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Gl Leirsöue

Prqxisbroschüren / Werbeverbot

Die Herousgobe einer Proxisbroschüre on Mondonten istgrundsötzlich zulössig, sofern
sie von ihrer Form und Art und Weise der Ausführung nicht morktschreierisch, sondern
seriös gestoltetwird, inholtllch zvlrillt, dem lnformotionsbedürfnis der Rechtsuchenden
Rechnung trögt und bei einer Gesomtobwögung ollgemeinen Louterkeitsgesichtspunk-
ten entspricht. Es ist nicht zu beonstonden, wenn in einer Proxisbroschüre Tötigkeits- oder
lnteressenschwerpunkte in zutreffender und den vorgenonnten Grundsötzen entspre-
chender Form oufgeführt werden.
(EG Homm, Beschl.v. 21.4.1993 - AR l2l90 - BRAK-Mitt. 1993,2261

Berufungsschrift/ Bezeichnung des Rechtsmittelklögers /Ausgongskontrolle /
Telefox / Fristenkolender

l. Fehlt in der Berufungsschrift die Bezeichnung des Rechtsmittelklög
unschödlich, wenn s'rch ous dem beigefügten erstinstonzlichen Urteil
Berufung eingelegt ist.

2. Ein Rechtsonwolt, der sich zur Ubermittlung fristwohrender Schriftsötze (hier Beru-
fungseinlegungl eines Telefoxgerötes bedient, genügt seiner Verpflichtung, für eine
wirfsome Ausgongskontrolle zu sorgen, nur donn, wenn er die Weisung erteilt, doß
Noifristen erst noch Kontrolle des - dieAnzohl der übermittelten Seiten onzeigenden
- Sendeberichts im Fristenkolender gelöscht werden durfen.

(BGH, Urt.v. 29.4.1994 - V ZR 62/931

Gewerbliche Einkünfte / Steuerberotertötigkeit / Treuhönder einer Bouherrengemeinschoft

lst ein Steuerberoter für eine Bouherrengemeinschoft ols Treuhönder tötig, so können
einzelne.für die Treugeber erbrochte Leistungen, die zu den typischerweise von Steuer-
berotern ousgeübten Tötigkeiten gehören, ols freiberuflich gewertet werden, wenn sie
von den gewerblichen l?euhönderleistungen obgrenzbor sind. (BFH Urt.v.21.4.1994 -
lV R 99193 - Lexlnform 0109280; STEUERTELEX 30141

Anmerkr.lng:
Abgrenzbor sind die Honororforderungen für die Erstellung der Steuererklörungen oder
die Fertigung der Bouherrenbuchführung. Diese unterliegen donn beim Treuhönder-
Steuerberoter nicht der Gewerbesteuer.

FG-Verfohren /Anderung des Steuerbescheides / Zustellung on Prozeßbevollmöchtigten

Andertdos Finonzomteinen mitder Kloge ongefochtenen Steuerbescheid wöhrend des
Gerichtsverfohrens, in dem ein Prozeßbevollmöchtigterden Klögerordnungsgemö0ver-
tritt, so ist seit dem 1.1.1993 der Anderungsbescheid dem Prozeßbevollmachtigtert
bekonntzugeben. {BFH Urt.v. 5.5. 1994 - Vl R 98/93 - Lexlnform 0109279 STEUERTELEX

30231

Anmerkr,rng:
Seit dem lnkrofttreten des FGO-Anderungsgesetzes ob L l.1993 ist der Anderungsbe-
scheid im Loufe eines onhöngigen Klogeverfohrens und bei Bestellung eines Prozeß-
bevollmöchtigten nur wirksom on diese zuzustellen.
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Steuerberolerueriäh ru n g

- Veriöhrungsbeginn, S 68 StBerG

- Steuergesto ltu n g, Wirtschoftsberotu n g

- Anmerkung
(BGH, Urt.v.26.5.1994 - IXZR 57/931

Leitsötze (d. Red.l,

l. Die Veriöhrung eines Ersotzonspruchs gegen einen Steuerberoter, der
steuerliche Nochteile seines Mondonten verschuldet hot, beginnt fruhe-
stens mit Zugong des belostenden Steuerbescheides.

2. Eine Verzögerung der Klogezustellung wegen der Einzohlung des
Gerichtskostenvorschusses um weniger ols 14 Toge ist im Rohmen des
$ 220 Abs. 2ZPO unschödlich. Die veriöhrungsunterbrechende Wirkung
der Einreichung der Klogeschrift bleibt erholten.

Totbestond:

Die Klögerinnen verlongen vom beklogten Steuerberoter, der sie seit dem
Johre 1963 betreutg Schodenersotz, weil sie Steuern wegen gewerblichen
Grundstückshondels zu zohlen hotten und dies ouf einen Berotungsfehler
des Beklogten zurückf ühren.

I m O kto ber 1979 ewvorben d ie Klög eri n n en f ü r i h re b u rg e rl ich -rechtl ic h e,yer
mietungsgesellschoff'ein Grundstück für 290.000 DM. Sie erworteten, doß
dieses Grundstück Boulond werde, und wollten in diesem Folle ein Wohn-
geböude errichten und vermieten.

Vor Abschluß des Koufuertroges hotte die W.-lmmobilien GmbH, deren
Geschöftsführer und Gesellschofter die Ehemönner der Klögerinnen sind,
die Gemeinde gebeten, den Bebouungsplon ouf dos Koufgrundstück zu

erstrecken. lm Jonuor l9B2 richteten die Klögerinnen eine Bouvoronfroge on
die Gemeinde und erörterten mitdieserim April/Moil9B2 eineAblösung der
Erschließungsbeitröge. lm Juni1982 übersondte die Gemeinde den Entwurf
ei ner Ablösu n gsverei n bo rung, der i m Oktober 1982 o n ei nen Mo kler weiter-
gegeben und von den Klögerinnen Ende Dezember 1982 untezeichnet
wurde. Donoch veröußerten die Klögerinnen bis zumlg.9.l9B3 sieben Teile

des im Johrel979 erworbenen, noch unbebouten Grundstücks für insgesomt
1.098.120 DM. lm November 1983 wurde die Bouvoronfroge positiv be-
schieden.

Aufgrund einerAu0enprüfung im Johre 1986, deren Schlußbesprechung om
15.1.1987 stofifond, bewertete die Finonzbehorde die Veröußerung der
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Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechls- und steuerberotende Berufe 9l9A Umsotzsleuer
- Ausweis durch Nichtunternehmen, Ehegotten

- Ehegottenmielvertro g
- Flohmorktbetreiber, 0 4 Nr. 12 o

Unteörechung der Veriöhrung $209 BGB

- Klo gezustellung, Vezögerung
- Mohnbescheid
- Streitverkündung

Unterschrift

- Klogeschrift

Untreue,9266 SIGB

- d. R,A

- Vermögensverwolter

Vardeckte Gewinnousschüf ung

- Steuerberotungs-GmbH im Konzern
: Honororrechnung

- Zohlung für Kundenstomm

Verfossungsbeschwerde

- Mißbrouchsgebühr

Veriöhrung, g5l BRAO
- Anlogerot
- Belehrung über Fehler u. Veriöhrungs-

vorschrift, Sekundö ro nspruch
: Anloß zur Belehrung
: Kennlnis d. Fehlers u. Veriöhrungsvorschrift
: neues Mondot
: neuer RA

- Provisionsgeschöfte

- Veriöhrungsbeginn
: Anlogeenlscheidung
: Schodenentstehung

Veriöhrung ($68 StBeG, $51o WPO)
- Belehrungspflicht über eigene Fehler und

Veriöhrungsvorschrift, Sekundöronspruch
: Aufhebung des Vorbeholts der Nochprüfung
: Mondotsende
: neue OFD-Verfügung

- Prospekthoftung

- Veriöhrungsbeginn
: Bilonlehler
: Einspruchsfrist
: Fristoblouf

. : Gewinnverwendungsbeschlu0
: Grundsotz d. Schodeneinheit
: Kosten d. Prüfungsberichtes
: Steuerobwölzung o. Mieter
: Umsotzsteuerschoden

Zugong d. Steuerbescheides

Veriöhrung $195 BGB

- Prospekthoftungso nsprüche

Veriöhrung ($852 BGB, $19 BNotO)
- Feststellungsinteressg künftiger Anspruch

- Kenntnis d. Schodens
: vor Schodeneintritt?

- Veriöhrungsbeginn
: Schodenentslehung
: mit Urteil?

Verschulden

- BGH-Rechtsprechung

- Kollegiolgerichtsentscheid ung

Versorgungsousgleich
- Herobsetzung, 91587c Nr. I BGB

Verwerlungsverbol
- keine Betriebsprüf ungsonordnung

Vollmocht
- Kündigung d. RA

Vormund
- Geldonloge
- fflichtuerletzung

Vorteilsousgleich

- d. Steuerberoters
- Steuervorteil

- AfA-V'orieiie

Wiedereinselanng
- Büroversehen des SfB/RA/WP
: lnfo d. Justizbehörde/neue Telefoxnummer

- Fristenkontrollbuch

- Fristenkontrolle
: Frislenkontrollbuch

: Frisfuersöumnis, unverschuldete -: fo lsche Rechtsmittelbeleh rung
: fehlerhofte Telefono uskunft

Werbeveöot
- Bronchentelefonbuch
- Proxisbroschüre
- StB-Nome in Unternehmensberotungsfirmo

- Tötigkeitshinweise

WP-GmbH
- Leiter, ondere Aufgoben
- Stommkopitolnochweis

Zugong
- Beweis d. -: d. Telefox

Zustellung
- Anderungsbescheid, Klogeverfo hren
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94,212
94,92
94,228

Grundstückstei le o ls gewerbl ichen Grundstücksho ndel und setzte deswe-
oen ceoen die Klöoerinnen mit- bestondskr'öftioen - Bescheiden von IlözJ:"V:V: :: "-V:'

und Moi l9BZ Einkommen- und Gewerbesteuer fest.

Der Hoftpflichtuersicherer des Beklogten vezichtete mit dessen Zustimmung
ouf die Veriöhrungseinrede fur die Zeit vom 12.1.1990 bis Ende des Johres
l99Q soweit ein Ersotzonspruch der Klögerinnen nicht bereits veriöhrt wor.

Die om 29.12.1990 eingereichte und om 23.l.l99l zugestellte Ersotzkloge
hoben Lond- und Oberlondesgericht wegen Veriöhrung obgewiesen.
Mit der Revision verfolgen die Klegerinnen ihr Begehren weiier.

Aus den Gründen:

Die Revision f üh rt zur Auf hebu n g des Beruf u n gsurteils und Zurückverweisung
der Soche.

t.

Dos Berufungsgericht hot ongenommen, ein Ersotzonspruch der Klögerin-
nen gegen den Beklogten seigemöß $ 68 StBerG veriöhrt, und ousgeführt:
DieVeriöhrungsfrist hobe om l. l. l9B4 begonnen. Zu diesem Zeitpunktsei der
Schoden der Klögerinnen eingetreten, weil die Steuerschuld mit Ablouf des
Vero n log un gsio h res 1983 entsto nden sei. Jedenfo I ls m it der letzten Verö uße-
rung sei der Steuertotbesiond unverönderbor erfUllt gewesen. Noch Ablouf
der drei[öhrigen Veriöhrungsfrist sei ouch der Sekundöronspruch Ende des
Johres l9B9 veriöhrt.

Diese Ausführungen holten einer rechtlichen Nochprüfung nicht stond. Der
Klogeonspruch ist nichi veriöhrt.

l. Noch inzwischen fester Rechtsprechung des erkennenden Senots (BGHZ
I I 9, 69 : W M 1992, 1738 : N J W I 992, 276e Gl 92, 311 ; U rt. v. 3. 12. 1992 -
lX ZR 61 /92, G I 93, 79 :W M I 993, 51 0, 513; v. 10. 12. 1992 - IXZR 54 /92, Gl
93, 187 : WM 1993, 703, 704 ; v. 29. 4. 1993 - lX ZR l}l /92, Gl 93, 260 :
WM 1993, 1508, 150? v.29. 4.1993 - lXZRl}g /92, Gl 93, 364 : WM 1993,

l5ll, l5l3; v. 3.6.1993 - lXZRlT3/g2, Gl 93, 303: WM 1993,1677,16801
beginnt die Veriöhrung eines Ersotzonspruchs gegen einen Steuerbero-
ter; der steuerliche Nochteile seines Mqndonten verschuldet hot, in der
Regelfrühestens mitZugong - olso mit Bekonntgobe gemöß $$ 122 Abs.l,
155 ,Abs. I Sotz 2 AO - des belostenden Steuerbescheids. Der Kloge-
onspruch wird ouf einen fehlerhoften Rot in einer Steuersoche gestützt.
No ch dem Klo gevortro g, der mo n gels o nderweitiger totrichterlicher Fest-

stellungen im Revisionsverfohren zugrunde zu legen ist, hot der Beklogte
die Klogerinnen Ende des iohres 1982 oufgrund eines umfossenden Bero-
tungsvertroges unzutreffend über die steuerlichen Folgen einer Veröuße-
rung von Grundstücksteilen belehrt. Die Veriöhrung, die frühestens im
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lnveslilionszuloge

- Fürsorgepflicht d. FA

Kousolitöt

- Berotungsfehler

- Beweislosi

- Fehler des Gerichts/Fehler des RA

- Schuizzweck, Notor{ehler
- Unterbrechung d. -
Kenntnis d. Zivilrechts

- BGH-Meinung
: Rechtsprechungso nderung

Klogeerhebung

- beim FG, 5 4Z Abs. 2 Sotz I FGO

Kollegiolgerichtsentscheidung

- Verschulden

K.onkursverwoher

- Sicherungsgut, Veröu0erung

Kronkenhousbilonz
- Abschlußprüfung
- Pf legesotzermittlung

Mohnbescheind
- Bezeichnung d. Anspruchs

Mietvertrog m. Angehörigen

Miwerschulden

- Ho{iungsverteilung
- Rechtsmiitel, unterlossenes

- Zurechnung des Verschuldens des 2. RA

Nolor
- Anwoltsnotor
: Abgrenzung RA-Hoftung

- Belehrungspflicht
: Genehmigungspflicht, S 12 GrdstVG,

019 BBouG
: Vormerkungswirkung

- Beweislost
: Kousolitöi Notorfehler/Schoden
: Erschließungskosten

- PrL;fungspflicht
: Vertreiungsvollmocht

- Sochverholtsermittlung

- Wille d. Beteiligten

Niederschlogung
- der Steuerschuld

Prospehhoftung
- Verlöhrung
: $5lo WPO
:9195 BGB

Prozeßvollmocht

- Ausschluß{risi z. Vorloge
: doppelte Zustellung
: ln{ormotion d. Mondonten

Prüfungspflicht

- d. Johresobschlusses
: noch Umwondlung

Rechlsonwolt

- Berotungspflichten
: Buchwertklousel
: Verfo ss u n g sbeschwerd e,

Mißbrouchsgebühr
: Versorgungsousgleich, $ l58Zc Nr. I BGB

- Kündigungserklörung
: Originolvollmocht

- Moklertötigkeit

- Zulossung
: Ansiellung/Treu ho ndo nsto lt
: Versicherungsmokler
: Ko m mer-Geschöftsf ü h rer

Rechtsberotung

- Abwicklung d.
n ichtigen Rechtsberotun gsvertro ges
: Honororonspruch

- des Gewerbebetreibenden Art. I S 5
: unmittelborer Zuso mmenhong

- Honororrückzohlung
- Kindergeldsoche
- Rechtsbeistond
: Gesellschoftsrecht/Pochtuertro g

- Schuldenregulierung

Sochverholtsermittlung

- durch d. RA
: wg. Zustellung

Schoden
- Anlogeberotung
- Anlogezinsen
- Grunderwerbsteuerbelostung
* Nutzungsentzung
- Sieuervorteile
: rechtswidrige -

- Vermögensouswirkungen
: bei fehlerhofter Anloge

- Wohnroum, steuerbegünstigt
: Architektenhoitung

- Zinsschoden/Anlogezinsen

Schodenbeseitigung

- honororfrei

Schuldbeitritt
- zur Steuerschuld

Schuldnerverzeichnis

- Berufsverbot

Singulorzulossung

StB-GmbH

- Alleingesellschofter' RA

Steuerberoterkommer
- Merkblott, Lohnsteuerberotu ng

Steuerberotungsvertrog
- Au{lösung d. -: fristlose Kündigung, 9627 BGB
- Formulorvertrog
: Kündiguhgsrecht

- Kündigung, gA7 BGB

Steuerhinterziehung

- Steuerberoter, Mittöter

* Veriöhrung
- Vorbereitung der Steuererklörung d.

Steuerschuld

- Niedetschlogung

Streitverkündung

- Veriöhrungsunterbrechung

Telefox

- Anweisung on Bürokroft

- Fristenkontrollbuch

- neue Tele{oxnummer d. Justiz

- Zugongsnochweis

Treuhönder

- gewerbliche Einkün{te

- Prospektongoben
: unrichtige
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94,26

94,62
94,124

94,216

94,248

94,28
94,228

94,187

94,75

94,80
94,208

94,186

94,2

94,38
94,258
94,225
94,28

94,258

94,66

Mörz 19BZ begonnen hotte, wurde durch die Klogeerhebung rechtzeitig

unterbrochen {$$ 209 Abs. l, 211,217 BGB, $$ 253 Abs. 1,270 Abs. 3 ZPOI.

Do ouf die Veriöhrungseinrede für die Zeit vom 12.1.1990 bis Ende des

Johres 1990 - ohne Beschrönkung ouf die domols geltend gemochte

Schodenhöhe - verzichtet wurde, dorf sich der Beklogte noch Treu und

Glouben ß%2 BGB) nicht ouf den Ablouf der dreiiöhrigen Veriöhrungs-

frist in diesem Zeitrcum berufen (vgl. BGH, Urt. v. 6. 12.1990 -Vll7Rl26/90,
NJW 1991,974,925 m.wN.l. ln einem solchen Folle ist $ 220 Abs. 3ZPO
entsprechend onwendbor (BGH, Urt.v. 20. 2.1986 - Vll ZR 142/85, NJW
186,1861 m.wN.l.

Donoch troi die veriöhrungsunter:brechende Wirkung der om 23.1.199.l

,,demnöchst" zugesiellten Klcge bereits mit deren Einrichtung om

29,12.1990 ein. Die Klögerinnen hoben die Klogezustellung, wenn ÜbeF

houpt, wegen der Einzohlung des Gerichtskostenvorschusses um weni-
ger ols 14 Toge verzögertr ein solcher Zeitroum ist im Rohmen des $ 2ZO

Abs. 3 ZPO unschodlich (BGH, Urt.v. 15.1.1992 - lV ZR l3l91, VersR 1992,

433, 434 ; v. 29. 6. 1993 - X ZR 6 /93, N JW 1993, 2811, 2Bl2; v. l. 12. 1993 - Xl I

2R177/92,WM 1994, 439,441). Der Kostenvorschuß mußte nichtschon mit

der Einreichung der Kloge eingezohltwerden ßGHz69,361, 363 f; BGH,

Urt.v.29. 6.1993 -XZR6/93 o.o.O.). Die gerichtliche Anforderung des Vor-

sch usses ist om 4. l. 1991 o bgeso ndt worden; der scheck der Klögerin nen,

der vor seiner Einlösung die gerichtliche Verfugung der Klogezustellung

veronloßt hot, ist om lB.l.l99l bei Gericht eingegongen.

2. Die neue Rechtsprechung des Senots zum Veriöhrungsbeginn in Steuer-

sochen hot neben Zustimmung {Giesen JR 1993, 284 Il ouch Ablehnung

erfohren.

o ) Sc h u ltz {Vers R I 994, 142,147 llu n d G röfe ( EWi R 1993, 9 56, 960i} vertreten

die - von den Vorderrichtern geteilte - Ansicht, ein Ersotzonspruch des

Auftroggebers gegen seinen Steuerberoter entstehe in dem Zeitpunkt,

in dem der Sieuertotbestond gemöß $ 38 AO verwirklicht werdg so

doß do mit die Veriö h run gsfrist des $ 68 StBerG zu loufen begin ne. Die-

ser Meinung konn nicht zugestimmt werden (vgl. BNGZ73, 363, 366,
3 6 8 f r 83, 17, 25 I : Gl B / 82 : ZIP 82, 4 51 m . A n m . G rö f e, 7 1 I -- Gl 9 2, 31 :
EWIR 93,791. Dos Vermögen des Mondonten wird frÜhesiens donn
verschlechtert, wenn die Finonzbehörde oufgrund des entstondenen
Steuersch u I dverhö ltn isses ei ne Steuer festsetzt. Vorher I iegt o I lenfo I ls

eine Vermögensgeföhrdung vor, die noch keinen Regreßonspruch

gegen den Sieuerberoter ouslöst. Bei einer Vorverlegung des Veriöh-

rungsbeginns ouf die Verwirklichung des Steuertotbestondes wören

die schutzwürdigen Belonge des geschödigten Mondonten nicht

mehr ongemessen gewohrt {Spöth, DSIR 1993, A4, 628; PrÜtting/

Berne StVi 1992, 224,2331. Die Veriöhrungsregelung des $ 68 StBerG

94,58

94,58
94,58

94,70,
92
94,122
94,92

94,75

94,54

94,66
94,160
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erg i bt f ü r den Steuerbercier - ebenso wie $ 5l BRAO f ü r den Rechtso nwo lt
- eine hofiungsrechtliche Vergünstigung. Abweichend von der regelmö-
0igen Veriö h run gsfrist von 30 Jo h ren (S 195 BGBI veriö h rt ein vertrog licher
Ersotzonspruch des Auftroggebers gegen den Steuerberoter in dreiJoh-
ren, die Veriöhrung beginnt in dem Zeitpunkt, in dem der Anspruch ent-
stonden ist, selbst wenn der geschödigte Mondont den Berotungsfehler
und seinen sich dorous ergebenden Schoden nicht kennt. Do die Gestol-
tu n gsberotu n g i n Steuero n geleg en heiten zu m eist,,Lo n gzeitwirku n g" h ot,
werden ein Berotungsfehler und die dorous folgenden Steuernochteile
houfig erst longe noch der Berotung erkennbor (vgl. BGH, Urt.v.
10.12.1992 - lX ZR 54/92, o.o.O.; Spöth o.o.O. 625, 6271. Die fehlende
Sochkunde hindert den betroffenen Mondonten in der Regel doron,
diese Umstönde olsbold festzustellen und die zurWohrung seiner Rechte
erforderl ichen Moßn o h men zu erg reifen; viel meh r pf I egt er sei n em Steuer-
beroterzu vertrouen, dem er meistens einen Douerouftrog erteilt hot (vgl.

BGHZ 83,l7, 24 f : G l B /82 :ZiP 82, 4 5l m. An m. G röfe; S pöth o. o. O. 625 ).

Deswegen wören, liefe die Veriöhrungsfrist schon ob Entstehung der
Steuerschuld gemöfl S 38 Aq Schodenersotzonsprüche gegen den
Steuerberoter vielfoch bereits veriöhrt, bevor der Mondcnt den Bero-
tungsfehler und dessen Folgen überhoupt erkennen konn.

Die vom Berufungsgericht herongezogene Rechtsprechung zur fehler-
hoften Empfeh lung einer ncchteil igen Vermögenso n lo ge, die einen Scho-
den und domit einen Veriöhrungsbeginn schon mit der rechtlichen Bin-
dung on dos Beteiligungsoblektouslösen konn {BGHZB3,32B,333f :Gl
14 /82 ; 119, 69, 72 : Gl 92, 311 ; BG H, U rt. v. 7. 5. I 991 - lX ZR I BB/9 0, Gl 91, 223
:WM 199], 1303, 1305; v. 27.1.1994 - lX ZR 195/93, Gl94,l9B: WM 1994,
504,506i,, betriflt eine Berotung in wirtschoftlicher - nicht in steuerlicher -
Angelegenheit und domit einen onderen Sochverholt.

b) Gröfe ( EWi R 1993,79, B0l u n d Spiess ( DSIR 1993, 35, 36) mei n en, Sch oden-
entstehung und Veriöhrungsbeginn im Sinne des $ 68 StBerG seien
bereits mit der Schlußbesprechung über dos Ergebnis einer Außenprü-
fung onzunehmen, weil die Finonzverwoltung on die Feststellungen des
Beiriebsprüfers ,,foktisch gebunden" sei. Höufig ist es iedoch unsicher, ob
die Auswertung des Prüfergebnisses durch die Veronlogungsstelle zu
einer bestimmten, mit der Beurteilung des Prü{ers übereinstimmenden
Steuerfestsetzung führt, etwo bei Ermessensentscheidungen ($ 5 AO)
oder bei wertender Ausf ü I I u n g u n besti m mter Rechtsbeg riffe o ufg ru nd der
Umstönde des Einzelfolles, beispielsweise bei der Prüfung, ob burgerlich-
rechtliche Gestoltungsmöglichkeiten zur Umgehung des Steugesetzes
mißbroucht wurden (g 42 AO). Der Senot hot in seinem grundlegenden
Urteilvom 2.7.1992ßGH2119,69,23 fl bereits ousgeführt, doß die steuer-' liche Ermittlungsmoßnohme der Außenprüfung (S$193ff AO) und die
Schlußbesprechung über dos Prüfergebnis ($ 2Ol AOI noch keine Ver-

Abschlußprüfung
- Kronkenhousbilonz

Ablretung
- d. Honororonspruchs

,Anlogeberotung

- Abgrenzung z. Anlogevermitilung
- Bonitötsprüfung

- Hoftungsousschluß

Annohmeverzug
- d. Mondonten
: Vergütungsonspruch d. StB

Anwohsnotor
- Abgrenzung RA-Hoftung

,Architehenhoftung
- Wohn{lachenbeg renzung

Bouherrenmodell

- Einkunftserzielungsobsichi
: Rückkou{ongebot

Belehrungspflicht d. StBIWP
- über Fehler des Vorberoters

- Flohmorktbetreibrer

Berufshoftpf lichtversicherung

- Prömienzohlungspf licht

Berufsverbot

- Schuldnerverzeichnis

Berufungsschrift

- fürwen und gegen wen
- mehr{oche
: Telefox, Schriftsotz

Betriebsprüfung

- ohne Prüfungsonordnung

- Verwertungsverbot

Beweislost

- unterlossene Aufklö rung/Belehrung
: Beweisvermutung
: d. Mondonten
: Substontiierungspflicht d. StB

- Auflrogsumfong
- Kousolitöt
: z. Pflichtuerletzung u. Schoden

- Zugong beim FA

Bürgschoft

- zur Steuerschuld

Dorlegungslost

- Schoden
: fehlerhofte Beteiligung

Dritthoftung
- Vertrog mit Schutzwirkung zugunsten Dritter: Ehefrou d. Mondonten

Entnohme

- Buchungshondlung

Erfüllungsgehilfe

- Notor/Beteiligter

Feststellungskloge
- künftiger Anspruch

Finonzgerichtsordnung

- Klogeerhebung,94T Abs. 2 Sotz I FGO

Flohmorhbelreiber
- Umsotzsteuerprobleme

Fristenkontrolle

- Ausgongskontrolle, Fristenkontrollbuch
: Hökchenverfohren
: Orgonisotion

- Fristenkontrollbuch
: Frist 5516 ZPQ 6 Mte

: Tele{ox

- doppelte -
- Frisfuersöumnis, unverschuldete -: Abwesenheitsonschrift
: Beförderung d. Post durch Mitorbeiter: Fristenkontrollbuch

: Poststreik
: Rechtsirrtum, Dipl,Jurist

- lnformotion des Mondonten
- lnformoiion on Mcndonten
: durch einfochen Brief

- Telefox
: Weisung on Bürokroft

- Weisung on Bürokroft
: Telefox

Gesomtschuld

- Fehler des 2. RA

Hoftungsbeschrönkung

- Anlogeberotung

Honororonspruch d. StB

- Abtretung
- Annohmeverzug d. Mondonten
: keine Nochleistungsp{licht
: Vermögensvorteil d. StB

- Aufrechnung
: mit n. fölliger Honoror{orderung

- Buch{ührung
: Klörung d. Belege

- Einforderborkeii, $ 9 StBGebV
: im Proze{Jvortrog

- Gebührenrohmen, $ll StBGebV
: Buchführungshonoror
: Mittelgebühr, überschreiten der -

- Gegenstondswert
: fehlender Jo hresumsotz

- Pouscholgebühr, S 14 StBGebV
: Beweislost

- Tilgung
: kein Venechnungshinweis

- Unkostenpouscholg S 16 StBGebV
: iede Steuererklörung

- Zeitgebühr
: Angobe 013 StBGebV
: Klörung d. Belege

94,117
94,117
94,117

94,236

94,72

94,126
94,129

94,40

94,28

94, 19

94,251
94,228

94,224

94,80

94,258

94,66

94,3,
94,243
94,243

187
94,196

94,4
94,26

94,75

94,248

94,212

94,104

94,2

94,152

94,228

94,173
94,165
94,164,

167

94,164
94,39
94,258
94,166

94,\69
94,186
94,164,

167,173
94,186
94,186
94,168

94,169

94,38

94,38

94,157

94,|7

94,73

94,126
94,126

94,14

94,123

94,\6,
123

94, s6
94,14
94,22

94,58

94,58
94,123

94,104
94,104

94,125
94,133

94, r30
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Gl Hinweis

zur Anbohnung eines Vertrogsverhöltnisses zwischen dem erstgenonnfen
Personenkreis und den Anlegern nicht zustonde kommen (BGHZ 115,213,

226 f :ZlP 1992, 552 : Gl 92, 291. D ie g I eic h en Erwö g u n g en m üsse n o u c h f ü r

die Regelung des $ 5lo WPO gelten (siehe ouch Thodg o.o.O., Rz. ll4l.

Etwos onderes ergibt sich ouch nicht ous dem von der Revision herongezo-
genen Urt. des BGH v. 9.11.1992 - ll ZR 141/91, Gl 93, 90: NJW 1993,199.
ln dem dort zu entscheidenden Foll hotte der Klöger nicht Ansprüche ous
Prospekthoftu n g i m en geren Si n n, son dern Schodenersotzo nsprüche wegen
Verletzung von Aufklörungs- und Berotungspflichten vor Abschlufl des mit
dem Beklogten zustonde gekommenen Treuhondvertroges geltend
gemocht. Auf die Froge der Anwendborkeit des $ 5l o WPO ouf Prospekt-

hoftungsonsprüche im engeren Sinn wor dort doher nicht einzugehen.

Anmerkung:

Die Ablehnung der Anwendborkeit der berufsrechtlichen Veriöhrungsvor-
schrift ouf Prospekthoftungsonsprüche wor zu erworten, Die kuze Veriöh-
rungsfrist gem. $ 68 StBerG bezieht sich lediglich ouf Schodenersotzon-
sprüche ous einem Vertrogsverhöltnis oder dessen Anbohnung (BGHZ l0O,

132, 136 i NJW 1993, 199lr. Pros pe kth oftu n g so n s p rüch e g e h ö re n h ie zu n ic ht.

Sie sind gesetzliche Ansprüche; ebensowenig veriöhren Schodenersotz-
onsprüche ous unerloubter Hondlung gegen den Steuerberoter noch $ 68
StBerG (Gröfel.

,,Mitdem Schmidt'94 durch dos Steuerchoos'lSo titeltder Beck-Verlog einen
Woschzettel zu der 13. Aufloge des Kommentors zum Einkommensteuer-
gesetz von Ludwig Schmidt (DM l5B,-). Die Verfosser des Kommentors
weisen dorouf hin, doß,,Grundloge unserer Dokumentotion und Erlöuterung
der beim Erscheinen des Kommentors hoffentlich nicht schon wieder korri-
gierte Text des Einkommensteuergesetzes in der Fossung oller iüngsten und
der Zohl noch sehr stottlichen Gesetzesönderungen" ist. Der,,Schmidt'94"
hilft Hoftpflichtonsprüche, die im Choos der Steuergesetze geboren werden,
zu vermeiden. Redoktionsschluß wor der 1.3.1994 (ISBN' 3-406-377V-Bl.

mögenseinbuße des Betroffenen ouslösen (so ouch Prütting/Berne o.o.O.
230). Bei der gebotenen wertenden Betrochtung ist dem Steuerpflichtigen
regelmößig noch kein Schoden im zivilrechtlichen Sinne entstonden,
solonge ihm kein belostender Steuerbescheid bekonntgegeben isü bis
dohin besteht nur dos Risiko, doß infolge des Fehlers des Steuerberoters ein
Schoden eintritt {BGHZ ll9, 69,70 {f : G\92,311, Prütting/Berne o.o.O. 230,
2321{1. Erst der bekonntgegebene Steuerbescheid konkretisiert den öffent-
lich-rechtlichen Steueronspruch ($ 3Z AO), der gemöß S 38 AO seinem
Rechtsgrunde noch entstopden ist, sobold der Steuertotbestond verwirklicht
wurde; dies giltouch füreinevolle oderteilweise Freistellung von einerSteuer
($ 155 Abs. I AOl. Der Steuerbescheid ist die Gru nd loge f ür d ie Verwirkl ich u n g
des Anspruchs ous dem Steuerschuldverhöltnis ($ 218 Abs. I AOl. Deswegen
hot der Mondont frühestens ob Bekonntgobe des belostenden Steuer-

bescheids ein schutzwürdiges lnteresse on einern Rückgriff gegen seinen
Steuerberoter und einen fölligen, einklogboren Ersotzonspruch ($ l9B BGB,
vgl. BGHZ ll3,lBB, 193 ff m.w.N.).

Der mit diesem Zeitpunkt verbundene Veriöhrungsbeginn führt nicht, wie
Spöth (o.o.O. AA und Spiess (o.o.O.) meinen, zu einer unongemessenen
Benochteiligung des Steuerberoters und zu einer Aushöhlung der gesetz-
geberischen Zielsetzung, sondern ist bei Berücksichtigung der Belonge bei-
der Vertro gspo rtner so ch gerecht (Giesen o.o.O. l. Der geschödi gte Auftrog-
geber muß eine reolistische Chonce hoben, seinen Ersotzonspruch gegen
den Steuerberoter durchzusetzen. Dies ist der Foll, wenn derVeriöhrungsbe-
ginn on die Bekonntgobe des belostenden Steuerbescheids onknüpft.
Dodurch werden die beochtenswerten lnteressen des ersotzpflichtigen
Steuerberoters nicht u n o n gemessen vernoch lössigt. Der vo m Gesetzgeber
gewollte Schutz dersteuerlichen Berotervoreiner unzumutbqren wirtschoftli-
chen Bedrohung durch berufstypische Risiken verlongt nicht, die berechtig-
ten Belonge des geschadigten Auftroggebers oußer ocht zu lossen, und
bleibt bei einem regelmößigen Veriöhrungsbeginn mit Bekonntgobe des
belostenden Steuerbescheids gewöhrleistet.

il.

Dos ongefochtene Urteil ist nicht im Ergebnis qus einem onderen Grunde
richtis (s 563 ZPOL

l. Die Klögerinnen hoben den geltend gemochten Schodenersotz-
onspruch gegen den Beklogten wegen Schlechterfüllung eines Bero-
tun gsvertroges sch I üssig dorgelegt.

ol Donoch ist dovon ouszugehen, doß der Beklogte seine vertrogliche
Berotungspflicht fo hrlössig verletzt hot.

Ein Steuerberoter muß seinen Auftroggeber ouch ungefrogt über die
bedeutsomen steuerlichen Einzelheiten, die bei der Erledigung des
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Aufirogs ouftouchen, und über ihre Folgen unterrichten, insbesondere über
die Moglichkeit einer Steuererspornis belehren (BGH, Urt.v.7.ll. l99i - lX ZR

2BB/90, Gl92,lZ5 : WM 1992,238,239 mw.N.).

Die Klögerinnen hoben behouptet, im Rohmen eines umfossenden Steuer-
beroiungsverlroges sei mit dem Beklogten im Johre l9B2 mehrmcls die Froge
erörtertworden, welche steuerlichen Folgen es hobe, wenn dos im Oktober
erworbene Grundstück ols Gonzes oder in Teilflöchen veröußertwerde. Der
Beklcgte, der die Bouvoronfroge, die Gespröche mit der Gemeinde wegen
einer Ablösung der Erschließungsbeitröge, dos Ablösungsongebot der
Gemeinde und dessen Weitergobe on einen Mokler gekonnt hobe, hobe
erklort, dos unbeboute Grundstück könne drei Johre noch seinem Erwerb
steuerfrei in Teilflöchen veröußert werden. lm Vertrouen ouf die Richtigkeit
dieserAuskunft hötten sie - die Klögerinnen - die Grundstücksteile verkouft.

Bei Richtigkeit dieses Vorbringens hot der Beklcgte gegen seine vertrogliche
Berotungspflicht verstoßen. Schon zur Berotungszeit woren Grundstücks-
geschöfte noch stöndiger Rechtsprechung des Bundesfinonzhofs (BFHE 104,
17B,l9]f : BSIBI 111972,291f ;8FHE129,177,1791: BSIBI ll l9B0,106,l0Z; BSIBI ll

1973, 661, 662; 1976, 152, 153 ) i n d er Rege I ei n e Gewerbetötig keit o ußerh o I b
privote r Ve rm ö g e n sve rwo ltu n g, we n n m e h r o I s d rei O b 

1 
e kte ve rko uft wu rd e n

und zwischen Grundstückserwerb und Veröußerung ein enger zeitlicher
Zuso m men ho ng besto nd. Der zeitliche Zuso m men ho ng ist Anzeichen dof ü r,

doß dos Grundstück bereits in derAbsichtderVeröußerung erworben wurde
und domii ouch ein innerer Zusommenhong zwischen Erwerb und Veröuße-
rung besteht. Dobei genügt es, wenn beim Erwerb die Veröußerung des Ver-
mögenswerts selbst nur in Erwögung gezogen wurde, gegebenenfolls
neben der Absicht, dos Grundstück z. B. durch Vermieiung zu nutzen (vgl.
BFHE 151,399). Je kürzer derZeitroum zwischen Erwerb und Veröußerung, um
so eher ist dovon ouszugehen, doß der Erwerb zum Zwecke derVeröußerung
erfolgte. Dobei hotder Bundesfinonzhof bereits bei einem Verkouf innerholb
von fünf Johren noch Erwerb einen Zusommenhong zwischen diesem und
dem Verkouf ongenommen (vgl. BFHE l5l, 399: DB l9BB,5B5).

An die Widerlegung der Vermutung, doß Anschoffung und Veröußerung
zusommenhöngen, sind bei kurzen Zeitobsiönden sehr strenge Anforderun-
gen zu stellen (vgl. BFHE 129,174 BFH BStBI lll991,B44,B46l.Schon hiernoch
mußte der Beklogte in Rechnung stellen, dcß die Klögerinnen die Vermutung
nichtwürden widerlegen können, doß sie schon beim Erwerb beobsichtigt
hötten, dos Grundstück zu porzellieren und diese Porzellen zu verkoufen, so
do0 ein Gewerbebetrieb bereits ob Erwerb onzunehmen wor. Hinzu kom,
doß Bouvoronfrogg Abwölzung der Erschließungsbeitröge und die Weiter-
gobe des dohingehenden Angebots on den Mokler weiiere oblektive
Anholtspunkte für eine Veröußerungsobsicht und domit fur die Aufnohme
einer gewerblichen Tatigkeit woren. Auch diese Tötigkeiten logen innerholb
des Zeitroums von dreiJohren ob Kouf des Grundstücks, so doß dos Grund-
stück, ols es bei Aufnohme der gewerblichen Totigkeit ols Einloge ein

flhode, o.o.O., Rz. l4]. Bereits hierdurch weicht dos von der Rechtspre-

chung entwickelte lnstitut der Prospekthoftung in wesentlicherWeise von
der Regelung der Möngelonsprüche gemöfl SS 633 ff BGB ob, die dem
Besieller lediglich gegenüber dem Unternehmer zustehen. Auch in den
Rechtsfo I gen u ntersch eidet sich d ie Prospekth oftu n g vo n d er g esetzl ich en

Regel un g der werkvertrog I ichen Rechte des Bestel lers bei Soch mö ngel n.

Bei der Prospekthoftung kommen f ür den geschödigten Anlegerdie in den
S$ 633 ff vorgesehenen Ansprüche ouf Möngelbeseitigung, Aufwen-
dungsersotz sowie Gewöhrleistung nicht in Betrochi. Vielmehr konn der
Anleger vom Prospektverontwortlichen grundsötzlich den Schoden er-

setztverlongen, den er dodurch erlitten hot, doß er ouf die Richtigkeit und
Vollstöndigkeit des Prospekts vertrout hoi. Wor die un richtige oder unvoll-
stöndige lnformotion ursöchlich für die Anlogeentscheidung, steht dem
Anleger ein Anspruch ouf Befreiung von dem obgeschlossenen Vertrog
u n d E rso tz sei ne r Aufwe n d u n g e n zu ( BG H Z 1 I 5, 213, 220 f : ZIP 1992, 5 52 :
G\92,29). Schließlich ist für den Beginn der Veriöhrung der Prospekt-

hoftungsonsprüche nicht, wie in $ 638 Abs. I Sotz 2}GBvorgesehen, ouf
die Abnohme des Bouwerks, sondern ouf den Beitritt des Anlegers zum
Bouherrenmodell o bzustel len ( BG HZ ll5, 213, 226 : ZIP 1992, 552 : Gl
92, 29 ; vg l. o u ch BG1Z 83, 222, 226 : ZIP 19 A, 5611.

Eine Anwendung der für die werkvertroglichen Gewöhrleistungson-
sprüche geschoffenen Veriöhrungsvorschrift des S 638 BGB ouf Prospekt-

hoftungsonsprüche muß dcher noch Ansicht des Senots ousscheiden.

c) Die gegen die Beklogle zu 4l gerichieten Prospekthoftungsonsprüche
sind entgegen derAnsicht des Beruf ungsgerichts schon desho I b nichtver-

iöhri, weil ouf sie $ 5lo WPO keine Anwendung findet.

Gemöß $ 5l o WPO veriöhrt der Anspruch des Auftroggebers ouf Scho-
denersotz ous dem zwischen ihm und dem Wirtschoftsprüfer bestehen-
den Vertrogsverhöltnis in funf Johren von dem Zeitpunkt on, in dem der
Anspruch entstonden ist. Domit unterstellt $ 5lo WPO - ebenso wie $ 68
StBerG - lediglich Ansprüche ous Vertrogsverhöltnissen der kurzen Ver-

iöhrungsfrisf für ondere Ansprüchg wie etwo ous Bereicherung oder
Delikt, gilt hingegen die Veriöhrungsvorschrift des $ 5l o WPO nicht. So-

weit der Bundesgerichtshof die Regelung des $ 5lo WPO ouch ouf An-
sprüche ous Verschulden beiVertrogsschluß ongewondt hot, bezog sich

dieses Verschulden ouf Pflichverstöße des Wirtschoftsprüfers bei Anboh-
nung des Vertrogsverhöltnisses lBGHZl}),132,136 : ZIP 1987, B5B :
Gl 87, Bll. Die Beklogte zu 4l wird hier iedoch nicht im Zusommenhong
mit ihrer spöteren Tötigkeit ols Treuhönderin der Klöger, sondern ols lnitio-
torin des Bouherrenmodells in Anspruch genommen. Für lnitiotoren oder
d iesen g I eichstehende Prospektuero ntwortl iche h ct der Bu n desgerichts-
hof die vergleichbore Vorschrift des $ 68 StBerG für nicht onwendbor
erklört, do vertrogliche oder persönliche vorverirogliche Beziehungen
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wenn sich ihre - derzeit ols wohr zu unterstellende - Behouptung ols zu-
treffend erweisen sollte.

3. Dos ongefochtene Urteil wor doher oufzuheben und die Soche zur
Nochholung der f ür einen Prospektmongel erforderlichen Feststellungen
on dos Berufungsgericht zurückzuverweisen. Zu einer eigenen Soch-
entscheidung ist der Senot nicht in der Loge, do die Prospekthoftungs-
onsprüche der Klöger ouch nicht veriöhrt sind.

al Zwor wöre entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts eine Veriöh-
rung dergegen die Beklogten zu llund 2)gerichteten Schodenersotz-
onsprüche eingetreten, wenn hierfür die funflAhrige Veriöhrungsfrist
des $ 638 BGB Anwendung finden würde. Dos bedorf indessen keiner
Vertiefung, weil f ür keinen der Beklogten eine Veriöhrungsfrist von f ünf
Johren in Betrocht kommt.

bl Der Bu n desgerichtshof h ot bish er offen gel ossen, ob Prospekthoftu n gs-
onsprüche beim Bouherrenmodell noch derollgemeinen Fristdes $ 195

BGB veriöhren oder ob die Veriöhrungsfrist des S 638 BGB Anwen-
dung findet (BGHZ lll, 314, 323: Gl 90, 22\ 8GN2115,213,225:Gl
92,29lr. Diese Froge entscheidet der Senot nunmehr dohin, doß es für
die genonnten Ansprüche bei der ollgemeinen Veriöhrungsfrist des
S ]95 BGB zu verbleiben hot. Die Vorschrift des 5 638 BGB enthölt für
d ie werkvertro g lichen Gewö h rleistu n gso nsprüche des Bestsel lers gegen-
über dem Unternehmer eine spezielle und ouf dos Wesen dieser An-
sprüche o bg estel lte Veriö h ru n gsregel u n g; do bei si nd zu r Vermeid u n g
vo n bei Werkmö n gel n typisch erweise o uftretenden Beweisschwieri g-
keiten insgesomt kurze Veriöhrungsfristen vorgesehen, deren Beginn
on die Abnohme geknüpft ist ($ 638 Abs. I Sotz2 BGB). Die bürgerlich-
rechtliche Prospekthoftung ist hingegen von der Rechtsprechung ous
den Grundsötzen der Hqftung oufgrund Verschuldens bei Vertrogs-
verhondlungen entwickelt worden ßGN779,337,341 f : ZIP 1981, 514
siehe ouch Thode, inr Reithmonn/Meichssner/v. Heymonn, Kouf vom
Boutröger, 6. Aufl., J Rz. 4). Do dervon den Anbietern herousgegebene
Werbeprospekt oftmols die einzige lnformotionsquelle des Anlegers
ist, muß der Prospeh olle für dessen Entscheidung wesentlichen Ango-
ben vollstöndig und richtig entholten. Für die Vollstöndigkeit und Rich-

tig keit der i n Verkeh r g eb ro chten Prospekte hot deswegen ieder ei nzu-
stehen, der durch den Prospekt ouf den Entschluß des Anlegers Einfluß
genommen hot (BGHZ lll,3l4,3lZf m.w.N.: Gl 90,221l,. Domit ist die
vorvertrogliche Hoftung ouf die fur den Prospektinholt verontwort-
lichen lnitiotoren und ondere Beteiligte erstreckt, die onderenfolls kei-
nerHoftung ousgesetztwören, do regelmößig nichtsie selbst, sondern
o n dere Personen oder besch rö n kt hoften de Ko pito I gesel lsch often den
Anlegern ols Verhondlungs- und Vertrogsportner gegenübertreten

gebrocht wurde, gemöß $ 6 Abs. I Nr: 5 o ESIG mit den niedrigen
Anschoffungskosten onstott mit dem höheren Teilwert zu bewerten
wor. Die Folge woren die Veröußerungsgewinne, die der Einkommen-
und Gewerbesteuer unterlogen. Auf diese Gefohr einer Besteuerung
hötte der Beklogte die Klögerinnen hinweisen müssen. Zugleich hötte
er sie dorüber oufklören müssen, do0 eine solche Gefohr nicht
bestond, wenn die Klögerinnen dos Grundstück ols Gonzes ver-
öußerten. ln diesem Folle fehlte eine nochholtige, ouf Wiederholung
o n g el egte Gewe rbetöti g ke it ( B FH E 104, 17 B, lB0 ; 129, 17 7, 1791.

D[e von den Klögerinnen dorgelegte Pflichtverletzung des Beklogten
beruht ouf Fohrlössigkeit (9276 BGB), weil er nicht über die - zitierte -
Rechtsprechung des Bundesfinonzhofs zum gewerblichen Grund*
stückshondel bis zur Berotungszeit im Johre l9B2 belehrt hot. Der
Beklogte hotte bei Beochtung der erforderlichen Sorgfolt die Pflicht-
widrigkeit seines Verholtens erkennen und die sich dorous ergeben-
den Nochteile für die Klogerinnen verhindern können und müssen.

b) Die Klögerinnen hoben ouch den - vom Totrichter gemöß g287 ZPO
festzustel lenden - U rsochenzuso m men ho ng zwischen der sch u ld hof-
ten Pflichverletzüng des Beklogten und dem geltend gemochten
Schoden schlüssig dorgelegt. Sie hoben behouptet, beisochgerech-
ter Berotung hötten sie entweder dos Grundstück ols Gonzes zu dem
Preis veröußert, der ols Gesomterlös ous dem Verkouf der Teilflöchen
erzielt worden sei, oder den Verkouf unterlossen, dos Grundstück
bebout und zu Wohnzwecken vermietet. ln diesen Follen wöre der
Steuerschoden nicht entstonden. Weiterhin wird zu prüfen sein, ob
eine totsöchliche Vermutung dofür spricht, doß die Klogerinnen sich
berotungsgemöß verholten hötten (vgl. BGH, Urt.v. 30. 9.1993 - lX ZR

73 /93, Gl 94, 3 : NJW 1993, 3259, 32601.

c) Schließlich hoben die Klögerinnen Art und Höhe des behoupteten, im

Beruf u n gsverfo h ren erm ößigten Scho den sch I üssig do rgelegt.

2. Doder Beklogte dos - unter Beweis gestellte - Klogevorbringen in rechts-

erheblicherWeise bestritten hoi, sind totrichterliche Feststellungen erfor-
derlich. .....

,Anmerkung:

Die Entsch eid u n g des BGH bestötigt die höchstrichterl ich e Rechtsprech u n g.
Feh lerhofte Steuergesto ltu n gsbewertu n g en f ü h ren zu vermeid bo ren Ersotz-
onsprüchen, deren Veriöhrungsfrist erst mit Zugong der belostenden Steuer-
bescheide beginnen soll. Berotungen in wirtschoftlichen Angelegenheiten
werden weiterhin onders behondelt, d. h. die Veriöhrung dieser Ersotz-
onsprüche beginnt mit der unwiderruflichen rechtsgeschoftlichen Festlegung
des folsch berotenen Mondonten.
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Die Erörterung derKritikin derLiteroturkonn nichtbefriedigen.Siewiederholt
im wesentlichen nur die bekonnten Arqumente des 9. Zivilsenots und setzt sich
mit der Kritik nichi hinreichend ouseinonder. Eine Feststellungskloge konn im
Zeitpunkt der Schlußbesprechung, d. h. mii der Aufdeckung des Steuertot-
bestonden onhöngig gemocht werden. Für den Veriöhrungsbeginn kommt
es nicht dorouf on, doß eine Leistungskloge erhoben werden konn.

Schlußbesprechungsobsprochen sind nicht ohne iede Bedeutung. Sie ste-
hen unter dem Grundsotz von Treu und Glouben (BFH BSIBI 1955 lll, 19921.
Der Bindungswille der Beteiligten konn sich ouf die rechtlichen und die tot
söchlichen Verhöltnisse beziehen. ln Schötzungssochen ist eine ,,totsöch-
liche Verstöndigung" über schwierig zu ermittelnde Sochverholte zulössig
u nd bi ndend ( BFH NV 1990, 358, Absproche ü ber Fo rderun gso bsch reibu n g;
BFH BStBll9B5ll,354; BStBll99l 11,45 und 623). Streck beschreibious derSicht
des Steuerberoters d ie Sch I ußbesprech un gswirkl ich keit so,,,Der Geprüfte
loßt Sochverholtsfeststellungen des Prüfers gelten, obwohl sie folsch sind,
wenn die Auswirkungen gering bleiben, derGegenbeweis schwierig ist. Die
Betriebsprüf u n g loßt So chverho lte d ie in der Sch I ußbesprech u n g n icht vol l-
stöndig und steuerbürgerfreundlich dorgestellt werden, wider besseres
Ahnen bestehen, um Ubereinstimmung zu erreichen. Eine Sochverholtsdor-
stellung, eine Totbestondsbehoupiung, ihrAkzeptieren enischeiden höufiger
über den Ausgong der Betriebsprüfung ols der gelehrte Rechtsstreit. . . . Dos
go nze ist ei n gesetzl icher, Ku h-Ho ndel1 " (Mo n o ger-Mo gozin N r: 8/1928, 58;
Streck, ,,Die Au0enprüfungi Textzif. 494 {+1.

Es isi zu hoffen, doß der 9. Zivilsenot bold ergönzend zu seiner Auffossung
zum Veriö hrungsbegin n Stel lung nim mt und der Sch I ußbesprech ungswirk-
lichkeit Rechnung trögt. Zumindest muß seine Rechtsprechung zum Veriöh-
rungsbeginn insoweit korrigiertwerden, ols beitotsöchlichen Verstöndigun-
gen mitdem Betriebsprüfereine Bindung des Finonzomtes on die Dorstellun-
gen im Prüfungsberichtgegeben ist(vgl. Bilsdorfer,,,DerSteuerberoterin der
Betriebsprüfung'j S. 85). (Gröfe)

2. Aufgrund des bisher festgestellten Sochverholts dudte dos Berufungs-
gericht iedoch n icht, wie d ie Revisionsklö g er zu Recht beo nsto nden, i n d er
Angobe der lout Wirtschoftlichkeitsrechnung zu erwortenden Mietein-
nohmen einen hoftungsgründenden Prospektmongel sehen.

ol Es konn offenbleiben, ob.den Klögern der Prüfbericht der A. Wirt-
schoffs-Treu h o nd Gm b H v. 5. ll. l9B2 vorlo g, wori n letztere erklö rte,'es

entziehe sich ihrer,,Beurteilung'j inwieweit die gorontierte Miete der
ortsüblichen Miete entspreche, und ob die Vorloge dieses Berichts -

, die die Klöger ols,,eher unwohrscheinlich" bezeichnet hoben - einer
Hoftung für unrichtige Prospektongoben entgegenstünde. Ebenso

broucht nicht entschieden zu werden, ob die Mieterlöse desholb nioht

,,ins Bl.oue hinein" ongegeben worden sind, weil sie noch dem unter
Beweis gesiellten Vortrog der Beklogten zu ll und 2louf Angoben be-
ruhten, die der lnitiotor K. ols ouf dem dortigen Morkt tötiger lmmobi-
lienmokler zur Höhe der erzielboren Miete gemocht hotte. Doß die
Firmo H. GmbH, die in dem geschlossenen,,Kooperotionsvertrog" die
Alleinvermittlung von Mietern fürdos Obiekt R.-Possoge und in diesem

Zusommenhong u. o. die ,,Erstellung von Morktonolysen" übernom-
men hofie, totsöchlich die erzielboren Mieten unter Anwendung der
dofür erforderlichen Kriterien ermittelt hotte ist ouch von den Beklog-
ten nicht behouptet worden.

b) Die Beklogten hoben unter Antritt von Sochverstöndigenbeweis vor-
getrogen, doß die im Prospeki ongegebenen Mieten seinerzeit orts-

üblicl"r und erzielbor gewesen seien; dies sei sowohl im Zeitpunkt der
Erstellung des Prospekts wie ouch heute noch der Foll. Bei diesem

So chverho lt, der mo n g els gegenteil i ger Feststel I u n gen des Beruf u n gs-

gerichts für dos Revisionsverfohren zu unterstellen ist, fehlt es ober on
dem N ochweis u nvol lstö n d ig er oder u n richtiger Prospekto n g o ben zu r

Höhe der zu erzielenden Mieten; denn die ongegebenen Mietein-
no h men woren do noch nicht nur bei Prospekterstel I ung, sondern ouch
künftig, insbesondere noch noch Ablouf derf ünfiöhrigen Mieigorontie

,,nochholtig" zu ezielen Dobei kommt es nicht dorouf on, ob die Zoh-
len o ufg ru n d von Mo rkto no lysen oder o nderer Grund I o g en sorgfö ltig
ermittelt worden sind oder nicht. Woren die bei Prospektherousgobe
gemochten Angoben über die ouch noch noch Ablouf der Gorontie-
zeilzuezielenden Mieteinnohmen zutreffend, log eine lrreführung der
Klöger üler die bei gleichbleibender Entwicklung zu erwortenden
künftigen Ertröge nicht vor. Do nur inholtliche Mongel des Prospekts,

der in der Regel die einzige lnformotionsquelle des Anlegers ist und

olle fur die Entscheidung des Bouherren wesentlichen Angoben voll-
stö nd ig u nd richtig zu entho lten hot (vg l. BGHZ lll, 31 4, 317 : Gl 90, 2211,

die Hoftung der Prospektuerontwortlichen begründen, scheidet eine
Prospekthoftung der Beklogten zv ll, 2l und 4l von vornherein ous,

Anwoltshoftung
- Totsochenvortrog d. Mondonten
- Rechtstotsochen

- Amtshoftung, Bougenehmigungsbehörde

- Veriöhrung $ 852 BGB
(BGH, Urt.v. 21.4.1994 - lX ZR l5O/93)

Leitsotz:

Zur Froge, i nwieweit sich ei n Rechtso nwo lt o uf An g o ben sei nes Mo n do nten
über die Zustellung eines Urteils verlossen dorf.
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2)gemöß S 638 BGB in fünf Johren oder noch $ 195 BGB in 30Johren veriöhr
ten, könne dohingestellt bleiben. Vorliegend sei ouch die funflAhrige Ver-

iöhrungsfrist nicht obgeloufen, weil für den Veriöhrungsbeginn ouf den Zeit-
punkt obzustellen sei, zu dem der Geschodigte Kenntnis von der Unrichtig-
keit des Prospektinholts hoben konnte; dies sei erst der Foll gewesen, noch-
dem es dem Generolmieter nicht gelungen sei, in ongemessener Zeil ob
Bezugsfertigkeit der Röume einen Untermieter zu finden. Aber ouch wenn
mon ouf die Bezugsfertigkeit der Röume om 1.2.1985 obstelle, sei die Zu-
stellung der Kloge in der ersten Aprilhölfte 1990 noch ,,demnöchst" im Sinne
des $ 220 Abs. 3 ZPO erfolgt.

il.

Diese Ausführungen holien einer rechtlichen Nochprüfung nicht in ollen
Punkten stond.

l. Zutreffend geht dos Berufungsgericht dovon ous, doß die Beklogte zu ll
ols lnitiotorin des Bouvorhobens und Herousgeberin des Prospekts, die
Beklogte zu 4l iedenfqlls qls weitere Initiotorin und qls zum Monogement
zöhlende Gestolterin des Bouherrenmodells für die Richtigkeit und Voll-
stöndigkeit der Prospehongoben einzustehen hoben (BGHZ lll, 313, 3lB ff
: G I 90, 228 ; BGI1ZI15, 213, 217 I : ZIP 1992, 5 52 : Gl 92, 29 l. Sowe it d i e
Beklogte zu 4l sich gegen die Feststellung des Berufungsgerichts wendet,
sie hobe - zusommen mit der Beklogten zull - zu ihrem eigenen wirt-
schoftlichen Vor:teil dos Vorhoben proiektiert, die Bouherren ongeworben
und zusommengeführt sowie dos Proiektverwirklicht, olso die Geschicke
der Bouherrengemeinschoft gelenkt, greift die von ihr erhobene Verfoh-
rensrüge n icht d u rch. Der vo m Beruf u n gsgericht g etroffen en Feststel I u n g
steht weder entgegen, doß die Beklogte zu 4) ols Portnerin der von den
Bo u herren o bzusch I ie0enden Treu h o n dvertrö ge vo rgesehen wo r, noch,
doß sie on dem om l./15. 6.l992geschlossenen Kooperotionsvertrog zwi-
schen der Bekloglen zu l) und der Firmo B. GmbH, einem Unternehmen
der Firmengruppe K., die noch dem Vorirog der Beklogten zu 4) dos
Grundstück der Beklogten zu ll ongedient hotfe, nicht beteiligt wor. ln

welcherWeise die mit ihrem vollen Nomen ols,,unobhöngigerTreuhön-
de/j der,,den stren gen Sto ndesrichtl i n ien f u r Wi rtschoftsprüf u n gsg esel l-

schoften unterliegti genonnte Beklogte zu 4l den Prospekt,,lediglich gro-
fisch gestoltet' hobe, ist nicht nöher dorgelegt und konnte doher vom
Beruf un gsgericht u n berücksichtigt gelossen werden.

Unter diesen Umstönden konn offenbleiben, ob die Beklogte zu 4l dor-
über hinous durch ihre erkennbore Mitwirkung on der Prospektgestoltung
einen besonderen Vertrouenstotbestond geschoffen hot und ouch
desholb für die Vollstöndigkeit und Richtigkeit des Prospekts veroniwort-
lich ist (BGHZ lll, 3]4, 3]9 f : G190,2211.

Leitsötze (d. Red.l'

I . Auf die RichtigkeittotsöchlicherAngoben des Mondonten dqrf der Rechts-

onwolt vertrouen. Er muß eigene Nochforschungen vornehmen - z.B.
Frogen stellen - wenn er deren Unrichtigkeit kennt oder erkennen muß.

2. Rechtstotsochen (2. B. die Urteilszustellungl müssen vom Anwolt ouf die
zug runde liegenden totsöch I ichen Vorgönge hinterfrogt werden und bei
feh I ender zuverlössiger Klö ru n g weitergehen d erm ittelt werden.

3. Vor dem Schodeneintriti konn der Mondont keine Kenntnis des Schoden
im Sinne $ B52Abs.l BGB hoben. Die Kenntnis derVermögensgeföhrdung
genügt für den Veriöhrungsbeginn nicht. (hier' Nochborkloge gegen
rechtswid rige Bo ugeneh migung ).

4. Ob der Schoden mit Ergehen des verwoltungsgerichtlichen Urteils oder
mit dessen Rechtskroft eingetreten wor, muß im Einzelfoll untersucht wer-
den. (hier' Amtshoftungsonspruch gegen Bougenehmigungsbehörde
wegen rechtswid riger Bo ugeneh mig ung ).

Totbestond:

Der Klöger erhielt die Genehmigung zum Bou einer Goroge on der Grund-
stücksgrenze. Kurz dorouf verfügte die Boubehörde einen Boustopp. Zu die-
sem Zeitpunktwor der Bou noch den Angoben des Klögers nohezu fertigge-
stellt. Auf die Kloge der Nochborn hob dos Verwoltungsgericht durch Urteil
vom 3. 4.1985 die Bougenehmigung ouf und verpflichtete die Boubehorde,
den Abbruch der Goroge zu verfügen. Dos Urteil wurde dem Klöger om
19.4.1985 zugestellt. Es ist rechiskröftig.

Am 30.,l.1986 wurde dem Klöger eine Abrißverfügung zugestellt. Sein
Antrog ouf Wiederherstellung der oufschiebenden Wirkung des gleich-
zeitig eingelegten Widerspruchs wurde zurückgewiesen. lm Auftroge des
Klögers erhob der beklogte Rechtsonwolt dogegen erfolglos Beschwerde
zum Oberverwoltungsgericht, Daroufhin beseitigte der Klöger die Goroge.

An7.7.l9BB beontrogte der tseklogte für den Klöger den Erloß eines Mohn-
bescheids wegen eines Amtshoftungsonspruchs. Die Kloge wurde wegen
Veriöh rung rechtskröftig obgewiesen.

Der Klöger nimmt nunmehr den Beklogten wegen Verletzung onwoltlicher
Pflichten ouf Schodenersotz in Höhe von 78.284,14 DM in Anspruch. Die
Kloge hotte in den Vorinstonzen keinen Erfolg. Mitseiner Revision verfolgt der
Klöger seinen Klogeo nspruch weiter.

t.

..... Dos Berufungsgericht hot ousgeführt, der Beklogte hobe zwor trotz
Klogeouftrogs den Schodenersotzonspruch des Klögers erst noch Eintrittder
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Veriöhrung rechtshöngig gemocht. Doron treffe ihn ober kein Verschulden. Er

seivon dem Klöger dohin informiertworden, dieser hobe erst im Jonuor 1986

vom Ergehen eines verwoltungsgerichtlichen Urteils erfohren. Auf die Rich-

tigkeit dieser Auskunft hobe sich der Beklogte verlossen und dementspre-
chend dovon o usgehen dürfen, der Klöger ho be erst im Jo nuo r 1986 die den
Louf der Veriöhrung in Gong setzende Kenntnis von dem Schoden erlongt.
Aus der Sicht des Beklogten sei die gerichtliche Geltendmochung des Amts-
hoftungsonspruches im Juli l9BB somit rechtzeitig gewesen.

il.

Diese Ausführungen holten einer rechtlichen Uberprüfung nicht siond.
Die Hoftung des Beklogten konn nichtwegen fehlenden Verschuldens obge-
lehnt werden.

L Dos Berufungsgericht hot on den Grundsotz ongeknüpft, doß ein Rechts-

onwolt so longe ouf die Richtigkeit totsöchlicher Angobe seines Mondon-
ten vertrouen dorf und insoweit keine eigene Nochforschungen vorzuneh-
men broucht, ols erdie Unrichtigkeitweder kennt noch erkennen muß (vgl.

BGH, Urt.v.20.6.1960 -lllzRl)7/sg,VersR1960, 9ll;v.21.11. 1960 - lll ZR160/
5? N JW I 961, 601, 602 ; v. 5. 4. 1966 -V I ZR22 u. 68 / 6 5,Y ers R I 966, 7 74, 7 76 ;
v. 15. l. l9B5 - Vl ZR65 /83,G| I Z/85 : NJW 1985, 1154, 1155; v. 11. 7. 1991 - lX ZR

lB0 /90, Gl 92,58 : NJW I 991, 2839, 2841; Bo rg m o n n / H o u g, Anwo ltsh of-
lvng2. Aufl. S. 86; Hortstong, Anwoltsrecht l99l 5.454,459; Rinsche, Die
Hoftung des Rechtsonwolts und des Notors 4. Aufl. Rdnr. I 87,94;Yoll-
kommer, Anwoltshoftungsrecht 1989 Rdnr. ll0). Dieser Grundsotz gilt

iedoch nicht in bezug ouf lnformotionen, die nur scheinbor totsöchlicher
Notursind (BGH, Urt. v. 21.ll.1960 o.o.O.; v. 15.1. 1985 o.o.O.; Vollkommer,
o.o.O. Rdnr. lll). Teilt der Mondont insbesondere sogenonnte Rechts-

totsochen mit, hot der Anwqlt sie durch Rückfrogen in die zugrundeliegen-
den tqtsöchlichen Umstönde und Vorgönge oufzulösen Mollkommer,
o.o.O. Rdnr. I 5) oder; sofern dies keine zuverlössige Klörung erworten
lößt, weitere Ermittlungen onzustellen.

2. Welchen lnholtdie dem Beklogten von dem KlögererteilteAuskunft hottg
ist nicht eindeutig festgestellt. ln den Gründen des Berufungsurteils wird
dovon ousgegongen, der Klöger hobe ,,unstreitig" dem Beklogten
gesogt, ihm sei die Existenz des Urteils erst durch die om 30. l. 1986 zuge'
stellte Abrißverfügung bekonnt geworden. Dies deutet dorouf hin, dem
Klögersei dos Urteil bei Erteilung des Anwoltsouftrogs on den Beklogten
noch nicht zugestellt gewesen. Demgegenüber wird im Totbestond ols

Vorbringen des Beklogten wiedergegeben, der Klöger hobe ihm mit-

geteilt, dos Urteil des Verwoltungsgerichts sei ihm, dem Klöger, (erst) im

Jonuor 1986 zugestellt worden. Welche dieser beiden Dorstellungen
zuIrilIt, ist i n d essen n i c ht e ntsc h ei d u n g se rh eb I i c h.

Die Beklogten zu l),21 und 4l hoben eine Verpflichtung zum Schodenersotz
dem Grund und der Höhe noch in Abrede qestellt sowie die Einrede der
Veriöhrung erhoben.

Dos Londgericht hot die Kloge obgewiesen, dos Berufungsgericht hot den
Schodenersotzo nspruch der Kl ö g er, m it dem d iese d ie Rücko bwickl u n g i h res

Beitritts zu m Bo u herren model I begeh ren, dem Gru n de n och f ü r gerechtfertigt
erklört.

Auf die Revision der Beklogten zu l), 2l und 4) wurde die Soche zurückver-
wtesen.

Aus den Gründen:

t.

Dos Beruf ungsgericht beioht einen Schodenonspruch der Klöger gegen die
Beklogten zu ll und 4l noch den Grundsötzen der Prospekthoftung; der
Beklogte zu 2l hobe noch $$ 128,161 HGB persönlich fur die Schuld der
Beklogten zu l) einzustehen. Die Beklogte zu ll sei Herousgeberin des Pro-

spekts, die Beklogtezv4l hobe durch ihre erkennbore Mitwirkung on der Pro-

spektgesto ltu n g einen beso n deren Vertro uenstotbesto n d gesch offen. Ei ne

Hoftung der Beklogten zu ll und 4)fürdie RichtigkeitderAngoben im Prospekt

sei dorüber hinous desholb begründet, weil die Beklogte zu l) ols die für die
Reolisierung des Anlogeproiekts moßgebliche Boubetreuerin und die
Beklogte zu 4l ols Treuhönderin die dos Monogement bildenden lnitiotoren
des Bouherrenmodells gewesen seien. Die Beklogten zu l) und 4l hötten die
sich ous ihrer Verontwortung fur die Richtigkeit des Prospekts ergebenden
Pflichten schuldhoft dodurch verletzt, doß die Angoben im Prospekt hinsicht-

lich der zu erwortenden Mieten zumindest irreführend gewesen seien. Die

Angobe eines für iede einzelne Gewerbeeinheit unterschiedlichen, bis ouf
die Mork bezifferten iöhrlichen Mietertrogs hobe den Eindruck erweckt, es

hondele sich hierbei um Betröge, die durch eine sorgföltige Ermittlung unter

Berücksichtigung der biszur Bezugsfertigkeitzu erwortenden Entwicklung für
die ieweilige Gewerbeeinheit festgestellt worden seien. Totsöchlich seien

iedoch einfoch die Betröge übernommen worden, die der ursprüngliche lni-

tiotor - seinerseits ohne iegliche diesbezugliche Ermittlung - ols ezielbor
geschötzt hobe; die eingesetzten Mieterlöse seien domit ins Bloue hinein

ongegeben worden. Dorouf, doß der im Prospekt oufgeführte Mietedös im
Zeitpunkt der Herousgobe des Prospekts im Oktoberl992 ,,zvföllig" totsöch-
lich ezielborgewesen sei,wiedie Beklogten unierBerufung ouf ein Sochver-

stöndigengutochten behoupteten, komme es nicht on.

Der noch den Grundsötzen der Prospekthoftung dem Grunde noch gerecht-
fertigte Schodenersotzonspruch der Klöger sei nicht veriöhrt. Die Prospeki-

hoftungsonsprüche gegenüber der Beklogten zu 4l veriöhrten gemöß $ 5i o
WPO in fünf Johren. Ob die AnsBrüche gegenüber den Beklogten zu ll und
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Totbestond:

Die Beklo gt e zull,d eren persö n I ich hoften der Gesel lschofter der Beklogte zu
2l ist, brochte im Oktoberlg12 einen Prospekt herous, in dem für dos Bou-
herrenmodell,,R. Possoge" in H. geworben wurde. ln dem Prospekt, dem eine
Wirtschoftlichkeitsrechnung für die einzelnen Einheiten des zu errichtenden
Wohn- und Geschöftshouses beigefügt wor, woren die Beklogte zu l) ols
Boubetreuerin und die Beklogtezu4l olsTreuhönderin oufgefuhrt. Die Klöger
zeichneten Ende l9B2 den im zweiten Stock des Anwesens ousgewiesenen
Sondereigentumsonteil Nr. 28, für den bei einem noch der lnvestiiionsrech-
nung zu leistenden Gesomtoufwond von 742.723,- DM in der Wirtschoft-
lichkeitsrechnung bei einervorgesehenen Nutzung ols Cof6 iohrliche Miet-
einnohmen von 47.312,- DM (: 25,99 DM pro Quodrotmeterl ongegeben
woren. Ferner beouftrogten die Klager, wie ouch die onderen Bouherren, die
Beklogte zu 4l in einem mit dieser obgeschlossenen Treuhondvertrog mit der
umfossenden Wohrnehmung ihrer lnteressen und erteilten eine entsprech-
ende Vollmocht. Die Beklogte zu 4) schloß doroufhin fur die Klöger mit der
Beklogien zu l) u. o. einen Boubetreuungsvertrog und einen Mietgorontie-
vertrog, in welchem die Beklogte zu l) den Klögern eine monotliche Netto-
miete von 25,99 DM/qm fur die Douer von fünf Johren ob Erstuermietung
bzw. Bezugsfertigkeit des Mietobiekts gorontierte. Die Treuhönderin schloß
ferner einen Miefuermittlungs- und Vermittlungsgorontievertrog mit der Firmo

H. GmbH sowie einen Generolmietvertrog mit der Firmo W Verwoltungs-
gesellschoft mbH ols gewerblicher Zwischenmieterin ob.

Dos Geböude - ouch die Gewerbeeinheit der Klöger - wor om 
,l.2.1985

bezugsfertig. Der Generolmieterin gelong es erstmols zum l.2.l9BB, die
Gewerbeeinheit der Klöger noch Umbouorbeiten zu einem gestoffelten
Mietpreisvonll,42 DM bis 1113 DM/qm on ein Bröunungs- und Fißneß-Studio
zu vermieten. Nochdem die Klogerden Generolmietvertrog mitder Firmo W
Verwoltungsgesellschoft mbH noch Ablouf von fünf Johre nicht verlöngert
hotten, ist seii Mö21992 dos Sondereigentum der Klöger zu einem Mietzins
von ?50 DM/qm ols Schulungsroum vermietet.

Mit ihrer Kloge begehren die Kloger im Wege des Schodenersotzes Rück-

zohlung des geleisteten Koufpreises Zug um Zug gegen Ubernohme des Teil-
eigentums sowie Feststellung der weitergehenden Ersotzpflicht der Beklog-
fen.Zur Begründung trogen die Klögervor, derfürdievon ihnen erworbene
Gewerbeeinheit ongegebene Mietzins sei weder im Zeitpunkt des Erschei-
nens des Prospekts noch spöter ouf dem freien Morkt erzielbor gewesen; er
sei weit uberhoht und nicht ortsüblich. Durch die unrichtigen Prospektongo-
ben seien sie zur Beteiligung on dem Bouherrenmodell veronloßt worden.
Hierfür hötten die Beklogten zu ll, 2) und 4l noch den Grundsötzen der
Prospekthoftung sowie wegen Verletzung der mit ihnen geschlossenen Ver-
iröge einzustehen.

3. ln iedem Folle mußte der Beklogte prüfen, ob und gegebenenfolls wonn
dem Klöger dos Urteil zugestellt worden won Die Zustel I u n g wo r i m vorl ie-

genden Follzweifoch von Bedeutung. Zum einen entschied sie dorüber;

ob der Klögerdos Urteil noch mitderBerufung onfechten - und domitden
Schoden beseitigen - konnte; zum zweiten wor sie für den Zeitpunkt der
Kenntniserlongung wichtig, der gemöß $ 852 Abs. I BGB die Veriöhrung
eines hier in Betrocht zu ziehenden Amtshoftungsonspruchs beginnen
laßt.

ol Zunöchst hotte der Klögerden Beklogten beouftrogt, gegen die Abriß-
verfügung vorzugehen. Als diese zugestellt wurde, hot noch der
Behouptung des Klögers dos Mondot des Beklogten schon

bestonden, oder es ist unmittelbor donoch erteilt worden. Der

Beklogte röumt ein, spötestens onlößlich der wenige Toge spöter
erfolgten Einsicht in die Behördenokten festgestellt zu hoben, doß ouf-
grund einer sogenonnten Nochborkloge ein verwoltungsgerichtli-
ches Urteilergongen wor, dos die seinem Mondonten erteilte Bouge-

nehmigung oufgehoben und die Boubehörde verpflichtet hotte, den
Abriß der Goroge zu verfügen. Folls dieses Urteil gegen den Klöger
Bindungswirkung entfoltete, hotten Widerspruch und Anfechtungs-

kloge gegen die Abrißverfügung keine Aussicht ouf Erfolg. Der Klöger
konnte donn bei unverönderter Soch- und Rechtsloge in einem neuen

Verfohren nicht mehr geltend mochen, dofl sein Bouvorhoben keine

Nochborrechte verletzte (vgl. Kopp, VwGO 9. Aufl. $ l2l Rdnr: 251. Bin-

dend wor dos Urteil für den Klöger donn, wenn es ihm gegenüber
rechtskröftig wor (vgl. $ l2l VwGOl. Dovon wor ouszugehen, wenn der
Klöger Verfohrensbeteiligter gewesen und dos Urteil ihm zugestellt
worden wor. DieVorschrift'des S 516ZPq die - ouch ohneZustellung -
spötestens sechs Monote noch der Verkündung eines Urteils Rechts-

kroft einiretne loßt, gilt noch gonz herrschender Meinung im Schrittum
(vgl. Redeker/von Oertzen, VwGO ll. Aufl. $ 124 Rdnr. 12; Eyermonn/
Fröhler/Kormonn, VwGO 9. Aufl. $ 124 Rdnr: 25; Kopp, o.o.O. $ 124 Rdnr.

7 ; v gl. Ier ner G m S-O G B N JV/ 1993, 2603 u n d BVe rwG NJW 1994, 223 )

nicht im Verwoltungsprozeß. ln Verfohren der Nochborkloge ist der
mittelbor betroffene Bouherr - hier der Klöger - notwendigerweise
beizuloden ($ 65 Abs. 2 VwGO). Er ist donn Verfohrensbeteiligter; und

dos Urteil ist ouch ihm zuzustellen (Redeker/von Oertzen, o.o.O. $ 66
Rdnr. 2; Kopp, o.o.O. $ 66 Rdnr. 3). Wor es, ols der Beklogte dos Mon-
dot erhielt, noch nicht oder eben erst zugestellt, konnte er f ür den Klö-
ger noch Berufung einlegen. Deshhlb wor es für den Widerspruch
gegen die Abrißverfügung und ein spöteres Klogeverfchren von ous-

schloggebender Bedeutung, ob dem Klöger dos Urteil zugestellt wor-
den wor oder nicht.
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bl Wor dos Urteil mehr ols einen Monot vor der Beouffrogung des
Beklogten dem Klöger zugestellt worden und somit möglicherweise
(vorbeholtlich eines von der Behörde eingelegten Rechtsmittels) ihm
gegenüber bindend geworden, mußte der Beklogte domit rechnen,
mitAussicht ouf Erfolg nur noch einen Amtshoftungsonspruch gegen
die Boubehörde geltend mochen zu können. Um nicht dessen Ver-

iöhrung zu riskieren, muf)te der Beklogte in Erfohrung bringen, wonn
der Klöger Kenntnis vom Schoden erholten hotte. Wor - wie dos Beru-
fungsgericht gemeint hot - der Erloß des Urteils gleichbedeutend mit
dem Eintrittdes Schodens, hotte eine Zustellung des Urteils dem Klöger
diese Kenntnis vermittelt. Auch unter diesem Gesichtspunkt wor der
Beklogte ols sorgföltiger Anwolt desholb verpflichiet, die Froge der
Zustellung zu klören.

4. Die Zustellung eines Urteils ist eine Rechtstotsoche. Jedenfolls im vor-
liegenden Foll durfte sich der Beklogte nicht mit der Auskunft des Mon-
donten zufrieden geben, er hobe von dem Urteil nur ouf Umwegen
erfohren oder es sei ihm eben erst zugestellt worden. Denn es ist völlig
ungewöhnlich, doß einem Beteiligten eine Entscheidung nicht oder erst
noch neun Monoten zugestellt wird. Der Beklogte mußte den Angoben
um so mehr mißtrouen, ols er spötesiens bei der Einsichtnohme in die
Behördenokten erfohren hofie, doß dos Urteil bereits im April l9B5 verkün-
det und der Boubehörde olsbold zugestellt worden wor.

5. Wore der Beklogte der Froge nochgegongen, wonn dos Urteil dem Klö-
ger zugestellt worden ist - zweckmößigerweise durch Anfroge beim Ver.
woltungsgericht-, wöre ihm mitgeteiltworden, doß die Zustellung bereits
om 19. 4.1985 durch persönliche Ubergobe erfolgtwor. Donn hötte sich
der Beklogte ouf eine Veriöhrung des Amtshoftungsonspruchs om
19.4.l9BB einstellen und rechtzeitig den Erloß des Mohnbescheides
beontrogen müssen.

ilt.

Noch dem derzeitigen Soch- und Streitstond konn die Klogeobweisung
ouch nicht ous onderen Gründen bestehenbleiben ($ 563 7POl.

i. Noch dem für dos Revisionsverfohren zu unterstellenden Vorbringen des
Klögers hot diesem gegen die Boubehörde ein Schodenersotzonspruch
wegen Amtspflichverletzung ($ 839 BGB) zugestonden.

ol Die für die Bougenehmigungsbehörde tötigen Amtströger woren ver-
pflichtet, die Zulössigkeit des Vorhobens sorgföltig zu prüfen und dobei
insbesondere die Belonge des Nochborschutzes zu berücksichtigen
($ 3l Abs. 2 BBouG). Sie durften nicht durch Erteilung einer rechts-

wc ch u n gspf I ichten g egeben si nd, wen n in dem Prospekt m it der beso n deren
Fochkunde des potentiellen Treuhönders geworben wird. Doß der Beklogte
sich der lnitiotorin gegenüber einverstonden erklört hottg für den Foll des
Zusto ndekom mens des Bouherren model ls die Treuhönderstel I ung zu über-
nehmen, ergibt sich dorqus, doß er bereits im August l9BB onlößlich des
Antrogs ouf Erteilung der Bougenehmigung der Stodt B. gegenüber ols Ver
treter der Bouherrengemeinschoft St.-Stroße oufgetreten ist und doß in den
vorformulierten Treuhondongeboten der Bouherren der Beklogte ieweils ols
Treuhönder bezeichnet worden wor. Es hötte desholb von dem Beklogten
erwortetwerden müssen, doß er bereits vorAbschluß des Treuhondvertrogs
die ihm diesen Vertrog onbietenden Bouherren ouf die ihm bekonnten Risi-

ken bei einer Verwirklichung des Sonierungsmodells hingewiesen hötte.

Sollte vorliegend eine Hoftung ous Verschulden bei Vertrogsschluß nicht
gegeben ist, so würde der Beklogte ouf leden Foll den Bouherren wegen der
von dem Senot beonstondeten fehlenden Risikooufklörung ous positiver For-

derungsverletzung hoften. Für diesen Foll würde lediglich bei der Schoden-
berechnung insoweit eine geringfr;gige Anderung eintreten, ols dem
Beklogten ein Teil seiner Treuhöndervergütung zu verbleiben höfie. Do die
Bouherren iedoch nur einen Teilbetrog von 500.000,- DM geltend gemocht
hoben, konn die Höhe der dem Beklogten für diesen Foll zustehende Treu-

höndervergütung dohingestellt bleiben. .....

Veriöhrung von Frospekthoftungsqnsprüchen
- Bouherrenmodell

- Wirtschoftsprüfer
- Treuhönder

- Anmerkung
(BGH, Urt.v. 1.6.1994 - Vlll ZR 36/931

Leitsötze:

1. Prospekthoftungsonsprüche beim Bouherrenmodell veriöhren noch der
ollgemeinen Frist des 0195 BGB.

2. Wird ein Wirtschoftsprüfer ols lnitiotor eines Bouherrenmodells in

Anspruch genommen, ist $ 5lo WPO nicht onwendbor.
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Zu m Zeil pu nkt d e r A n n o h m e d e r Tre u h o n d o n g e bote d u rc h d e n Be kl o g te n

116.12.19S8lworen diesem vielmehrbereits Umstönde bekonnt, die ouf ein
nicht sorgföltiges Vorgehen der lnitiotorin oder des von dieser einge-
scholteten Ploners schließen ließen. So wußte der Beklogte oufgrund der
Bouherrenversommlungen vom ll. und lB.ll.1988, doß es bei den Sonie-
rungsobiekten M. und J. zu ins Gewicht follende Bouzeitvezögerungen
gekommen wor, wos höhere ols im Prospekt ousgewiesene und berück-
sichtigte Bouzeitzinsen für die dortigen Bouherren mit sich brochte. Dor-
überhinous wu0te der Beklogte zumindest bezüglich des Sonierungs-
oblekts M. seit Novemberl9BB, do0 dortdie totsöchlichen Boukosten mit
fost 100 0/o die proiektierten Boukosten überschritten hotten, wos die dorti-
gen Bouherren iedoch nicht belostet hoben soll, do die B. on Bouherren
ols Generqlübernehmer für die Einholtung der proiektierten Boukosten
einstond.

Aus letzterem konnte der Beklogte iedoch ouf keinen Foll schließen, doß
die B. ouch in Zukunft entsprechende Verpflichtungen erfüllen könne und
ouchwerde. Diedem Beklogten noch im Novemberl9BS bekonntgewor-
denen Umstönde hötten diesen vielmehr verstörkt veronlossen müssen,
dem o n den streitgegenstö nd I ichen So n ieru n gsoblekt i nteressierten Bo u-

herren eine externe Prüfung der zv erwortenden Boukosten nohe zu
legen, nochdem es ihm selbst nicht möglich wor, die zu erwortenden
Boukosten verloßlich einzuschötzen.

4. Der Senot gehtweiterhin dovon ous, doß, wenn der Beklogte die spöte-
ren Bo u herren zutreffen d über die bo u herren model lspezifischen Risiken

einer Boukostenzusoge eines verbundenen Unternehmens und über die
nichterfolgte und ouch nicht beobsichtigte Prüfung der Froge, ob die pro-

iektierten Boukosten ouch kostendeckend sein würden, informiert hotte,
ein Primofocie-Beweis dofÜr gegeben ist, doß sich die Bouherren infolge
der ih nen o ufgezeigten erhebl ichen wirtsch oftl ichen Risiken nicht o n dem
Bouherrenmodell beteiligt hötten (vgl. hiezu zuletzt BGH Urt. v.30. 9.1993
- lX ZR 73/93 unter ZifL 3 o - Gl 94,3: NJW 93,32591.

5. Soweit der Beklogte einwendet, eine Hoftung ous Verschulden bei Ver
tro gssch I uß scheide bereits desho I b o us, weil von einem Treu hö nder n icht
verlongt werden könne, do0 er vor Abschluß des Treuhondvertrogs
116.12.19881 die Bouherren umfossend informiere, übersieht der Beklogte
bereits, do0 vorliegend diese Berotu n g sch o n desho I b vor dem 16. 12. 1988

hotte erfolgen müssen, do der Beklogte noch im Vedouf des 16.12.l9BB
nomens der Bouherren mit der lnitiotorin eine Vielzohl von Funktions-
trögervertröge o bgeschlossen hot.

lm übrigen weist Thode (vgl. o.o.O., Rn. 2l Jl zu Recht doroufhin, doß fur
einen zukünftigen Treuhönder vorvertrogliche Aufklörungs- und Uber

widrigen Bougenehmigung den unrichtigen Eindruck hervorrufen, dem
Bo uvorho ben sfü nden kei ne plo n u n gsrechtl ichen H indern isse entgegen
(vgl. BGH, Urt. v. 18.10.1990 - lll ZR 260/88, WM 1991, 653,6551.

Die Pfl icht, eine den einsch lög igen bo uord n un gsrechtl ichen Vorsch riften
widersprechende Bo ugeneh mig u n g n icht zu ertei len, oblo g den Amtströ-
gern ouch dem Klöger ols Bouherrn gegenüber. Er durtte nicht in die
Gefo h r gebrocht werden, ei nen vorsch riftswid rigen Bo u o uszuf ü h ren, der
keinen Besto nd ho ben kon nte; viel meh r sol lte i h m eine verloßliche Gru nd-
loge für seine wirtschoftlichen Dispositionen verschoflt werden {vgl.
BGHZ 60, ll2, 117 ; 105, 52, 54 f; l0? 380, 394; BG H, U rt. v. 18. 10. 1990 - I I I ZR

26A/88, o.o.O.;6.5..1993 - lll ZR 2/92, NJW 1993,2303,2304, zV.b. in
8GH2122,317lr. Der Bouherr; der im Vertrouen ouf die Richtigkeit einer
o mtspflichtwid rig erteilten, von Anfo n g o n feh lerhoften Bo ugeneh mig un g
Aufwendungen für die Durchführung des Bouvorhobens mocht, konn
desholb Ersotz verlongen, wenn der Bou spöter ous Gründen wieder
obgerissen werden muß, die schon zurVersogung der Bougenehmigung
hötten führen müssen.

bl Do der Klöger die Gorogg für welche die rechtswidrige Bougenehmi-
gung erteiliworden wor, inzwischen - derAbrißverfügung gehorchend -
beseitigt hot, ist ihm ein Schoden entstonden.

cl Es konn nicht dovon ousgegongen werden, doß die zustöndigen Beom-
ten ohne Verschulden gehondelt hoben. Auf der onderen Seite ist ober
ouch nicht festgestellt, doß ihnen mehr ols Fohrlössigkeit zur Lost föllt.
Desholb konnte die Bougenehmigungsbehörde nur in Anspruch genom-
men werden, wen n der Klö ger n icht quf o ndere Weise Ersolzzv erlo ngen
vermochte ($ 839 Abs. I Sotz2 BGBI.

Eine Verontwortlichkeit des Plonverfossers dofür, doß die Bougenehmi-
gung ols rechtswidrig oufgehoben werden mußte, hot dos Berufungsge-
richt verneint Unter Zugrundelegung des klögerischen Vorbringens ist
dies im Ergebnis zutreffend. Allerdings weist die Revisionserwiderung zu
Recht dorouf hin, doß grundsötzlich der Architeh dem Bouherrn gegen-
übervertrqglich verpflichtet ist, die Bouvorlogen so herzustellen, doß der
Bouontrog genehmigungsföhig ist (BGH, Urt.v. 19.3.1992 - lll ZR 117/90,

VersR 1992,698, 699: LM BGB g 839 (El Nr. 5l mit Anm. Koeblel. Mocht
der Bouherr gegen die Boubehörde einen Amtshoftungsonspruch gel-
tend, weil ihm für ein fehlerhoft geplontes Bouvorhoben eine rechtswid-
rige Bougenehmigung erteilt worden ist, muß er desholb dorlun, doß er
von dem plonenden Architehen nicht onderweitig Ersotz erlongen konn.
lm vorliegenden Foll scheidet ober noch dem Vortrog des Klögers ein
Ersotzonspruch gegen den Architekten ous. Uber die Voroussetzungen,
unter denen der Bo u ei ner Grenzgo roge o usno h msweise geneh m igt wer-
den konnte, wor der Klöger in vollem Umfong unterrichtet. Er und der
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Architekt, beidem es sich um seinen inzwischen verstorbenen Bruder hon-
delte, hoben im beiderseitigen Einvernehmen und in voller Kenntnis des
domit verbundenen Risikos versucht, für den Klöger dos Bestmögliche

,,hero uszuh olen'1 Wen n d ies scheitertg kon nte der Klö g er den Arch itekten
deswegen nicht hoftbor mochen.

2. Folls ein Amtshoftungsonspruch gegeben wo[ ist dieser noch dem Vor-
trog des Klögers inzwischen verjöhrt.

ol Die Veriöhrungsfrist des $ 852 Abs. I BGB beginnt mit dem Zeitpunkt, in

welchem der Verletzte von dem Schoden und der Person des Ersotz-
pflichtigen in einerWeise Kenntnis erlongt, doß ihm zugemutetwerden
konn, eine Schodenersotzkloge, sei es ouch nur eine Feststellungs-
kloge, zu erheben BGI1Z6,195,20lf, BGB-RGRK/Kreft,12. Aufl. $ 852
Rdnr.23 m.w.N.l.

Bevor der Schoden eingelreten ist, konn der Verletzte diese Kenntnis
nicht hoben (BGH, Un.v.2.7.1992- lX ZR 174/91, Gl 93, 2l : NJW 1992,

3034r v. 15. ]0. 1992 - |XZR43/92, Gl 93, llZ: NJW 1993,648,650). lm

vorliegenden Foll ist froglich, ob der Schoden - wie dos Berufungs-
gericht gemeint hot - bereits mit Ergehen des Urteils des Verwoltungs-
gerichts oder erst mit dessen Rechtskroft oder gor erst mit Erloß der
Abbruchverfügun g eingetreten wor.

Die Abbruchverfügung konn nicht moßgeblich sein. Zworwor erst sie
unmittelbor gegen den Klöger gerichtet. An dem vorousgegongenen
Streifuerfohren vor dem Verwoltungsgericht wor dieser ols Portei nicht
beteiligt gewesen. Gleichwohl hqt dqs verwoltungsgerichtliche Urteil
seine Vermögensloge bereits beeintröchtigt und nicht bloß geföhrdet.
Dies folgt dorous, doß die gerichtliche Entscheidung dem notwendig
Beigelodenen in derselben Weisezugerechnetwird wie den Porteien.
Ebenso wie sie unterliegt er der Rechtskroftwirkung.

Ob der Schoden mit dem Ergehen des ver"woltungsgerichtlichen Urteils
oder mit dessen Rechtskroft eingetreten wot broucht der Senot nicht
zu entscheiden. Auch wenn mon ouf den spöteren Zeitpunkt obstellte,
löge der Beginn der Frisi mehr ols drei Johre vor Anbringung des
Antrogs ouf Erloß eines Mohnbescheides.

bl Do der gegen die Abbrqchverf ügung gerichtete Widerspruch wegen
der Bindungswirkung des Urteils von vornherein oussichtslos wor,
konnte dem Klöger zugemutet werden, die Amtshoftungskloge zu er-
heben, solonge über den Widerspruch noch zu entscheiden wor (vgl.

BGH, Urt. v. 6.5.1993 - lll ZR 2/92, o.o.O.l.

c) Kom eine onderweitige Ersotzmöglichkeit nicht in Betrocht und wor
sich der Klöger hierüber im kloren, wor der Begin n derVeriö h rung o uch
unter diesem Gesichtspunkt (vgl. BGHZ 102,246,248I; BGH, Urt. v.

17.12.1992- lllZR 114/91, WM 1993, 379,381f) nicht hinousgeschoben.

föltigerTreuhönder ouch eine Insolvenz des Anbieters im Folle einer Fehl-

kolkulotion mit in seine Ubedegung hötte einbeziehen müssen, ouch ohne
doß ihm konkrete Anholtspunkte bekonnt woren, die ouf eine drohende
lnsolvenz hötten hindeuten können.

Es hötte desholb nohegelegen, doß der Beklogte seiner ihm obliegenden
Prüfungspflicht durch Einholung von Konkurrenzongeboten unobhöngiger
Dritter nochgekommen wöre. Soweit der Beklogte hiergegen einwendet,
doß durch ein solches Vorgehen die Bouherren eine öußerst günstige
An lo ge verloren hötten, m uf)te der Bekl o gte o ls Wi rtschoftsprüfer wissen,

doß g ero de so I ch e,,g ü nstig en" An g ebote besonders risi kobehoftet si n d,

do ein unqngemessener niedriger Preis nicht notwendigerweise dos gÜn-

sligste Angebot dorstellt, wie die Bestimmung des $ 25 N r. 3 Abs. I VOB/A
deutlich mocht (vgl. hiezu ouch Prych/Pouse, o.o.O., Rn. 628). Gerode
unouskömmliche Angebote lossen es zweifelhoft erscheinen, ob der
Anbieter seine Leistung ouch totsöchlich erbringen wird.

3. Den Beklogien konn ouch nicht entlosten, doß noch den Bekundungen

des Sochverstöndigen Prof. Dr. H. für die Ermittlung der Modernisierungs-
kosten bei h isto rischen Altbo uten Verg leichsg rößen reg el mößi g n icht vor-

liegen und doß die Erstellung einer oussogekröftigen Kostenonolyse zu

einer Erhöhung des von dem Bouherren zu zohlenden Architektenhono-
rors gef ührt hötte (vgl. hierzu ouch Locher/Koeble/Frik, HOAI,6. Aufl.,l99l,
5 15 Rn. ll o.E.l, do dem Klöger, nochdem er keine Vergleichsongebote bei

unobhöngigen Dritten eingeholt hotte,vorzuwerfen ist, doß erdie Bouher-

ren weder ouf die besondere Risikologe bei einer Boukostengorontiezu-

soge eines mit dem lnveslor verbundenen Unternehmens hingewiesen

hotfe, noch dorouf hingewiesen hofie, doß er keine Plousibilitötsprüfung in

der Richtung vorgenommen hotte, ob die proiektierten Boukoslen kosten-

deckend sein würden.

Sollte der Beklogte den lnholt der Proiekt-Kolkulotions vom 10. B.l9BB
gekonnt hoben, so hötte der Beklogte bereits ollein oufgrund der von
einem Wirtschoftsprüfer zu erwortenden Kenntnisse über die bquwirF
schoftlichen Gegebenheiten erkennen müssen, doß die proiehierten Flö-

chen keinen geeigneten Moßstob für die zu erwortenden Kosten dorstel-
len konnten. Eine oussogekröftige Kostenschötzung hötte vielmehr im
wesentlichen on die Erstellungs- bzw. Wiederhe.rstellungskosten der ver-

schiedenen Bouteile onknüpfen müssen.

Sollte der Beklogte die Proiekt-Kolkulotion vom 10. B.l9B8 nichi gekonnt
hoben, so ist ihm bereits vorzuwerfen, doß er keine eigene Prüftötigkeitzu

der Froge entfoltet hotte, ob die lnitiotorin oder die B. ols Plonerin bei der
Erm ittl u n g der proiektierten Bo u kosten m it der erforderl ichen So rgfo lt vor-
gegongen seien.
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herren nicht dorouf hingewiesen hot, doß von ihm noch nicht einmol eine Plou-
sibilitötsprüfung im Hinblick ouf die proiehierten Boukosten erfolgt ist.

Eine Befossung mit den Boukosten erübrigte sich für den Beklogten nicht
desholb,weildievon ihm olssochkundig ongesehene B. in dem Prospektund
in dem beobsichtigten und donn ouch om 3. l.l9B9 obgeschlossenen Plon-
vertrog zugesichert hotte, doß die gesomten Boukosten und olle Bouneben-
kosten die ieweils kolkulierten Bcukosten zzgl. eines Wogniszuschlogs von
l0 0/o nicht überschreiten würden.

Für den Beklogien wor nömlich zumindest in der Person des ieweiligen
Mitgeschöftsf ührers St. erkennbor, doß die B. ols Plonerin mit der lnitiotorin A.
wirtschoftlich verbunden wor. Bei der erwöhnten Zusicherung der B. hondelte
es sich somit um keine Vertrogserklörung eines wirtschoftlich unbeteiligten
Dritten.

Der Beklogte, der sich im Prospekt ols erfohrener, rechtlich und wirtschoftlich
unobhöngiger Treuhönder bezeichnen ließ, mußte weiter dos den Bouher-
renmodellen eigentümliches Risiko kennen, wonoch in der Vergongenheit
Bouherrenmodelle houfig dodurch notleidend geworden sind, doß, noch-
dem die übrigen Funktionströger ihr Geld erholten hofien, letztlich der Funk-
tionströger;derfürdie Einholtung derproiektierten Herstellungskosten einzu-
stehen hotte, ousfiel, wos fur die Bouherren besonders donn schwerwie-
gende Folgen hofie, wenn die Bouleistungen nicht kostendeckend ongebo-
ten worden woren.

Letzterem ko n n der Bekl o gte vo rl ieg end n icht do m it entgeg entreten, doß bei
einer solchen Bo ukostenerhöh ung den Bou herren letztl ich kein Nochteil ent-
stehen würde, do sie lediglich die Moglichkeit verloren hötten, gegenüber
der B. die Sonierung zu nicht kostendeckenden Preisen durchzusetzen. Bou-
herrenmodellen ist nömlich wiederum eigentümlich, wie ouch die Berech-
nungsbeispiele in dem vorliegenden Prospektzeigen, doß die Bouherren, die
ollein ous wirtschoftlichen Uberlegungen den Modellen beitreten, ihr erwor-
benes Obiekt onschließend vermieten. Tritt iedoch eine grovierende Erhö-
hung der Boukosten, die sich nicht in einer entsprechenden Erhöhung der
Mieteinnohmen niederschlögt, ein, so erleidet der Bouherr onstelle des im
Prospekt dorgestellten Uberschusses wöhrend der Mietphose eine deutliche
Unterdeckung. Auch können Boukostenerhöhungen dozu führen, doß die
Verwirklichung des Bouvorhobens scheitert und die Bouherren in{olgedes-
sen dos eingesetzte Kopitol weitgehend verlieren, wie gerode der vorlie-
gende Foll zeigt.

Aufgrund dieser den Treuhöndern bekonnten lnteressenloge der Bouherren
hötte sich desholb der Beklogte ols zukünftiger Treuhönder die Froge stellen
müssen, ob die von einem mit dem lnitiotor verbundenen Unternehmen zu
einem bestimmten Preis ongebotene Leistung ouch von einem dritten unbeteil-
igten Unternehmen zu diesem Preis ongeboten werden würde, do er o ls sorg-

d) Die Einlegung des Widerspruchs gegen die Abbruchverfügung hot den
Louf der Veriöhrungsfrist nicht unterbrochen, weil der Widerspruch sich
nicht gegen die Pflichtverletzung richtete, ous der die Amtshoftungs-
onsprüche hergeleitet wurden (vgl. BGH, Ur|.v.29.6.198q - lll ZR 92/87,
WM lB? 1822,18261, und die Pflichverletzung im Erloß eines rechtswid-
rigen begünstigenden Verwoltungsokt log, der den Klöger nicht in einer
die verwoltungsgerichtliche Klogebefugnis begründenden Weise
beschwerte {vgl. BGH, Urt. v. 6.5.1993 - lll ZR 2/92, NJW 1993,2303,
2305, zVb. in BGHZ 122,3171.

t

Treuhönderhoftung
- Bouherrenmodell

- Plo usibiliiötsprüf u ng

- verbundene U nternehmen
{OLG Sturrgort, Urt. v. 18.1.1994 - l2 U 140 /931

Leitsötze (d. Red.l'

I . lst ein Bouherren model I o uf der Grund loge eines mii dem lnitiotor verbun-
denen Unternehmensongebotes prospektiert, so treffen den Treuhönder
erhöhte Sorgfoltspflichten. Er sollte von einem Dritten - wirtschoftlich
unbefeiligten Unternehmen - ein Konkurrenzongebot einholen.

2. Der Treuhönder hot ouf die besondere Risikologe bei einer Boukosten-
gorontiezusoge eines mit dem lnitiotor verbundenen Unternehmens
hinzuweisen.

3. Unterlößt er die Prüfung der proiektierten Boukosten, durch Einholung
eines Konkurrenzongebotes, so hot er die Treugeber ouf die unterlossene
Plo usibil itotsprüf ung im H in blick o uf die Kostendeckung hinzuweisen.

4. Bei Dbnkmolschutzobiekten stellen die proiektierten Pflichten keinen ge-
eigneten Moßstob fur die zu ena,rortenden Kosten dor.

Totbestond:

ln dem onhöngigen Rechtsstreit mochen die Kloger im Wege einerTeilkloge
Schodenersotzonsprüche ous eigenem und obgetretenen Recht geltend.
Die Klöger werfen dem Beklogten, einem Steuerberoter, Wirtschoftsprüfer
u n d Rechtsbeisto n d, vo; er ho be o ls Treu h ö nder des So n ierungsmodel ls,,M.
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A. zu St'.' (nochfolgend ,,Sti'genonntl seine Pflichten gegenüber den Bou-
herren verletzt, worous diesen ein Schoden entstonden sei.

lnitiotor und Prospektherousgeber des Proiekts ,,St'.'wor die S. GmbH in
W (im folgenden A. genonnt). Die Plonung und Bouleitung sollte lout
Prospekt durch die B. GmbH W. (nochfolgend B.l ousgeführi werden, die
zumindest teilweise mit der A. wirtschoftlich verbunden wor.

Der von der A. herousgegebene Prospekt soh eine Bouherrengemeinschoft
ous 2l privoten Bouherren, die ieweils zu vermietendes Wohnungseigentum
erwerben sollten, und einen weiteren Bouherren in Form eines geschlosse-
nen lmmobilienfonds, der Bruchteilseigentümer eines ols Restouront und
Hotel zu nutzenden Geböudeteils werden solltg vor. Bei dem Obiekt in St.

hondelte es sich um eine denkmolgeschützte Geboudegruppe mit sehr olter
Bousubstonz. Die Geboude sollten teilweise soniert werden, es sollten

iedoch ouch Geböudeteile neu erstelltwerden. Ausweislich der in dem Pro-

spekt genonnten Zohlen wor für dos gesomte Obiekt ein Brutfogesomtouf-
wond von DM 5.057.3V,- einschl. der 16 zu erstellenden Tiefgorogenstell-
plötze kolkuliert.

Die Klöger und die übrigen Bouherren mochten dem Beklogten im Loufe des
Johres l9BB in notorieller Form dos Angebot zum Abschluß eines Treuhond-
vertrogs mitVollmocht, dos von dem Beklogten ieweils om 16.12.1988 onge-

-_......_-t_n(Jililneil wulue.

Noch om 16. 12. l9BB wurden von dem Beklogten mehrere der in $ 2 des Treu-

hondvertrogs genonnten Funktionströgervertröge nomens der Bouherren
mit der lnitiotorin A. geschlossen. Die von den Bouherren noch diesen Vertrö-
gen geschuldeten Vergüiungen wurden noch vor der Johreswende 1988/
1989 durch den Beklogten on die lnitiotorin bezohlt.

ln dem Prospektworweiterhin vorgesehen, doß die 8., derdie Plonung und
Bouleitung übertrogen werden sollte, verbindlich dofür einzustehen hobe

. doß die gesomten Boukosten und olle Bounebenkosten die ieweils kolkulier-
ten Boukoslen zzgl. eines Wogniszuschlogs von 100/o nicht überschreiten
würden. Die B. sicherle desholb ouch in $ B des nomens der Bouherren von
dem Beklogten o m 3. l. l9B9 mit der BW obgeschlossenen Plo nervertrogs zu,
doß die kolkulierten Boukosten eingeholten bzw. lediglich mox. bis 2v100/o

überschritten würden. Den proiektierten Boukösten log wiederum eine von
der B. om 10.8.1988 erstellte Proiekt-Kolkulotion zugrunde.

lm Jonuor l9B9 verkoufte weiterhin die A. ihre Miteigentumsonteile on dem
zuvorvon der Stodt B. erworbenen Sonierungsgrundstück on die Bouherren,
die hierbei durch den Beklogten vertreten woren. Am 16. 3. 1989 wurde durch
die Stodt B. die Bougenehmigung erteilt, die iedoch zunöchst nicht sofort
vol lzieh bo r, wo r, do Noch bo rwidersprüche vorlogen.

Aus den Gründen:

t-\:- D^.-..-t..-- .J^^ D^l-l^-r^-:^r-..1:^^:^ ^:^ L^+t- .J^-a^^L^;^l^^t^ l,^;^^^L,/le DelUIUIlg UeS D(jKI(]9I(jII 15l Zul(lsslgr sltj llul lll uttl \ruLl lt' ls\r\rLr I Nsrrrer I

Erfolg, do dos Londgericht in der ongegriffenen Entscheidung mit zutreffen-

der Begründung, ouf die gem. $ 543 Abs. \ZPO Bezug genommen wird, zum

Ergebnis gekommen ist, doß der Beklogte den Bouherren gegenüber seine

vorvertroglichen Pflichten schuldhoft verletzt hot und desholb den Klögern
zum Schodenersotz verpflichtet ist.

Ob der Beklogte wöhrend seiner eigentlichen Treuhondtötigkeit gegen wei-
tere Treuhönderpflichten verstoßen hot und desholb den Klögern ous positi-

ver Forderungsverletzung zum Schodenersotz verpflichtet ist, wie dos LG

weiter meint, konn dohingestellt bleiben, do dervon den Klögern verfolgte
Schodenersotzonspruch der Höhe noch bereits durch den primör geltend
gemochten Anspruch o us Versch u lden bei Vertrogssch I ufl g erechtfertigt ist.

Zu dem Berufungsvorbringen des Beklogien sei noch folgendes ousgeführt'

1 . Entgegen derAnsicht des Beklogten sieht der Senot keinen Widerspruch
dorin, doß dos Londgericht zutreffend eine Prospekthoftung des Beklog-
ten verneint hot, do er noch dem lnholt des Prospekts nicht ols Gewöhrs-
person für bestimmte Prospekterklörung benonntworden wor, ihn iedoch
wegen Verschuldens beiVertrogsschluß im Ergebnis in einem vergleich-
boren Umfong wie im Folle einer Prospekthoftung hot hoften lossen.

lnsoweit weist bereits Thode (in Reithmonn/Meichssner/von Heymonn,
Kouf vom Boutröger,6. Aufl., 1992,Rn.3ZJl doroufhin, doß die Formen der
vorvertroglichen Prospehhoftung für den Treuhönder in der Proxis von
untergeordneter Bedeutung sind,weil er im Regelfoll oufgrund dervon ihm

übernommenen vertroglichen Verpflichtungen zur Uberprüfung und Kon-

trolle der Prospehongoben wöhrend derVertrogsdurchführung sowie zur
Aufklörung des Anlegers über Prospehmöngel verpflichtet ist. Prych/
Pouse (Boutrögerkouf und Boumodelle 198? Rn. 673l,vertrelen hiezu die
Ansicht, doß derTreuhönderfür die ordnungsgemöße Durchführung des

Bo u h erren model ls scho n o ufg ru nd des Treu ho ndveriro gs u mfossend ei n-

zustehen hobe. Er hofte dem Bouherren ous culpo in controhendo für die
unterlossene Aufklörung, Prüfung, Belehrung und Wornung ouch und

gerode im Hinblick ouf den Prospekt.

2. Soweit der Beklogte meint, er hobe seine Prospektüberprüfungspflicht
nicht verletzl, do von ihm ols Steuerberoter und Wirtschoftsprüfer nicht
hobe erwortetwerden können, doß erdie im Prospektzugrundegelegten
Boukosten nochkolkuliere, verkennt der Beklogte die Richtung des ihm zu

mochenden Vorwurfs. Dem Beklogten ist nicht onzulosten, doß er ous sei-

ner Sicht möglicherweise nicht erkonnt hot, do0 zu den im Prospekt

genonnten Boukosten dos Sqnierungsoblektouf keinen Foll hate erstellt

werden können. lhm istvielmehrzumindestvoauwerfen, doß er die Bou-
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ihm die Tötigkeit eines ,,oberorchitekten" nicht verlongt werden könne. lhn
treffe ouch nicht die vom Londgericht unterstellte umfossende Prospektprü-
fungspflicht. lnsbesondere sei er nicht geholten gewesen, die proiektierten
Boukosten nochzukolkulieren. Diese hötte im übrigen die Bouherren zusötz-
lich miteinem Betrog von co.40.000,- DM belostet. Die Gesomtkolkulotion
der B. vom ]0. 8.]988 sei nicht ouf seine Veronlossung erfolgt. Er sei zu dem
domoligen Zeitpunkt ouch nicht ols Treuhönder tötig gewesen.

Allein ous den Bouvorhoben M. und J. ouf eine Unzuverlössigkeit der B.

zu schließen, sei nicht zulössig gewesen. Auch hötte eine Uberprüfung
der proiektierten Kosten dozu geführt, doß die Bouherren eine öußerst gün-
stige Anloge verloren hötten, do mit der B. im Generolunternehmervertrog
ein Festpreisvereinbortgewesen sei. Gerode die Sonierungsobiekte M. und
J. hötten gezeigt, doß die dortigen Beteiligten in der Loge gewesen seien,
zugunsten der dortigen Bouherren die Fehlbetröge ouszugleichen. Mit
einem finonziellen Niedergong der lnitiotorin und der B. hobe er nicht rech-

ln der ersten Bouherrenversommlung vom 4. B. ]989 beschlossen sodonn die
Bouherren, die B. ouch ols Generolunternehmer zu den prospektierten Bou-
kosten von2,3Mio. zu beoufirogen. unterdem 19. 9.1989schloß desholb der
Beklogte nomens der Bouherrengemeinschoft mii der B. einen Bouwerksver-
trog zu einem Pouscholfestpreis ob. Am 20. 9.1989 begonn sodonn die B. mit
den ersten Boumoßnohmen. ln der Folgezeit leistete der Beklogte nomens
der Bouherrengemeinschoft ouf von der B. erstellte Rechnungen Abschlogs-
zohlungen.

Nochdem die B. Konkursontrog gestellt hoile, fond om 12.6.1g90 eine
zweite Bouherrenversommlung stott, in der die Kündigung des Generol-
unternehmer- und Plonervertrogs beschlossen wurde. Bereits domols gingen
die Bouherren von einererheblichen Kostenüberschreitung ous. ln der Folge-
zeit kom dos neu beouftrogte Architekturbüro M. und B. zu dem Ergebnis, doß
noch mindestens 3,28 Mio. zur Fertigstellung erforderlich sein würden. Der
do roufh in durch die Bouherren gemeinschoft eingescho lteie Sochverstö n-
dige Dipl.-lng. Sch. errechnete oufgrund der Risiken beim Bou weitere Aus-
führungskosten i.H.v. DM 4.653.400,-. An den Geböuden wurden keine
Arbeiten mehr ousgefuhrt. Lediglich eine Boustellensicherung wurde einge-
richiet. lm Moi 1992 erzielte die Bouherrengemeinschoft bei dem Weiterver-
kouf des eingestellten Sonierungsvorhobens einen Erlös i.H.v. brutto DM
913.000,-.

ln der Folgezeit lies sich der Klögervon den Bouherren und Fondszeichner die
d iesen zustehenden Scho den ersotzo nsprüch e g eg en den Beklo gien o btre-
ien.

Die Klöger hoben vorgetrogen, der Beklogte hobe in mehrfocher Hinsicht
die ihm ols Treuhönder obliegenden Pflichten verletzt, wodurch für die Bou-
herren und die Fondsonteilseigner erheblicher Schoden entstonden sei.

Dem Beklogten sei oufgrund der bereits zuvorvon ihm - zusommen mit der B.

- betreuten So n ieru n gsmodel le beko n nt gewesen, doß weder d ie p roiektier-
ten Bouzeiten noch die Boukosten holtbcrgewesen seien. So hobe er bereits
vor An no h me der hier streitgegenstö nd I ichen Treuho ndo ngebote gewußt,
doß es bei dem SonierungsoblektM. zu einerVerdoppelung der Kosten und
Verdreifochung der Bouzeitgekommen sei. Dennoch hobe er keinerlei Uber-
prüfungen der Kostenschötzungen veronloßt. Auch hobe er keine Konkur-
renzongebote von onderen Generolübernehmern eingeholt. lhm hötten
noch nicht einmol ein Leistungsverzeichnis und eine Boubeschreibung zur
uberprüfung vorgelegen. Er hobe lediglich blindlings ouf die Zusoge der B.

vertrout und noch nicht einmol eine obliche Fertigstellungsbürgschoft ver-
longt. Der Beklogte hötte selbst erkennen können, doß Sonierungsmoßnoh-
men, wie sie für dos Proiekt,,St'.'erforderlich gewesen seien, nicht zu einem
Preis von co. DM 1.800,- pro m2 durchzuführen seien.

nen mussen

Der von dem Londgericht unterstellten Hoftung ous Verschulden bei Ver-
trogsobschluß stehe bereiis entgegen, doßvon ihm nicht hobe erwortetwer-
den können, doß erden wesentlichen TeilseinerLeistungen vorAbschluß des
Treu h o ndvertro gs erbri n ge.

Eine Hoftung ous positiverVertrogsverletzung scheide ebenfolls ous. Die von
dem Londgerichtweiterhin festgestellten Vertrogsverletzungen wöhrend sei-
ner Treuhondtotigkeit seien nicht gegeben gewesen. lm übrigen beruhe der
von dem Londgericht festgestellie Schoden nicht ouf dieser Tötigkeit.

Bei der Schoden berechnung hobe dos Lo ndgericht nicht berücksichtigt, doß
die Richtigkeit des Privotgutochtens Sch. bestritten worden sei.

Der Beklogte beontrogt desholb,

unter Aufhebung des Urteils des Londgerichts Roitweil vom lB.l.1993 die
Kloge obzuweisen.

Die Klöger beontrogen die Berufung zurückzuweisen.

Die Klöger sind der Ansicht, doß dos Londgericht zu Recht ihnen einen
Anspruch ouf Ersotz des vertrouensschodens zugesprochen hobe. Die
Bouherren seien so zu stellen, ols ob sie dos Bouherrenobiekt niemols einge-
gongen wören, do sie der Beklogte überdie Risiken desvorliegenden Sonie-
rungsobiekts nicht hinreichend informiert hobe.

Wegen derweiteren Einzelheiten wird ouf Totbestond und Entscheidungs-
gründe des londgerichtlichen Urteils, ouf die zwischen den Porteien
gewechselten Schriftsötze und ouf die von ihnen vorgelegten Urkunden ver-
wiesen.
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Dem Beklogten sei dorüberhinous vorzuwerfen, doß er die Bouherren nicht
ln'.rnrncr,rrnrnt hnhe doß crrrch [-rei im Lrbrioen ootimolen Verhöltnissen es zu

Y-''-.Ul

einer erheblichen Uberschreitung der proiektierten Bouzeit und domit zu

einer Erhöhung der im Prospekt genonnten Bouzeitzinsen kommen wÜrde.

Dorüberhinous sei dem Beklogten vorzuwerfen, doß er diverse fÜr die Bou-

herren u n nötig e Fu n ktio nströ gervertrö g e o bg esch lossen ho be'

Weiterhin sei es bei der Durchführung der Treuhondtötigkeit zu weiteren

schodenverursochenden P{lichtverletzun gen des Beklogten gekom men. So

hobe er die im Prospekt hervorgehobenen Pflichten bei der Mittelverwen-
dungskontrolle verletzt. Ohne iede Uberprüfung des Boutenstondes hobe

er on den Generolunternehmer Gelder ousgekehrt. lm Hinblick ouf den tot-

söchlich erreichten Boutenstond hobe erco. 400/ozu viel gezohlt. Den Klö-

gern wie ouch einem Teil der onderen Bouherren hobe er ouf dem FlurstÜck

10/5 lediglich einen Miteigentumsonteil vonl/29verschofft, obwohl ein Mit
eigentumsonteil von ieweils l/16 vorgesehen gewesen sei'

Dorüberhinous hobe der Beklogte nomens der Bouherrengemeinschoft

Rechtsonwolt S. mit einer Tötigkeit beouftrogt, fÜr die keine Notwendigkeit
bestonden hobe.

Dervon dem Beklogten verursochte Gesomtschoden beloufe sich ouf einen

Betrog von 4.045.896,80 DM, do die Bouherren die noch dem Prospekt
t 7 r, l - -.-..-.-.-Il:-Lr..--^^ : t).. E ..F-7Q71 n[/ i^ .,^ll^' HÄL^gegeOenen 4OfllUtlgSVelplllLlllUtl9el I l.l l.V. J.v!r/.\)/ tt- t)tvt rrr vvrrsr I rvrrv

erfullt hötten, ober lediglich eine Gegenleistung im Wertvon ollenfolls 20 0/o

des prospektierten Gesomtoufwondes erholten hötten. Von dem Gesomt-

schoden könnten die Klogerous eigenem und obgetretenen Recht 52,86010

geltend mochen, olso einen Betrog von 2.138.661,- DM. Hiervon werde ein

Teilbetrog von 500.000,- DM verlongt.

Hilfsweise hoben die KlAger vorgetrogen, doß ouch die vom Beklogten

wö h rend der Ausü bu n g sei n er Treu ho n dtöti g keit veru rsochten Sch öden d ie

Klogeforderung rechtfertigen würde.

Die Klöger hoben desholb beontrogt,

I I den Beklogten zu verurteilen, on die Klöger500.000,- DM nebstlO o/oZin-

sen hierous seit Rechtshöngigkeit zu bezohlen,

2l festzustellen, doß der Beklogte verpflichtet ist, den Klögern den moteriel-

len Schoden zu ersetzen, der ihnen und den in der Anloge oufgezöhlten

Bouherren und vier lmmobilienfondsonlegern der Bouherren-

gemeinschoftSt. Stroßb in B. St. durch den unberechtigten Abschluß eines

Dienstleistu n gsveriro gs m it Rechtso nwo lt S' entstehen wi rd.

Der Beklogte hot beontrogt, die Kloge obzuweisen.

Der Beklogte hotvorgetrogen, ousweislich des lnholts des Prospektes seier
nicht Prospektherousgeber, eine Prospekthoftung sei olso nicht gegeben.

Auch treffe ihn keine Risikohinweispflicht hinsichtlich des lnhqltes des Pro-

spektes.

Er hobe ouf die Aussogen der B. vertrouen dÜrfen, die immerhin Über 40

Fochleute beschöftigthobe. Erhobe keinen Anloß gehobt, on derBonitötder
B. zu zweifeln. lhr Zusommenbruch sei für ihn vorhersehbor gewesen.

Au ch wö h re n d d e r Au s ü b u n g sei n e r Tre u h o n dtöti g ke it sei i h m kei n e Ve rtro g s-

verletzung zu Losten der Bouherren unterloufen. lhm können insbesondere

nicht der Vorwurf einer folschen Mittelverwendung gemocht werden. er

ho be entsprechend der Bo utenstondsberichte Zoh lungen o usgekeh rt. Ent-

scheidend sei iedoch, doß die B. f ur dos Geld entsprechende Gegenleistun-

gen erbrocht hobe. Den Bouherren könne desholb kein Schoden entstonden

sein.

Dos Londgericht hot gem. Beweisbeschluß vom 12. 12.1991Beweis erhoben

durch Einholung eines Sochverstöndigenguiochtens zu der Froge, ob die

vom Beklogten veronloßten Zohlung on die B. den ieweiligen Boutenstön-

den entsprochen hötten. lm Termin vom 3.12.1992 hot dos Londgericht den

Sochverstöndigen Prof. Dr. H. ergönzend zu der Froge gehört, ob es fÜr den

Beklogten obiektiv erkennbor gewesen sei, doß mit Gesomtboukosten voh

co.2,3 Mio. DM eine Sonierung nicht durchzufÜhren gewesen sei.

Dos Londgericht hot der Kloge stottgegeben, do es zu dem Ergebnis kom,

doß bereits oufgruncivorverirogiicher PfiichVerleizungen des Bekiogien eni-

sprechend der klögerischen Scliodenberechnung ein Gesomtschoden

i. H.v.4.045.896,80 DM sömtlichen Bouherren entstonden sei."Der Beklogte

sei den Bouherren gegenüber nömlich ols Treuhönderverpflichtet gewesen,

bereits vorvertroglich ouf Prospektmöngel hinzuweisen und hötte vor
Abschluß der Treuhondvertröge dos gesomte Proiekt ÜberprÜfen mÜssen.

Bereits oufgrund seiner Erfohrungen mit derA. und der B. bei onderen Sonie-

rungsmodellen hötte er domit rechnen mÜssen, doß es zur Uberschreitung

der kolkulierten Boukosten kommen könne. Er hötte desholb die Angoben

der A. und der B. gegebenenfolls unter Hinzuziehung eines fochkundigen

Dritten überprüfen lossen müssen. Dorüberhinous stellte dos Londgerichtfest,

doß sich der Bekl o gte wö h ren d der AusÜ bu n g sei n er Treu h o n dtöti g keit wei-
tere Pflichverletzungen hobe zu schulden kommen lossen.

Do gegen wies dqs Lo n d gericht den Feststel I u n gso ntro g der Klö ger o ls u nzu-

lössig ob.

Gegen dos dem Beklogten om 2. 2.1993 zugestel lte Urteil hot dieser mit dem

om 25. 2J993 eingegongenen Schriftsotz Berufung eingelegt und sein

Rechtsmitlel noch Verlöngerung der BerufungsbegrÜndungsfrist bis

26.4.1993 om 6. 4.1993 mit einer BegrÜndung versehen.

Der Beklogte trögt hierzu vor; die Bouherrengemeinschoft hobe ols Treu-

hönder einen Wirtschoftsprüfer und Steuerberoter eingesetzt, wesholb von
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Dem Beklogten sei dorüberhinous vorzuwerfen, doß er die Bouherren nicht
ln'.rnrncr,rrnrnt hnhe doß crrrch [-rei im Lrbrioen ootimolen Verhöltnissen es zu

Y-''-.Ul

einer erheblichen Uberschreitung der proiektierten Bouzeit und domit zu

einer Erhöhung der im Prospekt genonnten Bouzeitzinsen kommen wÜrde.

Dorüberhinous sei dem Beklogten vorzuwerfen, doß er diverse fÜr die Bou-

herren u n nötig e Fu n ktio nströ gervertrö g e o bg esch lossen ho be'

Weiterhin sei es bei der Durchführung der Treuhondtötigkeit zu weiteren

schodenverursochenden P{lichtverletzun gen des Beklogten gekom men. So

hobe er die im Prospekt hervorgehobenen Pflichten bei der Mittelverwen-
dungskontrolle verletzt. Ohne iede Uberprüfung des Boutenstondes hobe

er on den Generolunternehmer Gelder ousgekehrt. lm Hinblick ouf den tot-

söchlich erreichten Boutenstond hobe erco. 400/ozu viel gezohlt. Den Klö-

gern wie ouch einem Teil der onderen Bouherren hobe er ouf dem FlurstÜck

10/5 lediglich einen Miteigentumsonteil vonl/29verschofft, obwohl ein Mit
eigentumsonteil von ieweils l/16 vorgesehen gewesen sei'

Dorüberhinous hobe der Beklogte nomens der Bouherrengemeinschoft

Rechtsonwolt S. mit einer Tötigkeit beouftrogt, fÜr die keine Notwendigkeit
bestonden hobe.

Dervon dem Beklogten verursochte Gesomtschoden beloufe sich ouf einen

Betrog von 4.045.896,80 DM, do die Bouherren die noch dem Prospekt
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erfullt hötten, ober lediglich eine Gegenleistung im Wertvon ollenfolls 20 0/o

des prospektierten Gesomtoufwondes erholten hötten. Von dem Gesomt-

schoden könnten die Klogerous eigenem und obgetretenen Recht 52,86010

geltend mochen, olso einen Betrog von 2.138.661,- DM. Hiervon werde ein

Teilbetrog von 500.000,- DM verlongt.

Hilfsweise hoben die KlAger vorgetrogen, doß ouch die vom Beklogten

wö h rend der Ausü bu n g sei n er Treu ho n dtöti g keit veru rsochten Sch öden d ie

Klogeforderung rechtfertigen würde.

Die Klöger hoben desholb beontrogt,

I I den Beklogten zu verurteilen, on die Klöger500.000,- DM nebstlO o/oZin-

sen hierous seit Rechtshöngigkeit zu bezohlen,

2l festzustellen, doß der Beklogte verpflichtet ist, den Klögern den moteriel-

len Schoden zu ersetzen, der ihnen und den in der Anloge oufgezöhlten

Bouherren und vier lmmobilienfondsonlegern der Bouherren-

gemeinschoftSt. Stroßb in B. St. durch den unberechtigten Abschluß eines

Dienstleistu n gsveriro gs m it Rechtso nwo lt S' entstehen wi rd.

Der Beklogte hot beontrogt, die Kloge obzuweisen.

Der Beklogte hotvorgetrogen, ousweislich des lnholts des Prospektes seier
nicht Prospektherousgeber, eine Prospekthoftung sei olso nicht gegeben.

Auch treffe ihn keine Risikohinweispflicht hinsichtlich des lnhqltes des Pro-

spektes.

Er hobe ouf die Aussogen der B. vertrouen dÜrfen, die immerhin Über 40

Fochleute beschöftigthobe. Erhobe keinen Anloß gehobt, on derBonitötder
B. zu zweifeln. lhr Zusommenbruch sei für ihn vorhersehbor gewesen.

Au ch wö h re n d d e r Au s ü b u n g sei n e r Tre u h o n dtöti g ke it sei i h m kei n e Ve rtro g s-

verletzung zu Losten der Bouherren unterloufen. lhm können insbesondere

nicht der Vorwurf einer folschen Mittelverwendung gemocht werden. er

ho be entsprechend der Bo utenstondsberichte Zoh lungen o usgekeh rt. Ent-

scheidend sei iedoch, doß die B. f ur dos Geld entsprechende Gegenleistun-

gen erbrocht hobe. Den Bouherren könne desholb kein Schoden entstonden

sein.

Dos Londgericht hot gem. Beweisbeschluß vom 12. 12.1991Beweis erhoben

durch Einholung eines Sochverstöndigenguiochtens zu der Froge, ob die

vom Beklogten veronloßten Zohlung on die B. den ieweiligen Boutenstön-

den entsprochen hötten. lm Termin vom 3.12.1992 hot dos Londgericht den

Sochverstöndigen Prof. Dr. H. ergönzend zu der Froge gehört, ob es fÜr den

Beklogten obiektiv erkennbor gewesen sei, doß mit Gesomtboukosten voh

co.2,3 Mio. DM eine Sonierung nicht durchzufÜhren gewesen sei.

Dos Londgericht hot der Kloge stottgegeben, do es zu dem Ergebnis kom,

doß bereits oufgruncivorverirogiicher PfiichVerleizungen des Bekiogien eni-

sprechend der klögerischen Scliodenberechnung ein Gesomtschoden

i. H.v.4.045.896,80 DM sömtlichen Bouherren entstonden sei."Der Beklogte

sei den Bouherren gegenüber nömlich ols Treuhönderverpflichtet gewesen,

bereits vorvertroglich ouf Prospektmöngel hinzuweisen und hötte vor
Abschluß der Treuhondvertröge dos gesomte Proiekt ÜberprÜfen mÜssen.

Bereits oufgrund seiner Erfohrungen mit derA. und der B. bei onderen Sonie-

rungsmodellen hötte er domit rechnen mÜssen, doß es zur Uberschreitung

der kolkulierten Boukosten kommen könne. Er hötte desholb die Angoben

der A. und der B. gegebenenfolls unter Hinzuziehung eines fochkundigen

Dritten überprüfen lossen müssen. Dorüberhinous stellte dos Londgerichtfest,

doß sich der Bekl o gte wö h ren d der AusÜ bu n g sei n er Treu h o n dtöti g keit wei-
tere Pflichverletzungen hobe zu schulden kommen lossen.

Do gegen wies dqs Lo n d gericht den Feststel I u n gso ntro g der Klö ger o ls u nzu-

lössig ob.

Gegen dos dem Beklogten om 2. 2.1993 zugestel lte Urteil hot dieser mit dem

om 25. 2J993 eingegongenen Schriftsotz Berufung eingelegt und sein

Rechtsmitlel noch Verlöngerung der BerufungsbegrÜndungsfrist bis

26.4.1993 om 6. 4.1993 mit einer BegrÜndung versehen.

Der Beklogte trögt hierzu vor; die Bouherrengemeinschoft hobe ols Treu-

hönder einen Wirtschoftsprüfer und Steuerberoter eingesetzt, wesholb von
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ihm die Tötigkeit eines ,,oberorchitekten" nicht verlongt werden könne. lhn
treffe ouch nicht die vom Londgericht unterstellte umfossende Prospektprü-
fungspflicht. lnsbesondere sei er nicht geholten gewesen, die proiektierten
Boukosten nochzukolkulieren. Diese hötte im übrigen die Bouherren zusötz-
lich miteinem Betrog von co.40.000,- DM belostet. Die Gesomtkolkulotion
der B. vom ]0. 8.]988 sei nicht ouf seine Veronlossung erfolgt. Er sei zu dem
domoligen Zeitpunkt ouch nicht ols Treuhönder tötig gewesen.

Allein ous den Bouvorhoben M. und J. ouf eine Unzuverlössigkeit der B.

zu schließen, sei nicht zulössig gewesen. Auch hötte eine Uberprüfung
der proiektierten Kosten dozu geführt, doß die Bouherren eine öußerst gün-
stige Anloge verloren hötten, do mit der B. im Generolunternehmervertrog
ein Festpreisvereinbortgewesen sei. Gerode die Sonierungsobiekte M. und
J. hötten gezeigt, doß die dortigen Beteiligten in der Loge gewesen seien,
zugunsten der dortigen Bouherren die Fehlbetröge ouszugleichen. Mit
einem finonziellen Niedergong der lnitiotorin und der B. hobe er nicht rech-

ln der ersten Bouherrenversommlung vom 4. B. ]989 beschlossen sodonn die
Bouherren, die B. ouch ols Generolunternehmer zu den prospektierten Bou-
kosten von2,3Mio. zu beoufirogen. unterdem 19. 9.1989schloß desholb der
Beklogte nomens der Bouherrengemeinschoft mii der B. einen Bouwerksver-
trog zu einem Pouscholfestpreis ob. Am 20. 9.1989 begonn sodonn die B. mit
den ersten Boumoßnohmen. ln der Folgezeit leistete der Beklogte nomens
der Bouherrengemeinschoft ouf von der B. erstellte Rechnungen Abschlogs-
zohlungen.

Nochdem die B. Konkursontrog gestellt hoile, fond om 12.6.1g90 eine
zweite Bouherrenversommlung stott, in der die Kündigung des Generol-
unternehmer- und Plonervertrogs beschlossen wurde. Bereits domols gingen
die Bouherren von einererheblichen Kostenüberschreitung ous. ln der Folge-
zeit kom dos neu beouftrogte Architekturbüro M. und B. zu dem Ergebnis, doß
noch mindestens 3,28 Mio. zur Fertigstellung erforderlich sein würden. Der
do roufh in durch die Bouherren gemeinschoft eingescho lteie Sochverstö n-
dige Dipl.-lng. Sch. errechnete oufgrund der Risiken beim Bou weitere Aus-
führungskosten i.H.v. DM 4.653.400,-. An den Geböuden wurden keine
Arbeiten mehr ousgefuhrt. Lediglich eine Boustellensicherung wurde einge-
richiet. lm Moi 1992 erzielte die Bouherrengemeinschoft bei dem Weiterver-
kouf des eingestellten Sonierungsvorhobens einen Erlös i.H.v. brutto DM
913.000,-.

ln der Folgezeit lies sich der Klögervon den Bouherren und Fondszeichner die
d iesen zustehenden Scho den ersotzo nsprüch e g eg en den Beklo gien o btre-
ien.

Die Klöger hoben vorgetrogen, der Beklogte hobe in mehrfocher Hinsicht
die ihm ols Treuhönder obliegenden Pflichten verletzt, wodurch für die Bou-
herren und die Fondsonteilseigner erheblicher Schoden entstonden sei.

Dem Beklogten sei oufgrund der bereits zuvorvon ihm - zusommen mit der B.

- betreuten So n ieru n gsmodel le beko n nt gewesen, doß weder d ie p roiektier-
ten Bouzeiten noch die Boukosten holtbcrgewesen seien. So hobe er bereits
vor An no h me der hier streitgegenstö nd I ichen Treuho ndo ngebote gewußt,
doß es bei dem SonierungsoblektM. zu einerVerdoppelung der Kosten und
Verdreifochung der Bouzeitgekommen sei. Dennoch hobe er keinerlei Uber-
prüfungen der Kostenschötzungen veronloßt. Auch hobe er keine Konkur-
renzongebote von onderen Generolübernehmern eingeholt. lhm hötten
noch nicht einmol ein Leistungsverzeichnis und eine Boubeschreibung zur
uberprüfung vorgelegen. Er hobe lediglich blindlings ouf die Zusoge der B.

vertrout und noch nicht einmol eine obliche Fertigstellungsbürgschoft ver-
longt. Der Beklogte hötte selbst erkennen können, doß Sonierungsmoßnoh-
men, wie sie für dos Proiekt,,St'.'erforderlich gewesen seien, nicht zu einem
Preis von co. DM 1.800,- pro m2 durchzuführen seien.

nen mussen

Der von dem Londgericht unterstellten Hoftung ous Verschulden bei Ver-
trogsobschluß stehe bereiis entgegen, doßvon ihm nicht hobe erwortetwer-
den können, doß erden wesentlichen TeilseinerLeistungen vorAbschluß des
Treu h o ndvertro gs erbri n ge.

Eine Hoftung ous positiverVertrogsverletzung scheide ebenfolls ous. Die von
dem Londgerichtweiterhin festgestellten Vertrogsverletzungen wöhrend sei-
ner Treuhondtotigkeit seien nicht gegeben gewesen. lm übrigen beruhe der
von dem Londgericht festgestellie Schoden nicht ouf dieser Tötigkeit.

Bei der Schoden berechnung hobe dos Lo ndgericht nicht berücksichtigt, doß
die Richtigkeit des Privotgutochtens Sch. bestritten worden sei.

Der Beklogte beontrogt desholb,

unter Aufhebung des Urteils des Londgerichts Roitweil vom lB.l.1993 die
Kloge obzuweisen.

Die Klöger beontrogen die Berufung zurückzuweisen.

Die Klöger sind der Ansicht, doß dos Londgericht zu Recht ihnen einen
Anspruch ouf Ersotz des vertrouensschodens zugesprochen hobe. Die
Bouherren seien so zu stellen, ols ob sie dos Bouherrenobiekt niemols einge-
gongen wören, do sie der Beklogte überdie Risiken desvorliegenden Sonie-
rungsobiekts nicht hinreichend informiert hobe.

Wegen derweiteren Einzelheiten wird ouf Totbestond und Entscheidungs-
gründe des londgerichtlichen Urteils, ouf die zwischen den Porteien
gewechselten Schriftsötze und ouf die von ihnen vorgelegten Urkunden ver-
wiesen.
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A. zu St'.' (nochfolgend ,,Sti'genonntl seine Pflichten gegenüber den Bou-
herren verletzt, worous diesen ein Schoden entstonden sei.

lnitiotor und Prospektherousgeber des Proiekts ,,St'.'wor die S. GmbH in
W (im folgenden A. genonnt). Die Plonung und Bouleitung sollte lout
Prospekt durch die B. GmbH W. (nochfolgend B.l ousgeführi werden, die
zumindest teilweise mit der A. wirtschoftlich verbunden wor.

Der von der A. herousgegebene Prospekt soh eine Bouherrengemeinschoft
ous 2l privoten Bouherren, die ieweils zu vermietendes Wohnungseigentum
erwerben sollten, und einen weiteren Bouherren in Form eines geschlosse-
nen lmmobilienfonds, der Bruchteilseigentümer eines ols Restouront und
Hotel zu nutzenden Geböudeteils werden solltg vor. Bei dem Obiekt in St.

hondelte es sich um eine denkmolgeschützte Geboudegruppe mit sehr olter
Bousubstonz. Die Geboude sollten teilweise soniert werden, es sollten

iedoch ouch Geböudeteile neu erstelltwerden. Ausweislich der in dem Pro-

spekt genonnten Zohlen wor für dos gesomte Obiekt ein Brutfogesomtouf-
wond von DM 5.057.3V,- einschl. der 16 zu erstellenden Tiefgorogenstell-
plötze kolkuliert.

Die Klöger und die übrigen Bouherren mochten dem Beklogten im Loufe des
Johres l9BB in notorieller Form dos Angebot zum Abschluß eines Treuhond-
vertrogs mitVollmocht, dos von dem Beklogten ieweils om 16.12.1988 onge-

-_......_-t_n(Jililneil wulue.

Noch om 16. 12. l9BB wurden von dem Beklogten mehrere der in $ 2 des Treu-

hondvertrogs genonnten Funktionströgervertröge nomens der Bouherren
mit der lnitiotorin A. geschlossen. Die von den Bouherren noch diesen Vertrö-
gen geschuldeten Vergüiungen wurden noch vor der Johreswende 1988/
1989 durch den Beklogten on die lnitiotorin bezohlt.

ln dem Prospektworweiterhin vorgesehen, doß die 8., derdie Plonung und
Bouleitung übertrogen werden sollte, verbindlich dofür einzustehen hobe

. doß die gesomten Boukosten und olle Bounebenkosten die ieweils kolkulier-
ten Boukoslen zzgl. eines Wogniszuschlogs von 100/o nicht überschreiten
würden. Die B. sicherle desholb ouch in $ B des nomens der Bouherren von
dem Beklogten o m 3. l. l9B9 mit der BW obgeschlossenen Plo nervertrogs zu,
doß die kolkulierten Boukosten eingeholten bzw. lediglich mox. bis 2v100/o

überschritten würden. Den proiektierten Boukösten log wiederum eine von
der B. om 10.8.1988 erstellte Proiekt-Kolkulotion zugrunde.

lm Jonuor l9B9 verkoufte weiterhin die A. ihre Miteigentumsonteile on dem
zuvorvon der Stodt B. erworbenen Sonierungsgrundstück on die Bouherren,
die hierbei durch den Beklogten vertreten woren. Am 16. 3. 1989 wurde durch
die Stodt B. die Bougenehmigung erteilt, die iedoch zunöchst nicht sofort
vol lzieh bo r, wo r, do Noch bo rwidersprüche vorlogen.

Aus den Gründen:

t-\:- D^.-..-t..-- .J^^ D^l-l^-r^-:^r-..1:^^:^ ^:^ L^+t- .J^-a^^L^;^l^^t^ l,^;^^^L,/le DelUIUIlg UeS D(jKI(]9I(jII 15l Zul(lsslgr sltj llul lll uttl \ruLl lt' ls\r\rLr I Nsrrrer I

Erfolg, do dos Londgericht in der ongegriffenen Entscheidung mit zutreffen-

der Begründung, ouf die gem. $ 543 Abs. \ZPO Bezug genommen wird, zum

Ergebnis gekommen ist, doß der Beklogte den Bouherren gegenüber seine

vorvertroglichen Pflichten schuldhoft verletzt hot und desholb den Klögern
zum Schodenersotz verpflichtet ist.

Ob der Beklogte wöhrend seiner eigentlichen Treuhondtötigkeit gegen wei-
tere Treuhönderpflichten verstoßen hot und desholb den Klögern ous positi-

ver Forderungsverletzung zum Schodenersotz verpflichtet ist, wie dos LG

weiter meint, konn dohingestellt bleiben, do dervon den Klögern verfolgte
Schodenersotzonspruch der Höhe noch bereits durch den primör geltend
gemochten Anspruch o us Versch u lden bei Vertrogssch I ufl g erechtfertigt ist.

Zu dem Berufungsvorbringen des Beklogien sei noch folgendes ousgeführt'

1 . Entgegen derAnsicht des Beklogten sieht der Senot keinen Widerspruch
dorin, doß dos Londgericht zutreffend eine Prospekthoftung des Beklog-
ten verneint hot, do er noch dem lnholt des Prospekts nicht ols Gewöhrs-
person für bestimmte Prospekterklörung benonntworden wor, ihn iedoch
wegen Verschuldens beiVertrogsschluß im Ergebnis in einem vergleich-
boren Umfong wie im Folle einer Prospekthoftung hot hoften lossen.

lnsoweit weist bereits Thode (in Reithmonn/Meichssner/von Heymonn,
Kouf vom Boutröger,6. Aufl., 1992,Rn.3ZJl doroufhin, doß die Formen der
vorvertroglichen Prospehhoftung für den Treuhönder in der Proxis von
untergeordneter Bedeutung sind,weil er im Regelfoll oufgrund dervon ihm

übernommenen vertroglichen Verpflichtungen zur Uberprüfung und Kon-

trolle der Prospehongoben wöhrend derVertrogsdurchführung sowie zur
Aufklörung des Anlegers über Prospehmöngel verpflichtet ist. Prych/
Pouse (Boutrögerkouf und Boumodelle 198? Rn. 673l,vertrelen hiezu die
Ansicht, doß derTreuhönderfür die ordnungsgemöße Durchführung des

Bo u h erren model ls scho n o ufg ru nd des Treu ho ndveriro gs u mfossend ei n-

zustehen hobe. Er hofte dem Bouherren ous culpo in controhendo für die
unterlossene Aufklörung, Prüfung, Belehrung und Wornung ouch und

gerode im Hinblick ouf den Prospekt.

2. Soweit der Beklogte meint, er hobe seine Prospektüberprüfungspflicht
nicht verletzl, do von ihm ols Steuerberoter und Wirtschoftsprüfer nicht
hobe erwortetwerden können, doß erdie im Prospektzugrundegelegten
Boukosten nochkolkuliere, verkennt der Beklogte die Richtung des ihm zu

mochenden Vorwurfs. Dem Beklogten ist nicht onzulosten, doß er ous sei-

ner Sicht möglicherweise nicht erkonnt hot, do0 zu den im Prospekt

genonnten Boukosten dos Sqnierungsoblektouf keinen Foll hate erstellt

werden können. lhm istvielmehrzumindestvoauwerfen, doß er die Bou-
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herren nicht dorouf hingewiesen hot, doß von ihm noch nicht einmol eine Plou-
sibilitötsprüfung im Hinblick ouf die proiehierten Boukosten erfolgt ist.

Eine Befossung mit den Boukosten erübrigte sich für den Beklogten nicht
desholb,weildievon ihm olssochkundig ongesehene B. in dem Prospektund
in dem beobsichtigten und donn ouch om 3. l.l9B9 obgeschlossenen Plon-
vertrog zugesichert hotte, doß die gesomten Boukosten und olle Bouneben-
kosten die ieweils kolkulierten Bcukosten zzgl. eines Wogniszuschlogs von
l0 0/o nicht überschreiten würden.

Für den Beklogien wor nömlich zumindest in der Person des ieweiligen
Mitgeschöftsf ührers St. erkennbor, doß die B. ols Plonerin mit der lnitiotorin A.
wirtschoftlich verbunden wor. Bei der erwöhnten Zusicherung der B. hondelte
es sich somit um keine Vertrogserklörung eines wirtschoftlich unbeteiligten
Dritten.

Der Beklogte, der sich im Prospekt ols erfohrener, rechtlich und wirtschoftlich
unobhöngiger Treuhönder bezeichnen ließ, mußte weiter dos den Bouher-
renmodellen eigentümliches Risiko kennen, wonoch in der Vergongenheit
Bouherrenmodelle houfig dodurch notleidend geworden sind, doß, noch-
dem die übrigen Funktionströger ihr Geld erholten hofien, letztlich der Funk-
tionströger;derfürdie Einholtung derproiektierten Herstellungskosten einzu-
stehen hotte, ousfiel, wos fur die Bouherren besonders donn schwerwie-
gende Folgen hofie, wenn die Bouleistungen nicht kostendeckend ongebo-
ten worden woren.

Letzterem ko n n der Bekl o gte vo rl ieg end n icht do m it entgeg entreten, doß bei
einer solchen Bo ukostenerhöh ung den Bou herren letztl ich kein Nochteil ent-
stehen würde, do sie lediglich die Moglichkeit verloren hötten, gegenüber
der B. die Sonierung zu nicht kostendeckenden Preisen durchzusetzen. Bou-
herrenmodellen ist nömlich wiederum eigentümlich, wie ouch die Berech-
nungsbeispiele in dem vorliegenden Prospektzeigen, doß die Bouherren, die
ollein ous wirtschoftlichen Uberlegungen den Modellen beitreten, ihr erwor-
benes Obiekt onschließend vermieten. Tritt iedoch eine grovierende Erhö-
hung der Boukosten, die sich nicht in einer entsprechenden Erhöhung der
Mieteinnohmen niederschlögt, ein, so erleidet der Bouherr onstelle des im
Prospekt dorgestellten Uberschusses wöhrend der Mietphose eine deutliche
Unterdeckung. Auch können Boukostenerhöhungen dozu führen, doß die
Verwirklichung des Bouvorhobens scheitert und die Bouherren in{olgedes-
sen dos eingesetzte Kopitol weitgehend verlieren, wie gerode der vorlie-
gende Foll zeigt.

Aufgrund dieser den Treuhöndern bekonnten lnteressenloge der Bouherren
hötte sich desholb der Beklogte ols zukünftiger Treuhönder die Froge stellen
müssen, ob die von einem mit dem lnitiotor verbundenen Unternehmen zu
einem bestimmten Preis ongebotene Leistung ouch von einem dritten unbeteil-
igten Unternehmen zu diesem Preis ongeboten werden würde, do er o ls sorg-

d) Die Einlegung des Widerspruchs gegen die Abbruchverfügung hot den
Louf der Veriöhrungsfrist nicht unterbrochen, weil der Widerspruch sich
nicht gegen die Pflichtverletzung richtete, ous der die Amtshoftungs-
onsprüche hergeleitet wurden (vgl. BGH, Ur|.v.29.6.198q - lll ZR 92/87,
WM lB? 1822,18261, und die Pflichverletzung im Erloß eines rechtswid-
rigen begünstigenden Verwoltungsokt log, der den Klöger nicht in einer
die verwoltungsgerichtliche Klogebefugnis begründenden Weise
beschwerte {vgl. BGH, Urt. v. 6.5.1993 - lll ZR 2/92, NJW 1993,2303,
2305, zVb. in BGHZ 122,3171.

t

Treuhönderhoftung
- Bouherrenmodell

- Plo usibiliiötsprüf u ng

- verbundene U nternehmen
{OLG Sturrgort, Urt. v. 18.1.1994 - l2 U 140 /931

Leitsötze (d. Red.l'

I . lst ein Bouherren model I o uf der Grund loge eines mii dem lnitiotor verbun-
denen Unternehmensongebotes prospektiert, so treffen den Treuhönder
erhöhte Sorgfoltspflichten. Er sollte von einem Dritten - wirtschoftlich
unbefeiligten Unternehmen - ein Konkurrenzongebot einholen.

2. Der Treuhönder hot ouf die besondere Risikologe bei einer Boukosten-
gorontiezusoge eines mit dem lnitiotor verbundenen Unternehmens
hinzuweisen.

3. Unterlößt er die Prüfung der proiektierten Boukosten, durch Einholung
eines Konkurrenzongebotes, so hot er die Treugeber ouf die unterlossene
Plo usibil itotsprüf ung im H in blick o uf die Kostendeckung hinzuweisen.

4. Bei Dbnkmolschutzobiekten stellen die proiektierten Pflichten keinen ge-
eigneten Moßstob fur die zu ena,rortenden Kosten dor.

Totbestond:

ln dem onhöngigen Rechtsstreit mochen die Kloger im Wege einerTeilkloge
Schodenersotzonsprüche ous eigenem und obgetretenen Recht geltend.
Die Klöger werfen dem Beklogten, einem Steuerberoter, Wirtschoftsprüfer
u n d Rechtsbeisto n d, vo; er ho be o ls Treu h ö nder des So n ierungsmodel ls,,M.
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Architekt, beidem es sich um seinen inzwischen verstorbenen Bruder hon-
delte, hoben im beiderseitigen Einvernehmen und in voller Kenntnis des
domit verbundenen Risikos versucht, für den Klöger dos Bestmögliche

,,hero uszuh olen'1 Wen n d ies scheitertg kon nte der Klö g er den Arch itekten
deswegen nicht hoftbor mochen.

2. Folls ein Amtshoftungsonspruch gegeben wo[ ist dieser noch dem Vor-
trog des Klögers inzwischen verjöhrt.

ol Die Veriöhrungsfrist des $ 852 Abs. I BGB beginnt mit dem Zeitpunkt, in

welchem der Verletzte von dem Schoden und der Person des Ersotz-
pflichtigen in einerWeise Kenntnis erlongt, doß ihm zugemutetwerden
konn, eine Schodenersotzkloge, sei es ouch nur eine Feststellungs-
kloge, zu erheben BGI1Z6,195,20lf, BGB-RGRK/Kreft,12. Aufl. $ 852
Rdnr.23 m.w.N.l.

Bevor der Schoden eingelreten ist, konn der Verletzte diese Kenntnis
nicht hoben (BGH, Un.v.2.7.1992- lX ZR 174/91, Gl 93, 2l : NJW 1992,

3034r v. 15. ]0. 1992 - |XZR43/92, Gl 93, llZ: NJW 1993,648,650). lm

vorliegenden Foll ist froglich, ob der Schoden - wie dos Berufungs-
gericht gemeint hot - bereits mit Ergehen des Urteils des Verwoltungs-
gerichts oder erst mit dessen Rechtskroft oder gor erst mit Erloß der
Abbruchverfügun g eingetreten wor.

Die Abbruchverfügung konn nicht moßgeblich sein. Zworwor erst sie
unmittelbor gegen den Klöger gerichtet. An dem vorousgegongenen
Streifuerfohren vor dem Verwoltungsgericht wor dieser ols Portei nicht
beteiligt gewesen. Gleichwohl hqt dqs verwoltungsgerichtliche Urteil
seine Vermögensloge bereits beeintröchtigt und nicht bloß geföhrdet.
Dies folgt dorous, doß die gerichtliche Entscheidung dem notwendig
Beigelodenen in derselben Weisezugerechnetwird wie den Porteien.
Ebenso wie sie unterliegt er der Rechtskroftwirkung.

Ob der Schoden mit dem Ergehen des ver"woltungsgerichtlichen Urteils
oder mit dessen Rechtskroft eingetreten wot broucht der Senot nicht
zu entscheiden. Auch wenn mon ouf den spöteren Zeitpunkt obstellte,
löge der Beginn der Frisi mehr ols drei Johre vor Anbringung des
Antrogs ouf Erloß eines Mohnbescheides.

bl Do der gegen die Abbrqchverf ügung gerichtete Widerspruch wegen
der Bindungswirkung des Urteils von vornherein oussichtslos wor,
konnte dem Klöger zugemutet werden, die Amtshoftungskloge zu er-
heben, solonge über den Widerspruch noch zu entscheiden wor (vgl.

BGH, Urt. v. 6.5.1993 - lll ZR 2/92, o.o.O.l.

c) Kom eine onderweitige Ersotzmöglichkeit nicht in Betrocht und wor
sich der Klöger hierüber im kloren, wor der Begin n derVeriö h rung o uch
unter diesem Gesichtspunkt (vgl. BGHZ 102,246,248I; BGH, Urt. v.

17.12.1992- lllZR 114/91, WM 1993, 379,381f) nicht hinousgeschoben.

föltigerTreuhönder ouch eine Insolvenz des Anbieters im Folle einer Fehl-

kolkulotion mit in seine Ubedegung hötte einbeziehen müssen, ouch ohne
doß ihm konkrete Anholtspunkte bekonnt woren, die ouf eine drohende
lnsolvenz hötten hindeuten können.

Es hötte desholb nohegelegen, doß der Beklogte seiner ihm obliegenden
Prüfungspflicht durch Einholung von Konkurrenzongeboten unobhöngiger
Dritter nochgekommen wöre. Soweit der Beklogte hiergegen einwendet,
doß durch ein solches Vorgehen die Bouherren eine öußerst günstige
An lo ge verloren hötten, m uf)te der Bekl o gte o ls Wi rtschoftsprüfer wissen,

doß g ero de so I ch e,,g ü nstig en" An g ebote besonders risi kobehoftet si n d,

do ein unqngemessener niedriger Preis nicht notwendigerweise dos gÜn-

sligste Angebot dorstellt, wie die Bestimmung des $ 25 N r. 3 Abs. I VOB/A
deutlich mocht (vgl. hiezu ouch Prych/Pouse, o.o.O., Rn. 628). Gerode
unouskömmliche Angebote lossen es zweifelhoft erscheinen, ob der
Anbieter seine Leistung ouch totsöchlich erbringen wird.

3. Den Beklogien konn ouch nicht entlosten, doß noch den Bekundungen

des Sochverstöndigen Prof. Dr. H. für die Ermittlung der Modernisierungs-
kosten bei h isto rischen Altbo uten Verg leichsg rößen reg el mößi g n icht vor-

liegen und doß die Erstellung einer oussogekröftigen Kostenonolyse zu

einer Erhöhung des von dem Bouherren zu zohlenden Architektenhono-
rors gef ührt hötte (vgl. hierzu ouch Locher/Koeble/Frik, HOAI,6. Aufl.,l99l,
5 15 Rn. ll o.E.l, do dem Klöger, nochdem er keine Vergleichsongebote bei

unobhöngigen Dritten eingeholt hotte,vorzuwerfen ist, doß erdie Bouher-

ren weder ouf die besondere Risikologe bei einer Boukostengorontiezu-

soge eines mit dem lnveslor verbundenen Unternehmens hingewiesen

hotfe, noch dorouf hingewiesen hofie, doß er keine Plousibilitötsprüfung in

der Richtung vorgenommen hotte, ob die proiektierten Boukoslen kosten-

deckend sein würden.

Sollte der Beklogte den lnholt der Proiekt-Kolkulotions vom 10. B.l9BB
gekonnt hoben, so hötte der Beklogte bereits ollein oufgrund der von
einem Wirtschoftsprüfer zu erwortenden Kenntnisse über die bquwirF
schoftlichen Gegebenheiten erkennen müssen, doß die proiehierten Flö-

chen keinen geeigneten Moßstob für die zu erwortenden Kosten dorstel-
len konnten. Eine oussogekröftige Kostenschötzung hötte vielmehr im
wesentlichen on die Erstellungs- bzw. Wiederhe.rstellungskosten der ver-

schiedenen Bouteile onknüpfen müssen.

Sollte der Beklogte die Proiekt-Kolkulotion vom 10. B.l9B8 nichi gekonnt
hoben, so ist ihm bereits vorzuwerfen, doß er keine eigene Prüftötigkeitzu

der Froge entfoltet hotte, ob die lnitiotorin oder die B. ols Plonerin bei der
Erm ittl u n g der proiektierten Bo u kosten m it der erforderl ichen So rgfo lt vor-
gegongen seien.
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Zu m Zeil pu nkt d e r A n n o h m e d e r Tre u h o n d o n g e bote d u rc h d e n Be kl o g te n

116.12.19S8lworen diesem vielmehrbereits Umstönde bekonnt, die ouf ein
nicht sorgföltiges Vorgehen der lnitiotorin oder des von dieser einge-
scholteten Ploners schließen ließen. So wußte der Beklogte oufgrund der
Bouherrenversommlungen vom ll. und lB.ll.1988, doß es bei den Sonie-
rungsobiekten M. und J. zu ins Gewicht follende Bouzeitvezögerungen
gekommen wor, wos höhere ols im Prospekt ousgewiesene und berück-
sichtigte Bouzeitzinsen für die dortigen Bouherren mit sich brochte. Dor-
überhinous wu0te der Beklogte zumindest bezüglich des Sonierungs-
oblekts M. seit Novemberl9BB, do0 dortdie totsöchlichen Boukosten mit
fost 100 0/o die proiektierten Boukosten überschritten hotten, wos die dorti-
gen Bouherren iedoch nicht belostet hoben soll, do die B. on Bouherren
ols Generqlübernehmer für die Einholtung der proiektierten Boukosten
einstond.

Aus letzterem konnte der Beklogte iedoch ouf keinen Foll schließen, doß
die B. ouch in Zukunft entsprechende Verpflichtungen erfüllen könne und
ouchwerde. Diedem Beklogten noch im Novemberl9BS bekonntgewor-
denen Umstönde hötten diesen vielmehr verstörkt veronlossen müssen,
dem o n den streitgegenstö nd I ichen So n ieru n gsoblekt i nteressierten Bo u-

herren eine externe Prüfung der zv erwortenden Boukosten nohe zu
legen, nochdem es ihm selbst nicht möglich wor, die zu erwortenden
Boukosten verloßlich einzuschötzen.

4. Der Senot gehtweiterhin dovon ous, doß, wenn der Beklogte die spöte-
ren Bo u herren zutreffen d über die bo u herren model lspezifischen Risiken

einer Boukostenzusoge eines verbundenen Unternehmens und über die
nichterfolgte und ouch nicht beobsichtigte Prüfung der Froge, ob die pro-

iektierten Boukosten ouch kostendeckend sein würden, informiert hotte,
ein Primofocie-Beweis dofÜr gegeben ist, doß sich die Bouherren infolge
der ih nen o ufgezeigten erhebl ichen wirtsch oftl ichen Risiken nicht o n dem
Bouherrenmodell beteiligt hötten (vgl. hiezu zuletzt BGH Urt. v.30. 9.1993
- lX ZR 73/93 unter ZifL 3 o - Gl 94,3: NJW 93,32591.

5. Soweit der Beklogte einwendet, eine Hoftung ous Verschulden bei Ver
tro gssch I uß scheide bereits desho I b o us, weil von einem Treu hö nder n icht
verlongt werden könne, do0 er vor Abschluß des Treuhondvertrogs
116.12.19881 die Bouherren umfossend informiere, übersieht der Beklogte
bereits, do0 vorliegend diese Berotu n g sch o n desho I b vor dem 16. 12. 1988

hotte erfolgen müssen, do der Beklogte noch im Vedouf des 16.12.l9BB
nomens der Bouherren mit der lnitiotorin eine Vielzohl von Funktions-
trögervertröge o bgeschlossen hot.

lm übrigen weist Thode (vgl. o.o.O., Rn. 2l Jl zu Recht doroufhin, doß fur
einen zukünftigen Treuhönder vorvertrogliche Aufklörungs- und Uber

widrigen Bougenehmigung den unrichtigen Eindruck hervorrufen, dem
Bo uvorho ben sfü nden kei ne plo n u n gsrechtl ichen H indern isse entgegen
(vgl. BGH, Urt. v. 18.10.1990 - lll ZR 260/88, WM 1991, 653,6551.

Die Pfl icht, eine den einsch lög igen bo uord n un gsrechtl ichen Vorsch riften
widersprechende Bo ugeneh mig u n g n icht zu ertei len, oblo g den Amtströ-
gern ouch dem Klöger ols Bouherrn gegenüber. Er durtte nicht in die
Gefo h r gebrocht werden, ei nen vorsch riftswid rigen Bo u o uszuf ü h ren, der
keinen Besto nd ho ben kon nte; viel meh r sol lte i h m eine verloßliche Gru nd-
loge für seine wirtschoftlichen Dispositionen verschoflt werden {vgl.
BGHZ 60, ll2, 117 ; 105, 52, 54 f; l0? 380, 394; BG H, U rt. v. 18. 10. 1990 - I I I ZR

26A/88, o.o.O.;6.5..1993 - lll ZR 2/92, NJW 1993,2303,2304, zV.b. in
8GH2122,317lr. Der Bouherr; der im Vertrouen ouf die Richtigkeit einer
o mtspflichtwid rig erteilten, von Anfo n g o n feh lerhoften Bo ugeneh mig un g
Aufwendungen für die Durchführung des Bouvorhobens mocht, konn
desholb Ersotz verlongen, wenn der Bou spöter ous Gründen wieder
obgerissen werden muß, die schon zurVersogung der Bougenehmigung
hötten führen müssen.

bl Do der Klöger die Gorogg für welche die rechtswidrige Bougenehmi-
gung erteiliworden wor, inzwischen - derAbrißverfügung gehorchend -
beseitigt hot, ist ihm ein Schoden entstonden.

cl Es konn nicht dovon ousgegongen werden, doß die zustöndigen Beom-
ten ohne Verschulden gehondelt hoben. Auf der onderen Seite ist ober
ouch nicht festgestellt, doß ihnen mehr ols Fohrlössigkeit zur Lost föllt.
Desholb konnte die Bougenehmigungsbehörde nur in Anspruch genom-
men werden, wen n der Klö ger n icht quf o ndere Weise Ersolzzv erlo ngen
vermochte ($ 839 Abs. I Sotz2 BGBI.

Eine Verontwortlichkeit des Plonverfossers dofür, doß die Bougenehmi-
gung ols rechtswidrig oufgehoben werden mußte, hot dos Berufungsge-
richt verneint Unter Zugrundelegung des klögerischen Vorbringens ist
dies im Ergebnis zutreffend. Allerdings weist die Revisionserwiderung zu
Recht dorouf hin, doß grundsötzlich der Architeh dem Bouherrn gegen-
übervertrqglich verpflichtet ist, die Bouvorlogen so herzustellen, doß der
Bouontrog genehmigungsföhig ist (BGH, Urt.v. 19.3.1992 - lll ZR 117/90,

VersR 1992,698, 699: LM BGB g 839 (El Nr. 5l mit Anm. Koeblel. Mocht
der Bouherr gegen die Boubehörde einen Amtshoftungsonspruch gel-
tend, weil ihm für ein fehlerhoft geplontes Bouvorhoben eine rechtswid-
rige Bougenehmigung erteilt worden ist, muß er desholb dorlun, doß er
von dem plonenden Architehen nicht onderweitig Ersotz erlongen konn.
lm vorliegenden Foll scheidet ober noch dem Vortrog des Klögers ein
Ersotzonspruch gegen den Architekten ous. Uber die Voroussetzungen,
unter denen der Bo u ei ner Grenzgo roge o usno h msweise geneh m igt wer-
den konnte, wor der Klöger in vollem Umfong unterrichtet. Er und der
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bl Wor dos Urteil mehr ols einen Monot vor der Beouffrogung des
Beklogten dem Klöger zugestellt worden und somit möglicherweise
(vorbeholtlich eines von der Behörde eingelegten Rechtsmittels) ihm
gegenüber bindend geworden, mußte der Beklogte domit rechnen,
mitAussicht ouf Erfolg nur noch einen Amtshoftungsonspruch gegen
die Boubehörde geltend mochen zu können. Um nicht dessen Ver-

iöhrung zu riskieren, muf)te der Beklogte in Erfohrung bringen, wonn
der Klöger Kenntnis vom Schoden erholten hotte. Wor - wie dos Beru-
fungsgericht gemeint hot - der Erloß des Urteils gleichbedeutend mit
dem Eintrittdes Schodens, hotte eine Zustellung des Urteils dem Klöger
diese Kenntnis vermittelt. Auch unter diesem Gesichtspunkt wor der
Beklogte ols sorgföltiger Anwolt desholb verpflichiet, die Froge der
Zustellung zu klören.

4. Die Zustellung eines Urteils ist eine Rechtstotsoche. Jedenfolls im vor-
liegenden Foll durfte sich der Beklogte nicht mit der Auskunft des Mon-
donten zufrieden geben, er hobe von dem Urteil nur ouf Umwegen
erfohren oder es sei ihm eben erst zugestellt worden. Denn es ist völlig
ungewöhnlich, doß einem Beteiligten eine Entscheidung nicht oder erst
noch neun Monoten zugestellt wird. Der Beklogte mußte den Angoben
um so mehr mißtrouen, ols er spötesiens bei der Einsichtnohme in die
Behördenokten erfohren hofie, doß dos Urteil bereits im April l9B5 verkün-
det und der Boubehörde olsbold zugestellt worden wor.

5. Wore der Beklogte der Froge nochgegongen, wonn dos Urteil dem Klö-
ger zugestellt worden ist - zweckmößigerweise durch Anfroge beim Ver.
woltungsgericht-, wöre ihm mitgeteiltworden, doß die Zustellung bereits
om 19. 4.1985 durch persönliche Ubergobe erfolgtwor. Donn hötte sich
der Beklogte ouf eine Veriöhrung des Amtshoftungsonspruchs om
19.4.l9BB einstellen und rechtzeitig den Erloß des Mohnbescheides
beontrogen müssen.

ilt.

Noch dem derzeitigen Soch- und Streitstond konn die Klogeobweisung
ouch nicht ous onderen Gründen bestehenbleiben ($ 563 7POl.

i. Noch dem für dos Revisionsverfohren zu unterstellenden Vorbringen des
Klögers hot diesem gegen die Boubehörde ein Schodenersotzonspruch
wegen Amtspflichverletzung ($ 839 BGB) zugestonden.

ol Die für die Bougenehmigungsbehörde tötigen Amtströger woren ver-
pflichtet, die Zulössigkeit des Vorhobens sorgföltig zu prüfen und dobei
insbesondere die Belonge des Nochborschutzes zu berücksichtigen
($ 3l Abs. 2 BBouG). Sie durften nicht durch Erteilung einer rechts-

wc ch u n gspf I ichten g egeben si nd, wen n in dem Prospekt m it der beso n deren
Fochkunde des potentiellen Treuhönders geworben wird. Doß der Beklogte
sich der lnitiotorin gegenüber einverstonden erklört hottg für den Foll des
Zusto ndekom mens des Bouherren model ls die Treuhönderstel I ung zu über-
nehmen, ergibt sich dorqus, doß er bereits im August l9BB onlößlich des
Antrogs ouf Erteilung der Bougenehmigung der Stodt B. gegenüber ols Ver
treter der Bouherrengemeinschoft St.-Stroße oufgetreten ist und doß in den
vorformulierten Treuhondongeboten der Bouherren der Beklogte ieweils ols
Treuhönder bezeichnet worden wor. Es hötte desholb von dem Beklogten
erwortetwerden müssen, doß er bereits vorAbschluß des Treuhondvertrogs
die ihm diesen Vertrog onbietenden Bouherren ouf die ihm bekonnten Risi-

ken bei einer Verwirklichung des Sonierungsmodells hingewiesen hötte.

Sollte vorliegend eine Hoftung ous Verschulden bei Vertrogsschluß nicht
gegeben ist, so würde der Beklogte ouf leden Foll den Bouherren wegen der
von dem Senot beonstondeten fehlenden Risikooufklörung ous positiver For-

derungsverletzung hoften. Für diesen Foll würde lediglich bei der Schoden-
berechnung insoweit eine geringfr;gige Anderung eintreten, ols dem
Beklogten ein Teil seiner Treuhöndervergütung zu verbleiben höfie. Do die
Bouherren iedoch nur einen Teilbetrog von 500.000,- DM geltend gemocht
hoben, konn die Höhe der dem Beklogten für diesen Foll zustehende Treu-

höndervergütung dohingestellt bleiben. .....

Veriöhrung von Frospekthoftungsqnsprüchen
- Bouherrenmodell

- Wirtschoftsprüfer
- Treuhönder

- Anmerkung
(BGH, Urt.v. 1.6.1994 - Vlll ZR 36/931

Leitsötze:

1. Prospekthoftungsonsprüche beim Bouherrenmodell veriöhren noch der
ollgemeinen Frist des 0195 BGB.

2. Wird ein Wirtschoftsprüfer ols lnitiotor eines Bouherrenmodells in

Anspruch genommen, ist $ 5lo WPO nicht onwendbor.
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Totbestond:

Die Beklo gt e zull,d eren persö n I ich hoften der Gesel lschofter der Beklogte zu
2l ist, brochte im Oktoberlg12 einen Prospekt herous, in dem für dos Bou-
herrenmodell,,R. Possoge" in H. geworben wurde. ln dem Prospekt, dem eine
Wirtschoftlichkeitsrechnung für die einzelnen Einheiten des zu errichtenden
Wohn- und Geschöftshouses beigefügt wor, woren die Beklogte zu l) ols
Boubetreuerin und die Beklogtezu4l olsTreuhönderin oufgefuhrt. Die Klöger
zeichneten Ende l9B2 den im zweiten Stock des Anwesens ousgewiesenen
Sondereigentumsonteil Nr. 28, für den bei einem noch der lnvestiiionsrech-
nung zu leistenden Gesomtoufwond von 742.723,- DM in der Wirtschoft-
lichkeitsrechnung bei einervorgesehenen Nutzung ols Cof6 iohrliche Miet-
einnohmen von 47.312,- DM (: 25,99 DM pro Quodrotmeterl ongegeben
woren. Ferner beouftrogten die Klager, wie ouch die onderen Bouherren, die
Beklogte zu 4l in einem mit dieser obgeschlossenen Treuhondvertrog mit der
umfossenden Wohrnehmung ihrer lnteressen und erteilten eine entsprech-
ende Vollmocht. Die Beklogte zu 4) schloß doroufhin fur die Klöger mit der
Beklogien zu l) u. o. einen Boubetreuungsvertrog und einen Mietgorontie-
vertrog, in welchem die Beklogte zu l) den Klögern eine monotliche Netto-
miete von 25,99 DM/qm fur die Douer von fünf Johren ob Erstuermietung
bzw. Bezugsfertigkeit des Mietobiekts gorontierte. Die Treuhönderin schloß
ferner einen Miefuermittlungs- und Vermittlungsgorontievertrog mit der Firmo

H. GmbH sowie einen Generolmietvertrog mit der Firmo W Verwoltungs-
gesellschoft mbH ols gewerblicher Zwischenmieterin ob.

Dos Geböude - ouch die Gewerbeeinheit der Klöger - wor om 
,l.2.1985

bezugsfertig. Der Generolmieterin gelong es erstmols zum l.2.l9BB, die
Gewerbeeinheit der Klöger noch Umbouorbeiten zu einem gestoffelten
Mietpreisvonll,42 DM bis 1113 DM/qm on ein Bröunungs- und Fißneß-Studio
zu vermieten. Nochdem die Klogerden Generolmietvertrog mitder Firmo W
Verwoltungsgesellschoft mbH noch Ablouf von fünf Johre nicht verlöngert
hotten, ist seii Mö21992 dos Sondereigentum der Klöger zu einem Mietzins
von ?50 DM/qm ols Schulungsroum vermietet.

Mit ihrer Kloge begehren die Kloger im Wege des Schodenersotzes Rück-

zohlung des geleisteten Koufpreises Zug um Zug gegen Ubernohme des Teil-
eigentums sowie Feststellung der weitergehenden Ersotzpflicht der Beklog-
fen.Zur Begründung trogen die Klögervor, derfürdievon ihnen erworbene
Gewerbeeinheit ongegebene Mietzins sei weder im Zeitpunkt des Erschei-
nens des Prospekts noch spöter ouf dem freien Morkt erzielbor gewesen; er
sei weit uberhoht und nicht ortsüblich. Durch die unrichtigen Prospektongo-
ben seien sie zur Beteiligung on dem Bouherrenmodell veronloßt worden.
Hierfür hötten die Beklogten zu ll, 2) und 4l noch den Grundsötzen der
Prospekthoftung sowie wegen Verletzung der mit ihnen geschlossenen Ver-
iröge einzustehen.

3. ln iedem Folle mußte der Beklogte prüfen, ob und gegebenenfolls wonn
dem Klöger dos Urteil zugestellt worden won Die Zustel I u n g wo r i m vorl ie-

genden Follzweifoch von Bedeutung. Zum einen entschied sie dorüber;

ob der Klögerdos Urteil noch mitderBerufung onfechten - und domitden
Schoden beseitigen - konnte; zum zweiten wor sie für den Zeitpunkt der
Kenntniserlongung wichtig, der gemöß $ 852 Abs. I BGB die Veriöhrung
eines hier in Betrocht zu ziehenden Amtshoftungsonspruchs beginnen
laßt.

ol Zunöchst hotte der Klögerden Beklogten beouftrogt, gegen die Abriß-
verfügung vorzugehen. Als diese zugestellt wurde, hot noch der
Behouptung des Klögers dos Mondot des Beklogten schon

bestonden, oder es ist unmittelbor donoch erteilt worden. Der

Beklogte röumt ein, spötestens onlößlich der wenige Toge spöter
erfolgten Einsicht in die Behördenokten festgestellt zu hoben, doß ouf-
grund einer sogenonnten Nochborkloge ein verwoltungsgerichtli-
ches Urteilergongen wor, dos die seinem Mondonten erteilte Bouge-

nehmigung oufgehoben und die Boubehörde verpflichtet hotte, den
Abriß der Goroge zu verfügen. Folls dieses Urteil gegen den Klöger
Bindungswirkung entfoltete, hotten Widerspruch und Anfechtungs-

kloge gegen die Abrißverfügung keine Aussicht ouf Erfolg. Der Klöger
konnte donn bei unverönderter Soch- und Rechtsloge in einem neuen

Verfohren nicht mehr geltend mochen, dofl sein Bouvorhoben keine

Nochborrechte verletzte (vgl. Kopp, VwGO 9. Aufl. $ l2l Rdnr: 251. Bin-

dend wor dos Urteil für den Klöger donn, wenn es ihm gegenüber
rechtskröftig wor (vgl. $ l2l VwGOl. Dovon wor ouszugehen, wenn der
Klöger Verfohrensbeteiligter gewesen und dos Urteil ihm zugestellt
worden wor. DieVorschrift'des S 516ZPq die - ouch ohneZustellung -
spötestens sechs Monote noch der Verkündung eines Urteils Rechts-

kroft einiretne loßt, gilt noch gonz herrschender Meinung im Schrittum
(vgl. Redeker/von Oertzen, VwGO ll. Aufl. $ 124 Rdnr. 12; Eyermonn/
Fröhler/Kormonn, VwGO 9. Aufl. $ 124 Rdnr: 25; Kopp, o.o.O. $ 124 Rdnr.

7 ; v gl. Ier ner G m S-O G B N JV/ 1993, 2603 u n d BVe rwG NJW 1994, 223 )

nicht im Verwoltungsprozeß. ln Verfohren der Nochborkloge ist der
mittelbor betroffene Bouherr - hier der Klöger - notwendigerweise
beizuloden ($ 65 Abs. 2 VwGO). Er ist donn Verfohrensbeteiligter; und

dos Urteil ist ouch ihm zuzustellen (Redeker/von Oertzen, o.o.O. $ 66
Rdnr. 2; Kopp, o.o.O. $ 66 Rdnr. 3). Wor es, ols der Beklogte dos Mon-
dot erhielt, noch nicht oder eben erst zugestellt, konnte er f ür den Klö-
ger noch Berufung einlegen. Deshhlb wor es für den Widerspruch
gegen die Abrißverfügung und ein spöteres Klogeverfchren von ous-

schloggebender Bedeutung, ob dem Klöger dos Urteil zugestellt wor-
den wor oder nicht.
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Veriöhrung rechtshöngig gemocht. Doron treffe ihn ober kein Verschulden. Er

seivon dem Klöger dohin informiertworden, dieser hobe erst im Jonuor 1986

vom Ergehen eines verwoltungsgerichtlichen Urteils erfohren. Auf die Rich-

tigkeit dieser Auskunft hobe sich der Beklogte verlossen und dementspre-
chend dovon o usgehen dürfen, der Klöger ho be erst im Jo nuo r 1986 die den
Louf der Veriöhrung in Gong setzende Kenntnis von dem Schoden erlongt.
Aus der Sicht des Beklogten sei die gerichtliche Geltendmochung des Amts-
hoftungsonspruches im Juli l9BB somit rechtzeitig gewesen.

il.

Diese Ausführungen holten einer rechtlichen Uberprüfung nicht siond.
Die Hoftung des Beklogten konn nichtwegen fehlenden Verschuldens obge-
lehnt werden.

L Dos Berufungsgericht hot on den Grundsotz ongeknüpft, doß ein Rechts-

onwolt so longe ouf die Richtigkeit totsöchlicher Angobe seines Mondon-
ten vertrouen dorf und insoweit keine eigene Nochforschungen vorzuneh-
men broucht, ols erdie Unrichtigkeitweder kennt noch erkennen muß (vgl.

BGH, Urt.v.20.6.1960 -lllzRl)7/sg,VersR1960, 9ll;v.21.11. 1960 - lll ZR160/
5? N JW I 961, 601, 602 ; v. 5. 4. 1966 -V I ZR22 u. 68 / 6 5,Y ers R I 966, 7 74, 7 76 ;
v. 15. l. l9B5 - Vl ZR65 /83,G| I Z/85 : NJW 1985, 1154, 1155; v. 11. 7. 1991 - lX ZR

lB0 /90, Gl 92,58 : NJW I 991, 2839, 2841; Bo rg m o n n / H o u g, Anwo ltsh of-
lvng2. Aufl. S. 86; Hortstong, Anwoltsrecht l99l 5.454,459; Rinsche, Die
Hoftung des Rechtsonwolts und des Notors 4. Aufl. Rdnr. I 87,94;Yoll-
kommer, Anwoltshoftungsrecht 1989 Rdnr. ll0). Dieser Grundsotz gilt

iedoch nicht in bezug ouf lnformotionen, die nur scheinbor totsöchlicher
Notursind (BGH, Urt. v. 21.ll.1960 o.o.O.; v. 15.1. 1985 o.o.O.; Vollkommer,
o.o.O. Rdnr. lll). Teilt der Mondont insbesondere sogenonnte Rechts-

totsochen mit, hot der Anwqlt sie durch Rückfrogen in die zugrundeliegen-
den tqtsöchlichen Umstönde und Vorgönge oufzulösen Mollkommer,
o.o.O. Rdnr. I 5) oder; sofern dies keine zuverlössige Klörung erworten
lößt, weitere Ermittlungen onzustellen.

2. Welchen lnholtdie dem Beklogten von dem KlögererteilteAuskunft hottg
ist nicht eindeutig festgestellt. ln den Gründen des Berufungsurteils wird
dovon ousgegongen, der Klöger hobe ,,unstreitig" dem Beklogten
gesogt, ihm sei die Existenz des Urteils erst durch die om 30. l. 1986 zuge'
stellte Abrißverfügung bekonnt geworden. Dies deutet dorouf hin, dem
Klögersei dos Urteil bei Erteilung des Anwoltsouftrogs on den Beklogten
noch nicht zugestellt gewesen. Demgegenüber wird im Totbestond ols

Vorbringen des Beklogten wiedergegeben, der Klöger hobe ihm mit-

geteilt, dos Urteil des Verwoltungsgerichts sei ihm, dem Klöger, (erst) im

Jonuor 1986 zugestellt worden. Welche dieser beiden Dorstellungen
zuIrilIt, ist i n d essen n i c ht e ntsc h ei d u n g se rh eb I i c h.

Die Beklogten zu l),21 und 4l hoben eine Verpflichtung zum Schodenersotz
dem Grund und der Höhe noch in Abrede qestellt sowie die Einrede der
Veriöhrung erhoben.

Dos Londgericht hot die Kloge obgewiesen, dos Berufungsgericht hot den
Schodenersotzo nspruch der Kl ö g er, m it dem d iese d ie Rücko bwickl u n g i h res

Beitritts zu m Bo u herren model I begeh ren, dem Gru n de n och f ü r gerechtfertigt
erklört.

Auf die Revision der Beklogten zu l), 2l und 4) wurde die Soche zurückver-
wtesen.

Aus den Gründen:

t.

Dos Beruf ungsgericht beioht einen Schodenonspruch der Klöger gegen die
Beklogten zu ll und 4l noch den Grundsötzen der Prospekthoftung; der
Beklogte zu 2l hobe noch $$ 128,161 HGB persönlich fur die Schuld der
Beklogten zu l) einzustehen. Die Beklogte zu ll sei Herousgeberin des Pro-

spekts, die Beklogtezv4l hobe durch ihre erkennbore Mitwirkung on der Pro-

spektgesto ltu n g einen beso n deren Vertro uenstotbesto n d gesch offen. Ei ne

Hoftung der Beklogten zu ll und 4)fürdie RichtigkeitderAngoben im Prospekt

sei dorüber hinous desholb begründet, weil die Beklogte zu l) ols die für die
Reolisierung des Anlogeproiekts moßgebliche Boubetreuerin und die
Beklogte zu 4l ols Treuhönderin die dos Monogement bildenden lnitiotoren
des Bouherrenmodells gewesen seien. Die Beklogten zu l) und 4l hötten die
sich ous ihrer Verontwortung fur die Richtigkeit des Prospekts ergebenden
Pflichten schuldhoft dodurch verletzt, doß die Angoben im Prospekt hinsicht-

lich der zu erwortenden Mieten zumindest irreführend gewesen seien. Die

Angobe eines für iede einzelne Gewerbeeinheit unterschiedlichen, bis ouf
die Mork bezifferten iöhrlichen Mietertrogs hobe den Eindruck erweckt, es

hondele sich hierbei um Betröge, die durch eine sorgföltige Ermittlung unter

Berücksichtigung der biszur Bezugsfertigkeitzu erwortenden Entwicklung für
die ieweilige Gewerbeeinheit festgestellt worden seien. Totsöchlich seien

iedoch einfoch die Betröge übernommen worden, die der ursprüngliche lni-

tiotor - seinerseits ohne iegliche diesbezugliche Ermittlung - ols ezielbor
geschötzt hobe; die eingesetzten Mieterlöse seien domit ins Bloue hinein

ongegeben worden. Dorouf, doß der im Prospekt oufgeführte Mietedös im
Zeitpunkt der Herousgobe des Prospekts im Oktoberl992 ,,zvföllig" totsöch-
lich ezielborgewesen sei,wiedie Beklogten unierBerufung ouf ein Sochver-

stöndigengutochten behoupteten, komme es nicht on.

Der noch den Grundsötzen der Prospekthoftung dem Grunde noch gerecht-
fertigte Schodenersotzonspruch der Klöger sei nicht veriöhrt. Die Prospeki-

hoftungsonsprüche gegenüber der Beklogten zu 4l veriöhrten gemöß $ 5i o
WPO in fünf Johren. Ob die AnsBrüche gegenüber den Beklogten zu ll und
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2)gemöß S 638 BGB in fünf Johren oder noch $ 195 BGB in 30Johren veriöhr
ten, könne dohingestellt bleiben. Vorliegend sei ouch die funflAhrige Ver-

iöhrungsfrist nicht obgeloufen, weil für den Veriöhrungsbeginn ouf den Zeit-
punkt obzustellen sei, zu dem der Geschodigte Kenntnis von der Unrichtig-
keit des Prospektinholts hoben konnte; dies sei erst der Foll gewesen, noch-
dem es dem Generolmieter nicht gelungen sei, in ongemessener Zeil ob
Bezugsfertigkeit der Röume einen Untermieter zu finden. Aber ouch wenn
mon ouf die Bezugsfertigkeit der Röume om 1.2.1985 obstelle, sei die Zu-
stellung der Kloge in der ersten Aprilhölfte 1990 noch ,,demnöchst" im Sinne
des $ 220 Abs. 3 ZPO erfolgt.

il.

Diese Ausführungen holien einer rechtlichen Nochprüfung nicht in ollen
Punkten stond.

l. Zutreffend geht dos Berufungsgericht dovon ous, doß die Beklogte zu ll
ols lnitiotorin des Bouvorhobens und Herousgeberin des Prospekts, die
Beklogte zu 4l iedenfqlls qls weitere Initiotorin und qls zum Monogement
zöhlende Gestolterin des Bouherrenmodells für die Richtigkeit und Voll-
stöndigkeit der Prospehongoben einzustehen hoben (BGHZ lll, 313, 3lB ff
: G I 90, 228 ; BGI1ZI15, 213, 217 I : ZIP 1992, 5 52 : Gl 92, 29 l. Sowe it d i e
Beklogte zu 4l sich gegen die Feststellung des Berufungsgerichts wendet,
sie hobe - zusommen mit der Beklogten zull - zu ihrem eigenen wirt-
schoftlichen Vor:teil dos Vorhoben proiektiert, die Bouherren ongeworben
und zusommengeführt sowie dos Proiektverwirklicht, olso die Geschicke
der Bouherrengemeinschoft gelenkt, greift die von ihr erhobene Verfoh-
rensrüge n icht d u rch. Der vo m Beruf u n gsgericht g etroffen en Feststel I u n g
steht weder entgegen, doß die Beklogte zu 4) ols Portnerin der von den
Bo u herren o bzusch I ie0enden Treu h o n dvertrö ge vo rgesehen wo r, noch,
doß sie on dem om l./15. 6.l992geschlossenen Kooperotionsvertrog zwi-
schen der Bekloglen zu l) und der Firmo B. GmbH, einem Unternehmen
der Firmengruppe K., die noch dem Vorirog der Beklogten zu 4) dos
Grundstück der Beklogten zu ll ongedient hotfe, nicht beteiligt wor. ln

welcherWeise die mit ihrem vollen Nomen ols,,unobhöngigerTreuhön-
de/j der,,den stren gen Sto ndesrichtl i n ien f u r Wi rtschoftsprüf u n gsg esel l-

schoften unterliegti genonnte Beklogte zu 4l den Prospekt,,lediglich gro-
fisch gestoltet' hobe, ist nicht nöher dorgelegt und konnte doher vom
Beruf un gsgericht u n berücksichtigt gelossen werden.

Unter diesen Umstönden konn offenbleiben, ob die Beklogte zu 4l dor-
über hinous durch ihre erkennbore Mitwirkung on der Prospektgestoltung
einen besonderen Vertrouenstotbestond geschoffen hot und ouch
desholb für die Vollstöndigkeit und Richtigkeit des Prospekts veroniwort-
lich ist (BGHZ lll, 3]4, 3]9 f : G190,2211.

Leitsötze (d. Red.l'

I . Auf die RichtigkeittotsöchlicherAngoben des Mondonten dqrf der Rechts-

onwolt vertrouen. Er muß eigene Nochforschungen vornehmen - z.B.
Frogen stellen - wenn er deren Unrichtigkeit kennt oder erkennen muß.

2. Rechtstotsochen (2. B. die Urteilszustellungl müssen vom Anwolt ouf die
zug runde liegenden totsöch I ichen Vorgönge hinterfrogt werden und bei
feh I ender zuverlössiger Klö ru n g weitergehen d erm ittelt werden.

3. Vor dem Schodeneintriti konn der Mondont keine Kenntnis des Schoden
im Sinne $ B52Abs.l BGB hoben. Die Kenntnis derVermögensgeföhrdung
genügt für den Veriöhrungsbeginn nicht. (hier' Nochborkloge gegen
rechtswid rige Bo ugeneh migung ).

4. Ob der Schoden mit Ergehen des verwoltungsgerichtlichen Urteils oder
mit dessen Rechtskroft eingetreten wor, muß im Einzelfoll untersucht wer-
den. (hier' Amtshoftungsonspruch gegen Bougenehmigungsbehörde
wegen rechtswid riger Bo ugeneh mig ung ).

Totbestond:

Der Klöger erhielt die Genehmigung zum Bou einer Goroge on der Grund-
stücksgrenze. Kurz dorouf verfügte die Boubehörde einen Boustopp. Zu die-
sem Zeitpunktwor der Bou noch den Angoben des Klögers nohezu fertigge-
stellt. Auf die Kloge der Nochborn hob dos Verwoltungsgericht durch Urteil
vom 3. 4.1985 die Bougenehmigung ouf und verpflichtete die Boubehorde,
den Abbruch der Goroge zu verfügen. Dos Urteil wurde dem Klöger om
19.4.1985 zugestellt. Es ist rechiskröftig.

Am 30.,l.1986 wurde dem Klöger eine Abrißverfügung zugestellt. Sein
Antrog ouf Wiederherstellung der oufschiebenden Wirkung des gleich-
zeitig eingelegten Widerspruchs wurde zurückgewiesen. lm Auftroge des
Klögers erhob der beklogte Rechtsonwolt dogegen erfolglos Beschwerde
zum Oberverwoltungsgericht, Daroufhin beseitigte der Klöger die Goroge.

An7.7.l9BB beontrogte der tseklogte für den Klöger den Erloß eines Mohn-
bescheids wegen eines Amtshoftungsonspruchs. Die Kloge wurde wegen
Veriöh rung rechtskröftig obgewiesen.

Der Klöger nimmt nunmehr den Beklogten wegen Verletzung onwoltlicher
Pflichten ouf Schodenersotz in Höhe von 78.284,14 DM in Anspruch. Die
Kloge hotte in den Vorinstonzen keinen Erfolg. Mitseiner Revision verfolgt der
Klöger seinen Klogeo nspruch weiter.

t.

..... Dos Berufungsgericht hot ousgeführt, der Beklogte hobe zwor trotz
Klogeouftrogs den Schodenersotzonspruch des Klögers erst noch Eintrittder
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Die Erörterung derKritikin derLiteroturkonn nichtbefriedigen.Siewiederholt
im wesentlichen nur die bekonnten Arqumente des 9. Zivilsenots und setzt sich
mit der Kritik nichi hinreichend ouseinonder. Eine Feststellungskloge konn im
Zeitpunkt der Schlußbesprechung, d. h. mii der Aufdeckung des Steuertot-
bestonden onhöngig gemocht werden. Für den Veriöhrungsbeginn kommt
es nicht dorouf on, doß eine Leistungskloge erhoben werden konn.

Schlußbesprechungsobsprochen sind nicht ohne iede Bedeutung. Sie ste-
hen unter dem Grundsotz von Treu und Glouben (BFH BSIBI 1955 lll, 19921.
Der Bindungswille der Beteiligten konn sich ouf die rechtlichen und die tot
söchlichen Verhöltnisse beziehen. ln Schötzungssochen ist eine ,,totsöch-
liche Verstöndigung" über schwierig zu ermittelnde Sochverholte zulössig
u nd bi ndend ( BFH NV 1990, 358, Absproche ü ber Fo rderun gso bsch reibu n g;
BFH BStBll9B5ll,354; BStBll99l 11,45 und 623). Streck beschreibious derSicht
des Steuerberoters d ie Sch I ußbesprech un gswirkl ich keit so,,,Der Geprüfte
loßt Sochverholtsfeststellungen des Prüfers gelten, obwohl sie folsch sind,
wenn die Auswirkungen gering bleiben, derGegenbeweis schwierig ist. Die
Betriebsprüf u n g loßt So chverho lte d ie in der Sch I ußbesprech u n g n icht vol l-
stöndig und steuerbürgerfreundlich dorgestellt werden, wider besseres
Ahnen bestehen, um Ubereinstimmung zu erreichen. Eine Sochverholtsdor-
stellung, eine Totbestondsbehoupiung, ihrAkzeptieren enischeiden höufiger
über den Ausgong der Betriebsprüfung ols der gelehrte Rechtsstreit. . . . Dos
go nze ist ei n gesetzl icher, Ku h-Ho ndel1 " (Mo n o ger-Mo gozin N r: 8/1928, 58;
Streck, ,,Die Au0enprüfungi Textzif. 494 {+1.

Es isi zu hoffen, doß der 9. Zivilsenot bold ergönzend zu seiner Auffossung
zum Veriö hrungsbegin n Stel lung nim mt und der Sch I ußbesprech ungswirk-
lichkeit Rechnung trögt. Zumindest muß seine Rechtsprechung zum Veriöh-
rungsbeginn insoweit korrigiertwerden, ols beitotsöchlichen Verstöndigun-
gen mitdem Betriebsprüfereine Bindung des Finonzomtes on die Dorstellun-
gen im Prüfungsberichtgegeben ist(vgl. Bilsdorfer,,,DerSteuerberoterin der
Betriebsprüfung'j S. 85). (Gröfe)

2. Aufgrund des bisher festgestellten Sochverholts dudte dos Berufungs-
gericht iedoch n icht, wie d ie Revisionsklö g er zu Recht beo nsto nden, i n d er
Angobe der lout Wirtschoftlichkeitsrechnung zu erwortenden Mietein-
nohmen einen hoftungsgründenden Prospektmongel sehen.

ol Es konn offenbleiben, ob.den Klögern der Prüfbericht der A. Wirt-
schoffs-Treu h o nd Gm b H v. 5. ll. l9B2 vorlo g, wori n letztere erklö rte,'es

entziehe sich ihrer,,Beurteilung'j inwieweit die gorontierte Miete der
ortsüblichen Miete entspreche, und ob die Vorloge dieses Berichts -

, die die Klöger ols,,eher unwohrscheinlich" bezeichnet hoben - einer
Hoftung für unrichtige Prospektongoben entgegenstünde. Ebenso

broucht nicht entschieden zu werden, ob die Mieterlöse desholb nioht

,,ins Bl.oue hinein" ongegeben worden sind, weil sie noch dem unter
Beweis gesiellten Vortrog der Beklogten zu ll und 2louf Angoben be-
ruhten, die der lnitiotor K. ols ouf dem dortigen Morkt tötiger lmmobi-
lienmokler zur Höhe der erzielboren Miete gemocht hotte. Doß die
Firmo H. GmbH, die in dem geschlossenen,,Kooperotionsvertrog" die
Alleinvermittlung von Mietern fürdos Obiekt R.-Possoge und in diesem

Zusommenhong u. o. die ,,Erstellung von Morktonolysen" übernom-
men hofie, totsöchlich die erzielboren Mieten unter Anwendung der
dofür erforderlichen Kriterien ermittelt hotte ist ouch von den Beklog-
ten nicht behouptet worden.

b) Die Beklogten hoben unter Antritt von Sochverstöndigenbeweis vor-
getrogen, doß die im Prospeki ongegebenen Mieten seinerzeit orts-

üblicl"r und erzielbor gewesen seien; dies sei sowohl im Zeitpunkt der
Erstellung des Prospekts wie ouch heute noch der Foll. Bei diesem

So chverho lt, der mo n g els gegenteil i ger Feststel I u n gen des Beruf u n gs-

gerichts für dos Revisionsverfohren zu unterstellen ist, fehlt es ober on
dem N ochweis u nvol lstö n d ig er oder u n richtiger Prospekto n g o ben zu r

Höhe der zu erzielenden Mieten; denn die ongegebenen Mietein-
no h men woren do noch nicht nur bei Prospekterstel I ung, sondern ouch
künftig, insbesondere noch noch Ablouf derf ünfiöhrigen Mieigorontie

,,nochholtig" zu ezielen Dobei kommt es nicht dorouf on, ob die Zoh-
len o ufg ru n d von Mo rkto no lysen oder o nderer Grund I o g en sorgfö ltig
ermittelt worden sind oder nicht. Woren die bei Prospektherousgobe
gemochten Angoben über die ouch noch noch Ablouf der Gorontie-
zeilzuezielenden Mieteinnohmen zutreffend, log eine lrreführung der
Klöger üler die bei gleichbleibender Entwicklung zu erwortenden
künftigen Ertröge nicht vor. Do nur inholtliche Mongel des Prospekts,

der in der Regel die einzige lnformotionsquelle des Anlegers ist und

olle fur die Entscheidung des Bouherren wesentlichen Angoben voll-
stö nd ig u nd richtig zu entho lten hot (vg l. BGHZ lll, 31 4, 317 : Gl 90, 2211,

die Hoftung der Prospektuerontwortlichen begründen, scheidet eine
Prospekthoftung der Beklogten zv ll, 2l und 4l von vornherein ous,

Anwoltshoftung
- Totsochenvortrog d. Mondonten
- Rechtstotsochen

- Amtshoftung, Bougenehmigungsbehörde

- Veriöhrung $ 852 BGB
(BGH, Urt.v. 21.4.1994 - lX ZR l5O/93)

Leitsotz:

Zur Froge, i nwieweit sich ei n Rechtso nwo lt o uf An g o ben sei nes Mo n do nten
über die Zustellung eines Urteils verlossen dorf.
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wenn sich ihre - derzeit ols wohr zu unterstellende - Behouptung ols zu-
treffend erweisen sollte.

3. Dos ongefochtene Urteil wor doher oufzuheben und die Soche zur
Nochholung der f ür einen Prospektmongel erforderlichen Feststellungen
on dos Berufungsgericht zurückzuverweisen. Zu einer eigenen Soch-
entscheidung ist der Senot nicht in der Loge, do die Prospekthoftungs-
onsprüche der Klöger ouch nicht veriöhrt sind.

al Zwor wöre entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts eine Veriöh-
rung dergegen die Beklogten zu llund 2)gerichteten Schodenersotz-
onsprüche eingetreten, wenn hierfür die funflAhrige Veriöhrungsfrist
des $ 638 BGB Anwendung finden würde. Dos bedorf indessen keiner
Vertiefung, weil f ür keinen der Beklogten eine Veriöhrungsfrist von f ünf
Johren in Betrocht kommt.

bl Der Bu n desgerichtshof h ot bish er offen gel ossen, ob Prospekthoftu n gs-
onsprüche beim Bouherrenmodell noch derollgemeinen Fristdes $ 195

BGB veriöhren oder ob die Veriöhrungsfrist des S 638 BGB Anwen-
dung findet (BGHZ lll, 314, 323: Gl 90, 22\ 8GN2115,213,225:Gl
92,29lr. Diese Froge entscheidet der Senot nunmehr dohin, doß es für
die genonnten Ansprüche bei der ollgemeinen Veriöhrungsfrist des
S ]95 BGB zu verbleiben hot. Die Vorschrift des 5 638 BGB enthölt für
d ie werkvertro g lichen Gewö h rleistu n gso nsprüche des Bestsel lers gegen-
über dem Unternehmer eine spezielle und ouf dos Wesen dieser An-
sprüche o bg estel lte Veriö h ru n gsregel u n g; do bei si nd zu r Vermeid u n g
vo n bei Werkmö n gel n typisch erweise o uftretenden Beweisschwieri g-
keiten insgesomt kurze Veriöhrungsfristen vorgesehen, deren Beginn
on die Abnohme geknüpft ist ($ 638 Abs. I Sotz2 BGB). Die bürgerlich-
rechtliche Prospekthoftung ist hingegen von der Rechtsprechung ous
den Grundsötzen der Hqftung oufgrund Verschuldens bei Vertrogs-
verhondlungen entwickelt worden ßGN779,337,341 f : ZIP 1981, 514
siehe ouch Thode, inr Reithmonn/Meichssner/v. Heymonn, Kouf vom
Boutröger, 6. Aufl., J Rz. 4). Do dervon den Anbietern herousgegebene
Werbeprospekt oftmols die einzige lnformotionsquelle des Anlegers
ist, muß der Prospeh olle für dessen Entscheidung wesentlichen Ango-
ben vollstöndig und richtig entholten. Für die Vollstöndigkeit und Rich-

tig keit der i n Verkeh r g eb ro chten Prospekte hot deswegen ieder ei nzu-
stehen, der durch den Prospekt ouf den Entschluß des Anlegers Einfluß
genommen hot (BGHZ lll,3l4,3lZf m.w.N.: Gl 90,221l,. Domit ist die
vorvertrogliche Hoftung ouf die fur den Prospektinholt verontwort-
lichen lnitiotoren und ondere Beteiligte erstreckt, die onderenfolls kei-
nerHoftung ousgesetztwören, do regelmößig nichtsie selbst, sondern
o n dere Personen oder besch rö n kt hoften de Ko pito I gesel lsch often den
Anlegern ols Verhondlungs- und Vertrogsportner gegenübertreten

gebrocht wurde, gemöß $ 6 Abs. I Nr: 5 o ESIG mit den niedrigen
Anschoffungskosten onstott mit dem höheren Teilwert zu bewerten
wor. Die Folge woren die Veröußerungsgewinne, die der Einkommen-
und Gewerbesteuer unterlogen. Auf diese Gefohr einer Besteuerung
hötte der Beklogte die Klögerinnen hinweisen müssen. Zugleich hötte
er sie dorüber oufklören müssen, do0 eine solche Gefohr nicht
bestond, wenn die Klögerinnen dos Grundstück ols Gonzes ver-
öußerten. ln diesem Folle fehlte eine nochholtige, ouf Wiederholung
o n g el egte Gewe rbetöti g ke it ( B FH E 104, 17 B, lB0 ; 129, 17 7, 1791.

D[e von den Klögerinnen dorgelegte Pflichtverletzung des Beklogten
beruht ouf Fohrlössigkeit (9276 BGB), weil er nicht über die - zitierte -
Rechtsprechung des Bundesfinonzhofs zum gewerblichen Grund*
stückshondel bis zur Berotungszeit im Johre l9B2 belehrt hot. Der
Beklogte hotte bei Beochtung der erforderlichen Sorgfolt die Pflicht-
widrigkeit seines Verholtens erkennen und die sich dorous ergeben-
den Nochteile für die Klogerinnen verhindern können und müssen.

b) Die Klögerinnen hoben ouch den - vom Totrichter gemöß g287 ZPO
festzustel lenden - U rsochenzuso m men ho ng zwischen der sch u ld hof-
ten Pflichverletzüng des Beklogten und dem geltend gemochten
Schoden schlüssig dorgelegt. Sie hoben behouptet, beisochgerech-
ter Berotung hötten sie entweder dos Grundstück ols Gonzes zu dem
Preis veröußert, der ols Gesomterlös ous dem Verkouf der Teilflöchen
erzielt worden sei, oder den Verkouf unterlossen, dos Grundstück
bebout und zu Wohnzwecken vermietet. ln diesen Follen wöre der
Steuerschoden nicht entstonden. Weiterhin wird zu prüfen sein, ob
eine totsöchliche Vermutung dofür spricht, doß die Klogerinnen sich
berotungsgemöß verholten hötten (vgl. BGH, Urt.v. 30. 9.1993 - lX ZR

73 /93, Gl 94, 3 : NJW 1993, 3259, 32601.

c) Schließlich hoben die Klögerinnen Art und Höhe des behoupteten, im

Beruf u n gsverfo h ren erm ößigten Scho den sch I üssig do rgelegt.

2. Doder Beklogte dos - unter Beweis gestellte - Klogevorbringen in rechts-

erheblicherWeise bestritten hoi, sind totrichterliche Feststellungen erfor-
derlich. .....

,Anmerkung:

Die Entsch eid u n g des BGH bestötigt die höchstrichterl ich e Rechtsprech u n g.
Feh lerhofte Steuergesto ltu n gsbewertu n g en f ü h ren zu vermeid bo ren Ersotz-
onsprüchen, deren Veriöhrungsfrist erst mit Zugong der belostenden Steuer-
bescheide beginnen soll. Berotungen in wirtschoftlichen Angelegenheiten
werden weiterhin onders behondelt, d. h. die Veriöhrung dieser Ersotz-
onsprüche beginnt mit der unwiderruflichen rechtsgeschoftlichen Festlegung
des folsch berotenen Mondonten.
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Aufirogs ouftouchen, und über ihre Folgen unterrichten, insbesondere über
die Moglichkeit einer Steuererspornis belehren (BGH, Urt.v.7.ll. l99i - lX ZR

2BB/90, Gl92,lZ5 : WM 1992,238,239 mw.N.).

Die Klögerinnen hoben behouptet, im Rohmen eines umfossenden Steuer-
beroiungsverlroges sei mit dem Beklogten im Johre l9B2 mehrmcls die Froge
erörtertworden, welche steuerlichen Folgen es hobe, wenn dos im Oktober
erworbene Grundstück ols Gonzes oder in Teilflöchen veröußertwerde. Der
Beklcgte, der die Bouvoronfroge, die Gespröche mit der Gemeinde wegen
einer Ablösung der Erschließungsbeitröge, dos Ablösungsongebot der
Gemeinde und dessen Weitergobe on einen Mokler gekonnt hobe, hobe
erklort, dos unbeboute Grundstück könne drei Johre noch seinem Erwerb
steuerfrei in Teilflöchen veröußert werden. lm Vertrouen ouf die Richtigkeit
dieserAuskunft hötten sie - die Klögerinnen - die Grundstücksteile verkouft.

Bei Richtigkeit dieses Vorbringens hot der Beklcgte gegen seine vertrogliche
Berotungspflicht verstoßen. Schon zur Berotungszeit woren Grundstücks-
geschöfte noch stöndiger Rechtsprechung des Bundesfinonzhofs (BFHE 104,
17B,l9]f : BSIBI 111972,291f ;8FHE129,177,1791: BSIBI ll l9B0,106,l0Z; BSIBI ll

1973, 661, 662; 1976, 152, 153 ) i n d er Rege I ei n e Gewerbetötig keit o ußerh o I b
privote r Ve rm ö g e n sve rwo ltu n g, we n n m e h r o I s d rei O b 

1 
e kte ve rko uft wu rd e n

und zwischen Grundstückserwerb und Veröußerung ein enger zeitlicher
Zuso m men ho ng besto nd. Der zeitliche Zuso m men ho ng ist Anzeichen dof ü r,

doß dos Grundstück bereits in derAbsichtderVeröußerung erworben wurde
und domii ouch ein innerer Zusommenhong zwischen Erwerb und Veröuße-
rung besteht. Dobei genügt es, wenn beim Erwerb die Veröußerung des Ver-
mögenswerts selbst nur in Erwögung gezogen wurde, gegebenenfolls
neben der Absicht, dos Grundstück z. B. durch Vermieiung zu nutzen (vgl.
BFHE 151,399). Je kürzer derZeitroum zwischen Erwerb und Veröußerung, um
so eher ist dovon ouszugehen, doß der Erwerb zum Zwecke derVeröußerung
erfolgte. Dobei hotder Bundesfinonzhof bereits bei einem Verkouf innerholb
von fünf Johren noch Erwerb einen Zusommenhong zwischen diesem und
dem Verkouf ongenommen (vgl. BFHE l5l, 399: DB l9BB,5B5).

An die Widerlegung der Vermutung, doß Anschoffung und Veröußerung
zusommenhöngen, sind bei kurzen Zeitobsiönden sehr strenge Anforderun-
gen zu stellen (vgl. BFHE 129,174 BFH BStBI lll991,B44,B46l.Schon hiernoch
mußte der Beklogte in Rechnung stellen, dcß die Klögerinnen die Vermutung
nichtwürden widerlegen können, doß sie schon beim Erwerb beobsichtigt
hötten, dos Grundstück zu porzellieren und diese Porzellen zu verkoufen, so
do0 ein Gewerbebetrieb bereits ob Erwerb onzunehmen wor. Hinzu kom,
doß Bouvoronfrogg Abwölzung der Erschließungsbeitröge und die Weiter-
gobe des dohingehenden Angebots on den Mokler weiiere oblektive
Anholtspunkte für eine Veröußerungsobsicht und domit fur die Aufnohme
einer gewerblichen Tatigkeit woren. Auch diese Tötigkeiten logen innerholb
des Zeitroums von dreiJohren ob Kouf des Grundstücks, so doß dos Grund-
stück, ols es bei Aufnohme der gewerblichen Totigkeit ols Einloge ein

flhode, o.o.O., Rz. l4]. Bereits hierdurch weicht dos von der Rechtspre-

chung entwickelte lnstitut der Prospekthoftung in wesentlicherWeise von
der Regelung der Möngelonsprüche gemöfl SS 633 ff BGB ob, die dem
Besieller lediglich gegenüber dem Unternehmer zustehen. Auch in den
Rechtsfo I gen u ntersch eidet sich d ie Prospekth oftu n g vo n d er g esetzl ich en

Regel un g der werkvertrog I ichen Rechte des Bestel lers bei Soch mö ngel n.

Bei der Prospekthoftung kommen f ür den geschödigten Anlegerdie in den
S$ 633 ff vorgesehenen Ansprüche ouf Möngelbeseitigung, Aufwen-
dungsersotz sowie Gewöhrleistung nicht in Betrochi. Vielmehr konn der
Anleger vom Prospektverontwortlichen grundsötzlich den Schoden er-

setztverlongen, den er dodurch erlitten hot, doß er ouf die Richtigkeit und
Vollstöndigkeit des Prospekts vertrout hoi. Wor die un richtige oder unvoll-
stöndige lnformotion ursöchlich für die Anlogeentscheidung, steht dem
Anleger ein Anspruch ouf Befreiung von dem obgeschlossenen Vertrog
u n d E rso tz sei ne r Aufwe n d u n g e n zu ( BG H Z 1 I 5, 213, 220 f : ZIP 1992, 5 52 :
G\92,29). Schließlich ist für den Beginn der Veriöhrung der Prospekt-

hoftungsonsprüche nicht, wie in $ 638 Abs. I Sotz 2}GBvorgesehen, ouf
die Abnohme des Bouwerks, sondern ouf den Beitritt des Anlegers zum
Bouherrenmodell o bzustel len ( BG HZ ll5, 213, 226 : ZIP 1992, 552 : Gl
92, 29 ; vg l. o u ch BG1Z 83, 222, 226 : ZIP 19 A, 5611.

Eine Anwendung der für die werkvertroglichen Gewöhrleistungson-
sprüche geschoffenen Veriöhrungsvorschrift des S 638 BGB ouf Prospekt-

hoftungsonsprüche muß dcher noch Ansicht des Senots ousscheiden.

c) Die gegen die Beklogle zu 4l gerichieten Prospekthoftungsonsprüche
sind entgegen derAnsicht des Beruf ungsgerichts schon desho I b nichtver-

iöhri, weil ouf sie $ 5lo WPO keine Anwendung findet.

Gemöß $ 5l o WPO veriöhrt der Anspruch des Auftroggebers ouf Scho-
denersotz ous dem zwischen ihm und dem Wirtschoftsprüfer bestehen-
den Vertrogsverhöltnis in funf Johren von dem Zeitpunkt on, in dem der
Anspruch entstonden ist. Domit unterstellt $ 5lo WPO - ebenso wie $ 68
StBerG - lediglich Ansprüche ous Vertrogsverhöltnissen der kurzen Ver-

iöhrungsfrisf für ondere Ansprüchg wie etwo ous Bereicherung oder
Delikt, gilt hingegen die Veriöhrungsvorschrift des $ 5l o WPO nicht. So-

weit der Bundesgerichtshof die Regelung des $ 5lo WPO ouch ouf An-
sprüche ous Verschulden beiVertrogsschluß ongewondt hot, bezog sich

dieses Verschulden ouf Pflichverstöße des Wirtschoftsprüfers bei Anboh-
nung des Vertrogsverhöltnisses lBGHZl}),132,136 : ZIP 1987, B5B :
Gl 87, Bll. Die Beklogte zu 4l wird hier iedoch nicht im Zusommenhong
mit ihrer spöteren Tötigkeit ols Treuhönderin der Klöger, sondern ols lnitio-
torin des Bouherrenmodells in Anspruch genommen. Für lnitiotoren oder
d iesen g I eichstehende Prospektuero ntwortl iche h ct der Bu n desgerichts-
hof die vergleichbore Vorschrift des $ 68 StBerG für nicht onwendbor
erklört, do vertrogliche oder persönliche vorverirogliche Beziehungen
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Gl Hinweis

zur Anbohnung eines Vertrogsverhöltnisses zwischen dem erstgenonnfen
Personenkreis und den Anlegern nicht zustonde kommen (BGHZ 115,213,

226 f :ZlP 1992, 552 : Gl 92, 291. D ie g I eic h en Erwö g u n g en m üsse n o u c h f ü r

die Regelung des $ 5lo WPO gelten (siehe ouch Thodg o.o.O., Rz. ll4l.

Etwos onderes ergibt sich ouch nicht ous dem von der Revision herongezo-
genen Urt. des BGH v. 9.11.1992 - ll ZR 141/91, Gl 93, 90: NJW 1993,199.
ln dem dort zu entscheidenden Foll hotte der Klöger nicht Ansprüche ous
Prospekthoftu n g i m en geren Si n n, son dern Schodenersotzo nsprüche wegen
Verletzung von Aufklörungs- und Berotungspflichten vor Abschlufl des mit
dem Beklogten zustonde gekommenen Treuhondvertroges geltend
gemocht. Auf die Froge der Anwendborkeit des $ 5l o WPO ouf Prospekt-

hoftungsonsprüche im engeren Sinn wor dort doher nicht einzugehen.

Anmerkung:

Die Ablehnung der Anwendborkeit der berufsrechtlichen Veriöhrungsvor-
schrift ouf Prospekthoftungsonsprüche wor zu erworten, Die kuze Veriöh-
rungsfrist gem. $ 68 StBerG bezieht sich lediglich ouf Schodenersotzon-
sprüche ous einem Vertrogsverhöltnis oder dessen Anbohnung (BGHZ l0O,

132, 136 i NJW 1993, 199lr. Pros pe kth oftu n g so n s p rüch e g e h ö re n h ie zu n ic ht.

Sie sind gesetzliche Ansprüche; ebensowenig veriöhren Schodenersotz-
onsprüche ous unerloubter Hondlung gegen den Steuerberoter noch $ 68
StBerG (Gröfel.

,,Mitdem Schmidt'94 durch dos Steuerchoos'lSo titeltder Beck-Verlog einen
Woschzettel zu der 13. Aufloge des Kommentors zum Einkommensteuer-
gesetz von Ludwig Schmidt (DM l5B,-). Die Verfosser des Kommentors
weisen dorouf hin, doß,,Grundloge unserer Dokumentotion und Erlöuterung
der beim Erscheinen des Kommentors hoffentlich nicht schon wieder korri-
gierte Text des Einkommensteuergesetzes in der Fossung oller iüngsten und
der Zohl noch sehr stottlichen Gesetzesönderungen" ist. Der,,Schmidt'94"
hilft Hoftpflichtonsprüche, die im Choos der Steuergesetze geboren werden,
zu vermeiden. Redoktionsschluß wor der 1.3.1994 (ISBN' 3-406-377V-Bl.

mögenseinbuße des Betroffenen ouslösen (so ouch Prütting/Berne o.o.O.
230). Bei der gebotenen wertenden Betrochtung ist dem Steuerpflichtigen
regelmößig noch kein Schoden im zivilrechtlichen Sinne entstonden,
solonge ihm kein belostender Steuerbescheid bekonntgegeben isü bis
dohin besteht nur dos Risiko, doß infolge des Fehlers des Steuerberoters ein
Schoden eintritt {BGHZ ll9, 69,70 {f : G\92,311, Prütting/Berne o.o.O. 230,
2321{1. Erst der bekonntgegebene Steuerbescheid konkretisiert den öffent-
lich-rechtlichen Steueronspruch ($ 3Z AO), der gemöß S 38 AO seinem
Rechtsgrunde noch entstopden ist, sobold der Steuertotbestond verwirklicht
wurde; dies giltouch füreinevolle oderteilweise Freistellung von einerSteuer
($ 155 Abs. I AOl. Der Steuerbescheid ist die Gru nd loge f ür d ie Verwirkl ich u n g
des Anspruchs ous dem Steuerschuldverhöltnis ($ 218 Abs. I AOl. Deswegen
hot der Mondont frühestens ob Bekonntgobe des belostenden Steuer-

bescheids ein schutzwürdiges lnteresse on einern Rückgriff gegen seinen
Steuerberoter und einen fölligen, einklogboren Ersotzonspruch ($ l9B BGB,
vgl. BGHZ ll3,lBB, 193 ff m.w.N.).

Der mit diesem Zeitpunkt verbundene Veriöhrungsbeginn führt nicht, wie
Spöth (o.o.O. AA und Spiess (o.o.O.) meinen, zu einer unongemessenen
Benochteiligung des Steuerberoters und zu einer Aushöhlung der gesetz-
geberischen Zielsetzung, sondern ist bei Berücksichtigung der Belonge bei-
der Vertro gspo rtner so ch gerecht (Giesen o.o.O. l. Der geschödi gte Auftrog-
geber muß eine reolistische Chonce hoben, seinen Ersotzonspruch gegen
den Steuerberoter durchzusetzen. Dies ist der Foll, wenn derVeriöhrungsbe-
ginn on die Bekonntgobe des belostenden Steuerbescheids onknüpft.
Dodurch werden die beochtenswerten lnteressen des ersotzpflichtigen
Steuerberoters nicht u n o n gemessen vernoch lössigt. Der vo m Gesetzgeber
gewollte Schutz dersteuerlichen Berotervoreiner unzumutbqren wirtschoftli-
chen Bedrohung durch berufstypische Risiken verlongt nicht, die berechtig-
ten Belonge des geschadigten Auftroggebers oußer ocht zu lossen, und
bleibt bei einem regelmößigen Veriöhrungsbeginn mit Bekonntgobe des
belostenden Steuerbescheids gewöhrleistet.

il.

Dos ongefochtene Urteil ist nicht im Ergebnis qus einem onderen Grunde
richtis (s 563 ZPOL

l. Die Klögerinnen hoben den geltend gemochten Schodenersotz-
onspruch gegen den Beklogten wegen Schlechterfüllung eines Bero-
tun gsvertroges sch I üssig dorgelegt.

ol Donoch ist dovon ouszugehen, doß der Beklogte seine vertrogliche
Berotungspflicht fo hrlössig verletzt hot.

Ein Steuerberoter muß seinen Auftroggeber ouch ungefrogt über die
bedeutsomen steuerlichen Einzelheiten, die bei der Erledigung des
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erg i bt f ü r den Steuerbercier - ebenso wie $ 5l BRAO f ü r den Rechtso nwo lt
- eine hofiungsrechtliche Vergünstigung. Abweichend von der regelmö-
0igen Veriö h run gsfrist von 30 Jo h ren (S 195 BGBI veriö h rt ein vertrog licher
Ersotzonspruch des Auftroggebers gegen den Steuerberoter in dreiJoh-
ren, die Veriöhrung beginnt in dem Zeitpunkt, in dem der Anspruch ent-
stonden ist, selbst wenn der geschödigte Mondont den Berotungsfehler
und seinen sich dorous ergebenden Schoden nicht kennt. Do die Gestol-
tu n gsberotu n g i n Steuero n geleg en heiten zu m eist,,Lo n gzeitwirku n g" h ot,
werden ein Berotungsfehler und die dorous folgenden Steuernochteile
houfig erst longe noch der Berotung erkennbor (vgl. BGH, Urt.v.
10.12.1992 - lX ZR 54/92, o.o.O.; Spöth o.o.O. 625, 6271. Die fehlende
Sochkunde hindert den betroffenen Mondonten in der Regel doron,
diese Umstönde olsbold festzustellen und die zurWohrung seiner Rechte
erforderl ichen Moßn o h men zu erg reifen; viel meh r pf I egt er sei n em Steuer-
beroterzu vertrouen, dem er meistens einen Douerouftrog erteilt hot (vgl.

BGHZ 83,l7, 24 f : G l B /82 :ZiP 82, 4 5l m. An m. G röfe; S pöth o. o. O. 625 ).

Deswegen wören, liefe die Veriöhrungsfrist schon ob Entstehung der
Steuerschuld gemöfl S 38 Aq Schodenersotzonsprüche gegen den
Steuerberoter vielfoch bereits veriöhrt, bevor der Mondcnt den Bero-
tungsfehler und dessen Folgen überhoupt erkennen konn.

Die vom Berufungsgericht herongezogene Rechtsprechung zur fehler-
hoften Empfeh lung einer ncchteil igen Vermögenso n lo ge, die einen Scho-
den und domit einen Veriöhrungsbeginn schon mit der rechtlichen Bin-
dung on dos Beteiligungsoblektouslösen konn {BGHZB3,32B,333f :Gl
14 /82 ; 119, 69, 72 : Gl 92, 311 ; BG H, U rt. v. 7. 5. I 991 - lX ZR I BB/9 0, Gl 91, 223
:WM 199], 1303, 1305; v. 27.1.1994 - lX ZR 195/93, Gl94,l9B: WM 1994,
504,506i,, betriflt eine Berotung in wirtschoftlicher - nicht in steuerlicher -
Angelegenheit und domit einen onderen Sochverholt.

b) Gröfe ( EWi R 1993,79, B0l u n d Spiess ( DSIR 1993, 35, 36) mei n en, Sch oden-
entstehung und Veriöhrungsbeginn im Sinne des $ 68 StBerG seien
bereits mit der Schlußbesprechung über dos Ergebnis einer Außenprü-
fung onzunehmen, weil die Finonzverwoltung on die Feststellungen des
Beiriebsprüfers ,,foktisch gebunden" sei. Höufig ist es iedoch unsicher, ob
die Auswertung des Prüfergebnisses durch die Veronlogungsstelle zu
einer bestimmten, mit der Beurteilung des Prü{ers übereinstimmenden
Steuerfestsetzung führt, etwo bei Ermessensentscheidungen ($ 5 AO)
oder bei wertender Ausf ü I I u n g u n besti m mter Rechtsbeg riffe o ufg ru nd der
Umstönde des Einzelfolles, beispielsweise bei der Prüfung, ob burgerlich-
rechtliche Gestoltungsmöglichkeiten zur Umgehung des Steugesetzes
mißbroucht wurden (g 42 AO). Der Senot hot in seinem grundlegenden
Urteilvom 2.7.1992ßGH2119,69,23 fl bereits ousgeführt, doß die steuer-' liche Ermittlungsmoßnohme der Außenprüfung (S$193ff AO) und die
Schlußbesprechung über dos Prüfergebnis ($ 2Ol AOI noch keine Ver-

Abschlußprüfung
- Kronkenhousbilonz

Ablretung
- d. Honororonspruchs

,Anlogeberotung

- Abgrenzung z. Anlogevermitilung
- Bonitötsprüfung

- Hoftungsousschluß

Annohmeverzug
- d. Mondonten
: Vergütungsonspruch d. StB

Anwohsnotor
- Abgrenzung RA-Hoftung

,Architehenhoftung
- Wohn{lachenbeg renzung

Bouherrenmodell

- Einkunftserzielungsobsichi
: Rückkou{ongebot

Belehrungspflicht d. StBIWP
- über Fehler des Vorberoters

- Flohmorktbetreibrer

Berufshoftpf lichtversicherung

- Prömienzohlungspf licht

Berufsverbot

- Schuldnerverzeichnis

Berufungsschrift

- fürwen und gegen wen
- mehr{oche
: Telefox, Schriftsotz

Betriebsprüfung

- ohne Prüfungsonordnung

- Verwertungsverbot

Beweislost

- unterlossene Aufklö rung/Belehrung
: Beweisvermutung
: d. Mondonten
: Substontiierungspflicht d. StB

- Auflrogsumfong
- Kousolitöt
: z. Pflichtuerletzung u. Schoden

- Zugong beim FA

Bürgschoft

- zur Steuerschuld

Dorlegungslost

- Schoden
: fehlerhofte Beteiligung

Dritthoftung
- Vertrog mit Schutzwirkung zugunsten Dritter: Ehefrou d. Mondonten

Entnohme

- Buchungshondlung

Erfüllungsgehilfe

- Notor/Beteiligter

Feststellungskloge
- künftiger Anspruch

Finonzgerichtsordnung

- Klogeerhebung,94T Abs. 2 Sotz I FGO

Flohmorhbelreiber
- Umsotzsteuerprobleme

Fristenkontrolle

- Ausgongskontrolle, Fristenkontrollbuch
: Hökchenverfohren
: Orgonisotion

- Fristenkontrollbuch
: Frist 5516 ZPQ 6 Mte

: Tele{ox

- doppelte -
- Frisfuersöumnis, unverschuldete -: Abwesenheitsonschrift
: Beförderung d. Post durch Mitorbeiter: Fristenkontrollbuch

: Poststreik
: Rechtsirrtum, Dipl,Jurist

- lnformotion des Mondonten
- lnformoiion on Mcndonten
: durch einfochen Brief

- Telefox
: Weisung on Bürokroft

- Weisung on Bürokroft
: Telefox

Gesomtschuld

- Fehler des 2. RA

Hoftungsbeschrönkung

- Anlogeberotung

Honororonspruch d. StB

- Abtretung
- Annohmeverzug d. Mondonten
: keine Nochleistungsp{licht
: Vermögensvorteil d. StB

- Aufrechnung
: mit n. fölliger Honoror{orderung

- Buch{ührung
: Klörung d. Belege

- Einforderborkeii, $ 9 StBGebV
: im Proze{Jvortrog

- Gebührenrohmen, $ll StBGebV
: Buchführungshonoror
: Mittelgebühr, überschreiten der -

- Gegenstondswert
: fehlender Jo hresumsotz

- Pouscholgebühr, S 14 StBGebV
: Beweislost

- Tilgung
: kein Venechnungshinweis

- Unkostenpouscholg S 16 StBGebV
: iede Steuererklörung

- Zeitgebühr
: Angobe 013 StBGebV
: Klörung d. Belege

94,117
94,117
94,117

94,236

94,72

94,126
94,129

94,40

94,28

94, 19

94,251
94,228

94,224

94,80

94,258

94,66

94,3,
94,243
94,243

187
94,196

94,4
94,26

94,75

94,248

94,212

94,104

94,2

94,152

94,228

94,173
94,165
94,164,

167

94,164
94,39
94,258
94,166

94,\69
94,186
94,164,

167,173
94,186
94,186
94,168

94,169

94,38

94,38

94,157

94,|7

94,73

94,126
94,126

94,14

94,123

94,\6,
123

94, s6
94,14
94,22

94,58

94,58
94,123

94,104
94,104

94,125
94,133

94, r30
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lnveslilionszuloge

- Fürsorgepflicht d. FA

Kousolitöt

- Berotungsfehler

- Beweislosi

- Fehler des Gerichts/Fehler des RA

- Schuizzweck, Notor{ehler
- Unterbrechung d. -
Kenntnis d. Zivilrechts

- BGH-Meinung
: Rechtsprechungso nderung

Klogeerhebung

- beim FG, 5 4Z Abs. 2 Sotz I FGO

Kollegiolgerichtsentscheidung

- Verschulden

K.onkursverwoher

- Sicherungsgut, Veröu0erung

Kronkenhousbilonz
- Abschlußprüfung
- Pf legesotzermittlung

Mohnbescheind
- Bezeichnung d. Anspruchs

Mietvertrog m. Angehörigen

Miwerschulden

- Ho{iungsverteilung
- Rechtsmiitel, unterlossenes

- Zurechnung des Verschuldens des 2. RA

Nolor
- Anwoltsnotor
: Abgrenzung RA-Hoftung

- Belehrungspflicht
: Genehmigungspflicht, S 12 GrdstVG,

019 BBouG
: Vormerkungswirkung

- Beweislost
: Kousolitöi Notorfehler/Schoden
: Erschließungskosten

- PrL;fungspflicht
: Vertreiungsvollmocht

- Sochverholtsermittlung

- Wille d. Beteiligten

Niederschlogung
- der Steuerschuld

Prospehhoftung
- Verlöhrung
: $5lo WPO
:9195 BGB

Prozeßvollmocht

- Ausschluß{risi z. Vorloge
: doppelte Zustellung
: ln{ormotion d. Mondonten

Prüfungspflicht

- d. Johresobschlusses
: noch Umwondlung

Rechlsonwolt

- Berotungspflichten
: Buchwertklousel
: Verfo ss u n g sbeschwerd e,

Mißbrouchsgebühr
: Versorgungsousgleich, $ l58Zc Nr. I BGB

- Kündigungserklörung
: Originolvollmocht

- Moklertötigkeit

- Zulossung
: Ansiellung/Treu ho ndo nsto lt
: Versicherungsmokler
: Ko m mer-Geschöftsf ü h rer

Rechtsberotung

- Abwicklung d.
n ichtigen Rechtsberotun gsvertro ges
: Honororonspruch

- des Gewerbebetreibenden Art. I S 5
: unmittelborer Zuso mmenhong

- Honororrückzohlung
- Kindergeldsoche
- Rechtsbeistond
: Gesellschoftsrecht/Pochtuertro g

- Schuldenregulierung

Sochverholtsermittlung

- durch d. RA
: wg. Zustellung

Schoden
- Anlogeberotung
- Anlogezinsen
- Grunderwerbsteuerbelostung
* Nutzungsentzung
- Sieuervorteile
: rechtswidrige -

- Vermögensouswirkungen
: bei fehlerhofter Anloge

- Wohnroum, steuerbegünstigt
: Architektenhoitung

- Zinsschoden/Anlogezinsen

Schodenbeseitigung

- honororfrei

Schuldbeitritt
- zur Steuerschuld

Schuldnerverzeichnis

- Berufsverbot

Singulorzulossung

StB-GmbH

- Alleingesellschofter' RA

Steuerberoterkommer
- Merkblott, Lohnsteuerberotu ng

Steuerberotungsvertrog
- Au{lösung d. -: fristlose Kündigung, 9627 BGB
- Formulorvertrog
: Kündiguhgsrecht

- Kündigung, gA7 BGB

Steuerhinterziehung

- Steuerberoter, Mittöter

* Veriöhrung
- Vorbereitung der Steuererklörung d.

Steuerschuld

- Niedetschlogung

Streitverkündung

- Veriöhrungsunterbrechung

Telefox

- Anweisung on Bürokroft

- Fristenkontrollbuch

- neue Tele{oxnummer d. Justiz

- Zugongsnochweis

Treuhönder

- gewerbliche Einkün{te

- Prospektongoben
: unrichtige
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94,122

94,3
94,3
94,158
94,37
94,36

94,252
94,122
94,122

94,266
94,269

94,248
94,228
94,248
94,161

94,236
94,236

94,139
94,141

94,152

94,161

94,209

94,93

94,136

94,40

94,2
94,29

94,24

94,187

94,29
94,82
94,82

94,75

94,67
94,40
94,153

94,35
94,82

94,283
94,283
94,283

94,152
94,152
94,68

94,187
94,122

94,62

94,224
94,62
94,26

94,62
94,124

94,216

94,248

94,28
94,228

94,187

94,75

94,80
94,208

94,186

94,2

94,38
94,258
94,225
94,28

94,258

94,66

Mörz 19BZ begonnen hotte, wurde durch die Klogeerhebung rechtzeitig

unterbrochen {$$ 209 Abs. l, 211,217 BGB, $$ 253 Abs. 1,270 Abs. 3 ZPOI.

Do ouf die Veriöhrungseinrede für die Zeit vom 12.1.1990 bis Ende des

Johres 1990 - ohne Beschrönkung ouf die domols geltend gemochte

Schodenhöhe - verzichtet wurde, dorf sich der Beklogte noch Treu und

Glouben ß%2 BGB) nicht ouf den Ablouf der dreiiöhrigen Veriöhrungs-

frist in diesem Zeitrcum berufen (vgl. BGH, Urt. v. 6. 12.1990 -Vll7Rl26/90,
NJW 1991,974,925 m.wN.l. ln einem solchen Folle ist $ 220 Abs. 3ZPO
entsprechend onwendbor (BGH, Urt.v. 20. 2.1986 - Vll ZR 142/85, NJW
186,1861 m.wN.l.

Donoch troi die veriöhrungsunter:brechende Wirkung der om 23.1.199.l

,,demnöchst" zugesiellten Klcge bereits mit deren Einrichtung om

29,12.1990 ein. Die Klögerinnen hoben die Klogezustellung, wenn ÜbeF

houpt, wegen der Einzohlung des Gerichtskostenvorschusses um weni-
ger ols 14 Toge verzögertr ein solcher Zeitroum ist im Rohmen des $ 2ZO

Abs. 3 ZPO unschodlich (BGH, Urt.v. 15.1.1992 - lV ZR l3l91, VersR 1992,

433, 434 ; v. 29. 6. 1993 - X ZR 6 /93, N JW 1993, 2811, 2Bl2; v. l. 12. 1993 - Xl I

2R177/92,WM 1994, 439,441). Der Kostenvorschuß mußte nichtschon mit

der Einreichung der Kloge eingezohltwerden ßGHz69,361, 363 f; BGH,

Urt.v.29. 6.1993 -XZR6/93 o.o.O.). Die gerichtliche Anforderung des Vor-

sch usses ist om 4. l. 1991 o bgeso ndt worden; der scheck der Klögerin nen,

der vor seiner Einlösung die gerichtliche Verfugung der Klogezustellung

veronloßt hot, ist om lB.l.l99l bei Gericht eingegongen.

2. Die neue Rechtsprechung des Senots zum Veriöhrungsbeginn in Steuer-

sochen hot neben Zustimmung {Giesen JR 1993, 284 Il ouch Ablehnung

erfohren.

o ) Sc h u ltz {Vers R I 994, 142,147 llu n d G röfe ( EWi R 1993, 9 56, 960i} vertreten

die - von den Vorderrichtern geteilte - Ansicht, ein Ersotzonspruch des

Auftroggebers gegen seinen Steuerberoter entstehe in dem Zeitpunkt,

in dem der Sieuertotbestond gemöß $ 38 AO verwirklicht werdg so

doß do mit die Veriö h run gsfrist des $ 68 StBerG zu loufen begin ne. Die-

ser Meinung konn nicht zugestimmt werden (vgl. BNGZ73, 363, 366,
3 6 8 f r 83, 17, 25 I : Gl B / 82 : ZIP 82, 4 51 m . A n m . G rö f e, 7 1 I -- Gl 9 2, 31 :
EWIR 93,791. Dos Vermögen des Mondonten wird frÜhesiens donn
verschlechtert, wenn die Finonzbehörde oufgrund des entstondenen
Steuersch u I dverhö ltn isses ei ne Steuer festsetzt. Vorher I iegt o I lenfo I ls

eine Vermögensgeföhrdung vor, die noch keinen Regreßonspruch

gegen den Sieuerberoter ouslöst. Bei einer Vorverlegung des Veriöh-

rungsbeginns ouf die Verwirklichung des Steuertotbestondes wören

die schutzwürdigen Belonge des geschödigten Mondonten nicht

mehr ongemessen gewohrt {Spöth, DSIR 1993, A4, 628; PrÜtting/

Berne StVi 1992, 224,2331. Die Veriöhrungsregelung des $ 68 StBerG

94,58

94,58
94,58

94,70,
92
94,122
94,92

94,75

94,54

94,66
94,160
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- Ausweis durch Nichtunternehmen, Ehegotten

- Ehegottenmielvertro g
- Flohmorktbetreiber, 0 4 Nr. 12 o

Unteörechung der Veriöhrung $209 BGB

- Klo gezustellung, Vezögerung
- Mohnbescheid
- Streitverkündung

Unterschrift

- Klogeschrift

Untreue,9266 SIGB

- d. R,A

- Vermögensverwolter

Vardeckte Gewinnousschüf ung

- Steuerberotungs-GmbH im Konzern
: Honororrechnung

- Zohlung für Kundenstomm

Verfossungsbeschwerde

- Mißbrouchsgebühr

Veriöhrung, g5l BRAO
- Anlogerot
- Belehrung über Fehler u. Veriöhrungs-

vorschrift, Sekundö ro nspruch
: Anloß zur Belehrung
: Kennlnis d. Fehlers u. Veriöhrungsvorschrift
: neues Mondot
: neuer RA

- Provisionsgeschöfte

- Veriöhrungsbeginn
: Anlogeenlscheidung
: Schodenentstehung

Veriöhrung ($68 StBeG, $51o WPO)
- Belehrungspflicht über eigene Fehler und

Veriöhrungsvorschrift, Sekundöronspruch
: Aufhebung des Vorbeholts der Nochprüfung
: Mondotsende
: neue OFD-Verfügung

- Prospekthoftung

- Veriöhrungsbeginn
: Bilonlehler
: Einspruchsfrist
: Fristoblouf

. : Gewinnverwendungsbeschlu0
: Grundsotz d. Schodeneinheit
: Kosten d. Prüfungsberichtes
: Steuerobwölzung o. Mieter
: Umsotzsteuerschoden

Zugong d. Steuerbescheides

Veriöhrung $195 BGB

- Prospekthoftungso nsprüche

Veriöhrung ($852 BGB, $19 BNotO)
- Feststellungsinteressg künftiger Anspruch

- Kenntnis d. Schodens
: vor Schodeneintritt?

- Veriöhrungsbeginn
: Schodenentslehung
: mit Urteil?

Verschulden

- BGH-Rechtsprechung

- Kollegiolgerichtsentscheid ung

Versorgungsousgleich
- Herobsetzung, 91587c Nr. I BGB

Verwerlungsverbol
- keine Betriebsprüf ungsonordnung

Vollmocht
- Kündigung d. RA

Vormund
- Geldonloge
- fflichtuerletzung

Vorteilsousgleich

- d. Steuerberoters
- Steuervorteil

- AfA-V'orieiie

Wiedereinselanng
- Büroversehen des SfB/RA/WP
: lnfo d. Justizbehörde/neue Telefoxnummer

- Fristenkontrollbuch

- Fristenkontrolle
: Frislenkontrollbuch

: Frisfuersöumnis, unverschuldete -: fo lsche Rechtsmittelbeleh rung
: fehlerhofte Telefono uskunft

Werbeveöot
- Bronchentelefonbuch
- Proxisbroschüre
- StB-Nome in Unternehmensberotungsfirmo

- Tötigkeitshinweise

WP-GmbH
- Leiter, ondere Aufgoben
- Stommkopitolnochweis

Zugong
- Beweis d. -: d. Telefox

Zustellung
- Anderungsbescheid, Klogeverfo hren
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Grundstückstei le o ls gewerbl ichen Grundstücksho ndel und setzte deswe-
oen ceoen die Klöoerinnen mit- bestondskr'öftioen - Bescheiden von IlözJ:"V:V: :: "-V:'

und Moi l9BZ Einkommen- und Gewerbesteuer fest.

Der Hoftpflichtuersicherer des Beklogten vezichtete mit dessen Zustimmung
ouf die Veriöhrungseinrede fur die Zeit vom 12.1.1990 bis Ende des Johres
l99Q soweit ein Ersotzonspruch der Klögerinnen nicht bereits veriöhrt wor.

Die om 29.12.1990 eingereichte und om 23.l.l99l zugestellte Ersotzkloge
hoben Lond- und Oberlondesgericht wegen Veriöhrung obgewiesen.
Mit der Revision verfolgen die Klegerinnen ihr Begehren weiier.

Aus den Gründen:

Die Revision f üh rt zur Auf hebu n g des Beruf u n gsurteils und Zurückverweisung
der Soche.

t.

Dos Berufungsgericht hot ongenommen, ein Ersotzonspruch der Klögerin-
nen gegen den Beklogten seigemöß $ 68 StBerG veriöhrt, und ousgeführt:
DieVeriöhrungsfrist hobe om l. l. l9B4 begonnen. Zu diesem Zeitpunktsei der
Schoden der Klögerinnen eingetreten, weil die Steuerschuld mit Ablouf des
Vero n log un gsio h res 1983 entsto nden sei. Jedenfo I ls m it der letzten Verö uße-
rung sei der Steuertotbesiond unverönderbor erfUllt gewesen. Noch Ablouf
der drei[öhrigen Veriöhrungsfrist sei ouch der Sekundöronspruch Ende des
Johres l9B9 veriöhrt.

Diese Ausführungen holten einer rechtlichen Nochprüfung nicht stond. Der
Klogeonspruch ist nichi veriöhrt.

l. Noch inzwischen fester Rechtsprechung des erkennenden Senots (BGHZ
I I 9, 69 : W M 1992, 1738 : N J W I 992, 276e Gl 92, 311 ; U rt. v. 3. 12. 1992 -
lX ZR 61 /92, G I 93, 79 :W M I 993, 51 0, 513; v. 10. 12. 1992 - IXZR 54 /92, Gl
93, 187 : WM 1993, 703, 704 ; v. 29. 4. 1993 - lX ZR l}l /92, Gl 93, 260 :
WM 1993, 1508, 150? v.29. 4.1993 - lXZRl}g /92, Gl 93, 364 : WM 1993,

l5ll, l5l3; v. 3.6.1993 - lXZRlT3/g2, Gl 93, 303: WM 1993,1677,16801
beginnt die Veriöhrung eines Ersotzonspruchs gegen einen Steuerbero-
ter; der steuerliche Nochteile seines Mqndonten verschuldet hot, in der
Regelfrühestens mitZugong - olso mit Bekonntgobe gemöß $$ 122 Abs.l,
155 ,Abs. I Sotz 2 AO - des belostenden Steuerbescheids. Der Kloge-
onspruch wird ouf einen fehlerhoften Rot in einer Steuersoche gestützt.
No ch dem Klo gevortro g, der mo n gels o nderweitiger totrichterlicher Fest-

stellungen im Revisionsverfohren zugrunde zu legen ist, hot der Beklogte
die Klogerinnen Ende des iohres 1982 oufgrund eines umfossenden Bero-
tungsvertroges unzutreffend über die steuerlichen Folgen einer Veröuße-
rung von Grundstücksteilen belehrt. Die Veriöhrung, die frühestens im
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Steuerberolerueriäh ru n g

- Veriöhrungsbeginn, S 68 StBerG

- Steuergesto ltu n g, Wirtschoftsberotu n g

- Anmerkung
(BGH, Urt.v.26.5.1994 - IXZR 57/931

Leitsötze (d. Red.l,

l. Die Veriöhrung eines Ersotzonspruchs gegen einen Steuerberoter, der
steuerliche Nochteile seines Mondonten verschuldet hot, beginnt fruhe-
stens mit Zugong des belostenden Steuerbescheides.

2. Eine Verzögerung der Klogezustellung wegen der Einzohlung des
Gerichtskostenvorschusses um weniger ols 14 Toge ist im Rohmen des
$ 220 Abs. 2ZPO unschödlich. Die veriöhrungsunterbrechende Wirkung
der Einreichung der Klogeschrift bleibt erholten.

Totbestond:

Die Klögerinnen verlongen vom beklogten Steuerberoter, der sie seit dem
Johre 1963 betreutg Schodenersotz, weil sie Steuern wegen gewerblichen
Grundstückshondels zu zohlen hotten und dies ouf einen Berotungsfehler
des Beklogten zurückf ühren.

I m O kto ber 1979 ewvorben d ie Klög eri n n en f ü r i h re b u rg e rl ich -rechtl ic h e,yer
mietungsgesellschoff'ein Grundstück für 290.000 DM. Sie erworteten, doß
dieses Grundstück Boulond werde, und wollten in diesem Folle ein Wohn-
geböude errichten und vermieten.

Vor Abschluß des Koufuertroges hotte die W.-lmmobilien GmbH, deren
Geschöftsführer und Gesellschofter die Ehemönner der Klögerinnen sind,
die Gemeinde gebeten, den Bebouungsplon ouf dos Koufgrundstück zu

erstrecken. lm Jonuor l9B2 richteten die Klögerinnen eine Bouvoronfroge on
die Gemeinde und erörterten mitdieserim April/Moil9B2 eineAblösung der
Erschließungsbeitröge. lm Juni1982 übersondte die Gemeinde den Entwurf
ei ner Ablösu n gsverei n bo rung, der i m Oktober 1982 o n ei nen Mo kler weiter-
gegeben und von den Klögerinnen Ende Dezember 1982 untezeichnet
wurde. Donoch veröußerten die Klögerinnen bis zumlg.9.l9B3 sieben Teile

des im Johrel979 erworbenen, noch unbebouten Grundstücks für insgesomt
1.098.120 DM. lm November 1983 wurde die Bouvoronfroge positiv be-
schieden.

Aufgrund einerAu0enprüfung im Johre 1986, deren Schlußbesprechung om
15.1.1987 stofifond, bewertete die Finonzbehorde die Veröußerung der
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